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Hinweise zum Praxiseinsatz 
Mustergliederung als Antwort auf Praxisfragen  

Eine Mustergliederung steht nicht im Widerspruch zur Einzigartigkeit jeder Kitakonzeption. Sie 
versteht sie sich als Checkliste, die auf drängende Praxisfragen fachlich fundiert Antworten gibt: 

 Welche Inhalte gehören aus heutiger fachlicher Sicht in eine pädagogische Konzeption?  

 Wie finden die BayBL/BayBEP-Grundsätze früher Bildung darin Berücksichtigung?  

 Wie lassen sich die notwendigen Konzeptionsinhalte in eine logische Reihenfolge bringen und 
gliederungstechnisch gut und übersichtlich strukturieren?  

 Wie werden die Qualität der pädagogischen Arbeit überprüft und die nächsten Veränderungs-
schritte sichtbar gemacht? 

In Anlehnung an die Curricula für bayerische Kitas ist die Mustergliederung wie folgt aufgebaut: 

(Weiter)Entwicklung von Kita-Konzeptionen im Zuge der BayBL/BayBEP-Umsetzung 

IFP-Mustergliederung 20161
 

1. Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 
2. Orientierungen und Prinzipien unseres Handelns 
3. Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – kooperative Gestaltung und Begleitung 
4. Pädagogik der Vielfalt – Organisation und Moderation von Bildungsprozessen 
5. Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der Bildungs- und Erziehungsbereiche 
6. Kooperation und Vernetzung – Anschlussfähigkeit und Bildungspartner unserer Einrichtung 
7. Unser Selbstverständnis als lernende Organisation 
8. Glossar – Erklärung von Fachbegriffen 

Praxis-TiPP 

Mit der Mustergliederung können Sie in Ihrer Konzeption Lücken in Bezug auf zentrale BayBL/ 
BayBEP-Themen schnell erkennen.  

Häufige Lücken in Konzeptionen betreffen z.B. die Kernpunkte  

 Beobachtung und Dokumentation der Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder,  

 Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung,  

 geplante Veränderungen.  

Freiraum gebende Struktur – Reflexionsfragen im Fokus  

Konzeptionsentwicklung ist ein Prozess der Qualitätsentwicklung und Profilbildung, an dessen En-
de eine Konzeptionsschrift steht. Die am Orientierungsrahmen beteiligte Praxis hat sich daher in-
haltliche Empfehlungen gewünscht, die konkret, praxisnah und beispielhaft formuliert sind und 
Teams bei ihrer Anwendung fordern und in vielfältiger Weise stärken. Die Diskussion ergab, Struk-
tur der inhaltlichen Empfehlungen an folgenden drei Kriterien auszurichten 

1. Bezugnahme auf die einzelnen Punkte der Mustergliederung 
2. Zitierung der jeweils einschlägigen rechtlich-curricularen Grundlagen als hilfreicher Service 
3. inhaltliche Steuerung der konzeptionellen Diskussion in den Teams durch Reflexionsfragen 

statt Stichpunkten2, da Fragen zum Nachdenken anregen sowie Freiraum und Lösungsvielfalt in 
ihrer Beantwortung bieten. 

                                                           
1
 Zu deren Entstehung siehe Hinweise im Modul A (5.1)   

2
 Die länderspezifischen Handreichungen umschreiben die inhaltlichen Konzeptionsbausteine in der Regel anhand von Stichworten. 

Aufgrund der Gefahr eines unreflektierten Abarbeitens wurde einer Steuerung durch Reflexionsfragen der Vorzug gegeben.   
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Jeder Gliederungspunkt der Mustergliederung beginnt mit einer neuen Seite. Die inhaltlichen 
Empfehlungen zu jedem Punkt weisen folgende Struktur auf:  

STRUKTUR der inhaltlichen Empfehlungen – zu jedem Punkt der Mustergliederung 

Rechtsgrundlagen Einschlägige Regelungen (Inhaltsvorgaben) im Volltext 

 UN-KRK, UN-BRK  

 SGB VIII 

 BayKiBiG, AVBayKiBiG 

Curriculare Grundlagen  BayBL (Kapitel-Angabe und Kernaussagen) 

 BayBEP (Kapitel-Angabe, teils Schlüsselsätze) 

 U3-Handreichung zum BayBEP (nur Kapitel-Angabe) 

Reflexionsfragen zur Umsetzung  formuliert im Sinne der rechtlich-curricularen Grundlagen  

 gerichtet auf gute pädagogische Praxis  

Evtl. Evaluationsinstrumente und 
Literaturempfehlungen 

z.B. Index für Inklusion, Selbsteinschätzbogen LiSKit 

Autor der Reflexionsfragen, die das Kernstück der Empfehlungen sind, ist das Netzwerk Konsulta-
tionseinrichtungen Bayern. Unter IFP-Regie hat es sich dieser komplexen Aufgabe in mehreren 
Workshops und Regionaltreffen gestellt und sich vorab mit dem Wissen über reflexionsanregende 
Fragetechnik auseinandergesetzt ( Modul C: 2.3). Da Hauptadressat dieser Empfehlungen die 
Praxis, vor allem die Kitaleitung, ist, entschied sich das Ko-Kita-Netzwerk beim Formulieren der 
Reflexionsfragen für eine „wir/unser“-Ansprache. Sie motiviert Teams, sich in die Konzeptionsent-
wicklung einzubringen und ihre Meinung zu äußern. Wenn externe Beratungspersonen (z.B. Fach-
beratung) den Prozess der Konzeptions(weiter)entwicklung moderierend begleiten, ist eine Um-
formulierung der Fragen in eine „Sie“-Ansprache möglich, aber nicht zwingend notwendig. 

 EINSATZ der inhaltliche Empfehlungen – als Nachschlagewerk  

Beim Praxiseinsatz dieser Empfehlungen ist auf Leitungsebene zu entscheiden,  

1. welche Punkte der Mustergliederung aufgegriffen werden, um die zur Diskussion anstehenden 
Konzeptionsinhalte zu bearbeiten 

2. welche der darin genannten Reflexionsfragen ausgewählt werden, um die bisherige und künftige 
eigene Praxis zu reflektieren und die gefundenen Antworten in der Konzeption zu verankern 

3. ob und wie die ausgewählten Reflexionsfragen mit weiteren Methoden aus dem Methodenpool im 
Modul C ( 2.4) verknüpft werden 

4. ob es weitere Reflexionsfragen braucht, bei deren Formulierung das Kapitel zur reflexionsanregen-
den Fragetechnik im Modul C (2.3) unterstützt. 

Bausteinsystem – Kitaprofile und Entwicklungsziele im Blick  

Die Mustergliederung und inhaltlichen Empfehlungen berücksichtigen verschiedene Kitaprofile und 
von Kitas anzustrebende Entwicklungsziele. Daher sind sie in Teilen auch als flexibles Bausteinsys-
tem konzipiert. 

Haus für Kinder 

Die meisten Kitas in Bayern sind heute Häuser für Kinder, da sie Krippen-, Kindergarten- und/oder 
Hortkinder aufnehmen. Für Häuser für Kinder ist eine gemeinsame Konzeption für alle Altersgrup-
pen besser als getrennte Konzeptionen für jede Altersgruppe, weil zwischen den verschiedenen 
Altersgruppen konzeptionell mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede bestehen. 

In der Mustergliederung finden sich für Häuser für Kinder Auswahlbausteine beim Thema „Über-
gänge im Bildungsverlauf“, die eine flexible Anwendung ermöglichen. 
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Kinder- und Familienzentrum 

Ausbau und Weiterentwicklung von Kitas zu Kinder- und Familienzentren ist eine im BayBEP ange-
legte Zieldimension. Als Knotenpunkte im kommunalen System können Kitas vielfältige Angebote 
verschiedener Dienste für Kinder und Familien unter ihrem Dach vereinen oder Anlaufstelle für 
einen geschaffenen Dienstverbund sein. Angesichts veränderter Bildungs- und Erziehungsanforde-
rungen, des zunehmenden Beratungs- und Unterstützungsbedarfs von Eltern und der Herausfor-
derung Inklusion sind alle Kitas auf den Weg zum Kinder- und Familienzentrum, das sich als leben-
diger Bildungsort für Kinder und Familien versteht:  

 Sich zu öffnen für alle Kinder und Familien verstärkt den Handlungsbedarf, sich mit Fachstellen 
zu vernetzen und automatisch in Richtung Kinder- und Familienzentrum zu gehen. Besonders 
für Kinder und Familien mit sozialer Benachteiligung ist es wichtig, sinnvoll und nachhaltig, 
niederschwellige Angebote der Elternberatung und Familienbildung in der Kita zu ermöglichen. 

 Zu gestalten ist ein passgenaues Angebot, das den vielfältigen Bedürfnissen der Familien der 
jeweiligen Kita entspricht. Dies setzt voraus, Eltern an der Angebotsgestaltung zu beteiligen. 
Die direkte Ermittlung ihrer Bedürfnisse ist Ausgangspunkt jeglicher Vernetzungsarbeit. 

In der Mustergliederung findet sich der Auswahlbaustein „Unser spezifisches Netzwerk als Kinder- 
und Familienzentrum“ unter 6.2. Zugleich erfährt in diesen Einrichtungen der Punkt 6.1 „Bildungs- 
und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern“ ein höheres Gewicht. In den inhaltlichen Empfehlun-
gen finden sich zu beiden Themen zahlreiche Reflexionsfragen. 

Inklusion und Pädagogik der Vielfalt  

Mit Ratifizierung der UN-BRK hat sich Deutschland verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu 
etablieren, das in der Kita beginnt. BayKiBiG und BayBL betonen daher die Weiterentwicklung von 
Kitas zu inklusiven Einrichtungen und gehen von einem weiten Inklusionsverständnis aus, das sich 
im Sinne einer Pädagogik der Vielfalt auf alle Kinder mit ihren individuellen Unterschieden und 
Bedürfnissen bezieht. Als Teil des Bildungssystems steht jede Kita in der Verantwortung, ihre Kon-
zeption im Sinne von inklusiver Bildung weiterzuentwickeln, Inklusion als Regelangebot für alle 
Kinder zu verstehen und Schritt für Schritt eine Pädagogik der Vielfalt zu realisieren. 

Die in der Mustergliederung enthaltenen „Orientierungen und Prinzipien unseres Handeln“ gehen 
von einem inklusiven Bildungsverständnis aus, das von allen bayerischen Kitas schrittweise anzu-
streben ist. Die gesamte Mustergliederung ist unter der Perspektive einer inklusiven Bildungs- und 
Beziehungsgestaltung und im Sinne einer Pädagogik der Vielfalt konzipiert, um Kitas auf diesen 
anspruchsvollen Weg fachlich zu unterstützen und zu begleiten.  

Aufgriffen wurde die Praxisanregung, in der Mustergliederung nicht die einzelnen Unterschiede 
der Kinder abzuarbeiten, sondern Akzente zu setzen mit dem Ziel, ein Teamverständnis von Inklu-
sion und eine inklusive Haltung (z.B. jeder bekommt, was er braucht) herauszuarbeiten. 

Innere Differenzierung und Öffnung  

Jedes Kind ist anders, aber jedes Kind ist auch gleich. Kinder brauchen Unterschiedliches, um die 
gleichen Chancen für ihre Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsbiographie zu haben. Auf ihre 
individuellen Unterschiede einzugehen und jedes einzelne Kind bestmöglich zu begleiten, ermög-
licht das Prinzip der inneren Differenzierung (vgl. BayBEP 2012, S. 21).  

Innere Differenzierung umfasst ein Bündel verschiedener organisatorischer und pädagogischer 
Maßnahmen, die zur Gestaltung der Lernumgebung (Raum, Material, Angebot, Tagesstruktur, Ar-
beitsorganisation, Gruppenbildung, Interaktionspartner) in der Kindergruppe und durch Öffnung 
nach innen auch in der gesamten Einrichtung ergriffen werden. Eine differenzierte Lernumgebung 
zeichnet sich aus „durch vielfältige Formen der inneren Differenzierung und Öffnung“ (BayBL 2014, 
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S. 9). Je größer die Vielfalt von Bildungsmöglichkeiten ist und je mehr Auswahl, Entscheidungs- und 
Handlungsspielraum die Kinder haben, desto besser gelingt der Umgang mit Heterogenität. 

Die Notwendigkeit, bestehende Lernumgebungen differenziert zu gestalten, richtet den Blick auf 
die Arbeits- und Bildungsorganisation von Kindertageseinrichtungen: 

 Jahrzehntelang dominierte die Vorstellung, dass junge Kinder bei Kitaeintritt einer bestimmten 
Gruppe mit zwei pädagogischen Fachkräften zugewiesen werden und in diesem Gruppenver-
band mit den zwei für sie zuständigen pädagogischen Kräften auch ihre gesamte Kitazeit 
durchlaufen. „Dieses Vorgehen wurde jahrzehntelang nicht hinterfragt – auch weil man davon 
ausging, dass Kinder ein solches Setting für ihre gesunde Entwicklung brauchen.“3 

 Aus heutiger Sicht ist gruppenbezogenes Arbeiten selbst schon für Kinder bis drei Jahren mit 
gravierenden Nachteilen verbunden, da es wenig Differenzierung bieten kann und Kinder in ih-
ren Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten erheblich einschränkt.4 Im Sinne einer inklusiven 
Bildungsgestaltung erweist sich diese Arbeitsweise als Barriere für Lernen und Teilhabe, deren 
Abbau nur gelingt, wenn die Ressource Öffnung nach innen und außen mobilisiert wird.  

In den meisten bayerischen Kitas finden Öffnungsprozesse statt, nach eigenen Angaben arbeiten 
72% zeitweise auch gruppenübergreifend und bereits 22 % offen.5 

In der Mustergliederung und den Reflexionsfragen schwingt die Öffnung nach innen bzw. offene 
Arbeit immer mit. Die Realisierung des in BayBL/BayBEP verankerten Bildungsverständnisses im 
Sinne von Inklusion, Partizipation und Kompetenzorientierung erfordert Öffnungsprozesse nach 
innen, um allen Kindern in ihren Rechten und Bedürfnissen gerecht werden zu können. 

Pädagogische Qualität – Interaktionsqualität im Fokus 

Pädagogische Qualität von Kitas muss sich vom Kind ableiten, seinen verbrieften Kinderrechten 
und seinen physischen und psychischen Grundbedürfnissen. Dieser Grundsatz verdeutlicht, dass 
pädagogische Qualität nicht von einem spezifischen pädagogischen Ansatz abhängig gemacht 
werden kann, sondern sich darin zeigt, inwieweit es im Kitaalltag gelingt, die Rechte und Bedürf-
nisse aller Kinder einzulösen und ihre Bildung und Entwicklung altersangemessen zu unterstützen. 
Nur bei hoher pädagogischer Qualität können Kitas den Rechten und Bedürfnissen von Kindern 
entsprechen, entscheidend ist hierbei die Qualität der Fachkraft-Kind-Interaktion. Hohe Interakti-
onsqualität mit Kindern ist Voraussetzung für gelingende Bildungsprozesse im Sinne von Partizipa-
tion (Kinderrecht) und Ko-Konstruktion. Nach Forschungsstand zeichnet sie sich durch folgende 
Merkmale aus:  

 hohe Beziehungsqualität und professionelle Feinfühligkeit 

 gute Organisation der Lernsituationen und hochwertige Lernunterstützung  

 häufige verbale Interaktion mit den Kindern, häufige offene Fragen und sprachliche Anregung  

 auf das einzelne Kind individuell abgestimmte Interaktionsgestaltung, ohne das Gruppenge-
schehen aus dem Auge zu verlieren.  

Die Begleitung von Kitas bei der Weiterentwicklung ihrer Interaktionsqualität ist auch das Anliegen 
des Modellversuchs Pädagogische Qualitätsbegleitung in Kindertageseinrichtungen in Bayern 
(PQB). Am IFP wurde für die PQB ein Qualitätskompass entwickelt, der Interaktionsqualität an-
hand von positiven Merkmalen und Beispielen entlang von vier Blickwinkeln beschreibt; dessen 
Erprobungsversion wird ab März 2018 zum Download auf der IFP-Homepage6 bereit gestellt.  

                                                           
3
 Haug-Schnabel, G. (2011). Meine Gruppe! Welche Gruppe? Hinterfragung eines selbstverständlich gewordenen Begriffs. TPS Nr. 7, 

9-11 (Zitat von S. 9) 
4
 Haug-Schnabel, G (2011). Offene Arbeit und Kinder unter drei. Geht das? TPS Nr.7, 22-25 

5
 interne Berechnungen im Zuge der Evaluation des Projekts Sprachberatung in Kitas in Bayern (2008-2011) von O. Nicko (N=841) 

6
 LINK:  https://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/pqb.php  

https://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/pqb.php
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Interaktionsqualität ist der rote Faden, der sich durch die Mustergliederung und inhaltlichen Emp-
fehlungen (curriculare Grundlagen, Reflexionsfragen zu Umsetzung) zieht. „Interaktionsqualität 
mit Kindern“ ist zudem ein eigenständiger Punkt der Mustergliederung.  

Gute gesunde Kita – mit Gesundheit gute Bildung machen  

Fachkräfte, die mit den physischen und psychischen Grundbedürfnissen eines jeden Kindes im 
pädagogischen Alltag achtsam und wertschätzend umgehen, tragen dazu bei, dass Kinder sich 
wohlfühlen, gesund entwickeln sowie motiviert und engagiert lernen. Fachkräfte, die zufrieden 
und gesund sind, machen bessere pädagogische Arbeit; sie sind belastbarer und können auch in 
Stresssituationen (z.B. Eingewöhnung) besser auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen.  

Bildung und Gesundheit hängen in Bildungseinrichtungen damit auf das Engste zusammen. Mehr 
Bildungs- und Gesundheitsqualität für alle wird erreicht, wenn im pädagogischen Alltag Gesund-
heit als durchgängiges Prinzip verankert wird und dadurch die Bildungsressource Gesundheit und 
die Gesundheitsressource Bildung gezielt mobilisiert werden: 

 Integration gesundheitsbezogener Aspekte in die Bildungs- und Arbeitsprozesse, damit sie im 
Kitaalltag kontinuierlich gestaltbar und optimierbar sind (z.B. salutogene Führung, wertschät-
zender Umgang, gute Kommunikation, Partizipationskultur, Bildungs- und Gesundheitspartner-
schaft mit Eltern), 

 gezielte Nutzung gesundheitsrelevanter Alltagssituationen als Bildungssituationen mit den 
Kindern, die pädagogisch qualitativ hochwertig gestaltet werden (z.B. Beziehung, Bewegung, 
Ernährung, Entspannung, Körperpflege, sicherer Umgang mit Gefahren und Risiken) 

 Stärkung der Gesundheit des pädagogischen Personals als zentrale Ressource für Qualitäts-
entwicklung (z.B. mehr Austausch im Team, gutes Teamklima, Personalräume, Lärmreduktion). 

Vernetztes Bildungs- und Gesundheitsmanagement ermöglicht jeder Kita, sich zu einer Lebenswelt 
zu entwickeln, in der sich Kinder, Eltern und Pädagog/innen wohl fühlen und dadurch motiviert 
und engagiert lernen, kooperieren und arbeiten können.  

In den inhaltlichen Empfehlungen finden sich zum Zusammenspiel von Bildung und Gesundheit 
Reflexionsfragen in den Kapiteln „Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Entspannung und Sexualität“ 
(Kindergesundheit, Bildungs- und Gesundheitspartnerschaft mit Eltern) und „Unsere Maßnahmen 
zur Qualitätsentwicklung“ (Personalgesundheit). 

Kita in der digitalen Welt 

Die zunehmende Digitalisierung von Familie und Gesellschaft wirkt sich im hohen Maße auf das 
Bildungswesen aus, von der frühen bis zur Erwachsenenbildung. Die inhaltliche Auseinanderset-
zung mit ihr und ihr Einfluss auf pädagogische Arbeitsweisen sind für den Bildungsauftrag wesent-
lich. Die Digitalisierung stellt neue Anforderungen und Fragen auch an die frühe Bildung, wo der 
Forschungs- und konzeptionelle Entwicklungsbedarf besonders hoch ist. Der frühe Beginn der Me-
dienbiografie im Zuge der allgegenwärtigen, kinderleicht bedienbaren mobilen Medien ist heute 
Fakt und junge Kinder brauchen dabei Begleitung. Um das Kinderrecht auf eine kindgerechte digi-
tale Bildung in Kitas einzulösen, startet Bayern 2018 den Modellversuch „Medienkompetenz in der 
Frühpädagogik stärken“.  Grundlage ist der Bildungsbereich „IuK-Technik, Medien“ im BayBEP. 

Die Mustergliederung und inhaltlichen Empfehlungen greifen dieses hochaktuelle Querschnitts-
thema – vorerst nur – im Bildungs- und Erziehungsbereich „Digitale Medien“ auf. 



© Staatsinstitut für Frühpädagogik                                 10 

1 Struktur und Rahmenbedingungen unserer Ein-
richtung 

1.1 Informationen zu Träger und Einrichtung 

Zentrale Informationen, die in die Konzeption gehören 

 Träger der Einrichtung (Anschrift, Kontaktdaten) 

 Einrichtung (Anschrift, Kontaktdaten) 

 Einrichtungsart und Zielgruppen/Altersspanne der Kinder  

 Standort und Lage 

 Einrichtungsgröße – Anzahl der Plätze/Gruppen, Platz-Sharing  

 Öffnungs-, Kern- und Schließzeiten; Ferienregelung 

 Leitung, Ansprechperson 

 Personal – Multiprofessionalität und Vielfalt im Team (pädagogische Arbeit und Hauswirtschaft) 

 Raumangebot (Anzahl, Fläche) und Außenanlagen 

 Verpflegungsangebot – Kooperation mit Caterer 

Reflexionsfragen zum Personal 

 

Vielfalt im Team Welche Kriterien haben wir hierzu bei der Stellenbesetzung in Bezug zu Alter, 
Geschlecht, Migrationshintergrund, Behinderung? 

 Welche Haltung, Vorgabe hat der Träger? 

 Wie bereichern wir uns gegenseitig? 

Multiprofessionalität 
im Team 
 

Wie multiprofessionell sind wir als Team aufgestellt?  

 Welche grundlegenden und zusätzlichen Ausbildungen/Berufserfahrungen 
haben die einzelnen Mitarbeitenden?  

 Wie werden die unterschiedlichen Fähigkeiten im Team im Alltag nutzbar 
gemacht? 

 Bringen sich andere Professionen im Alltag der Kita ein (z.B. Ehrenamtliche)? 

 Gibt es Netzwerke und Kooperationen, über die Kontakte zu anderen Profes-
sionen hergestellt werden können? 
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1.2 Situation der Kinder und Familien in der Einrichtung und 
im Einzugsgebiet 

Rechtsgrundlagen 

SGB VIII 
 

§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen 

(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer 
Familien orientieren. (…) 

Curriculare Grundlagen 

BayBEP 
 

3.2 Der Plan als Orientierungsrahmen – Handlungsanleitung zur AVBayKiBiG 

„Als Orientierungsrahmen bedarf der Plan der Konkretisierung auf Einrichtungsebene unter Berücksichti-
gung der lokalen Bedingungen sowie der Bedürfnisse der Kinder und Eltern“ (S. 27). 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Sozialraum- und 
Bedarfsanalyse7 

Wie sehen in unserem Einzugsgebiet Bevölkerungsstruktur und Lebensbedingungen 
von Familien aus? 

 Welche familienorientierten Unterstützungsangebote sind bereits vorhanden und 
wie werden diese von den jeweiligen Bevölkerungsgruppen genutzt? 

 Welche möglichen Kooperationspartner sind vorhanden?  

Welche Rahmenbedingungen ergeben sich aus unserem sozialen Umfeld?  

 Was brauchen die Kinder, Eltern in diesem Umfeld von einer Kita?  

 Welche Erwartungen gibt es? 

 Welche Aspekte (z.B. ländlicher/städtischer Raum, Arbeitszeiten der Eltern, Mig-
ration) gilt es zu beachten? Wurden diese bisher schon beachtet? 

 Was davon wurde bereits umgesetzt? (z.B. Öffnungszeiten, interkulturelle Projek-
te)  

Situationsanalyse 
Kita 

Wie verschaffen wir uns das Wissen über den Lebenshintergrund der Kinder und 
ihrer Familien? 

 Welche gelebten Familienformen haben wir im Haus (z.B. klassische Kernfamilien, 
Alleinerziehende, überwiegend berufstätig)? (6.1: differenziertes Angebot für 
Eltern und Familien) 

 Inwiefern findet der Lebenshintergrund der Kinder in der pädagogischen Arbeit 
Berücksichtigung? 

 Welche Familien nehmen wir besonders wahr und warum? 

 Was wissen wir über besondere Belastungen in den Familien? 

 Bieten wir Hausbesuche an? 

 

  

                                                           
7
 Erster Frageblock entnommen aus MTK 2014, S. 5 – zweiter Frageblock entnommen aus Salzburg 2007, S. 13 
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1.3 Unsere rechtlichen Aufträge: Bildung, Erziehung, Betreu-
ung und Kinderschutz  

Rechtsgrundlagen 

UN-KRK Artikel 28 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; 

SGB VIII 
 

§ 22 Grundsätze der Förderung 

(2) Tageseinrichtungen für Kinder (…) sollen  

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit fördern, 

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren 
zu können. 

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf 
die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung 
orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den 
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen 
des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem 
Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 
ihnen betreuten Kindes … eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2.bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 
wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind … in die Gefährdungseinschätzung einbezogen 
werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes … nicht in Frage gestellt wird. 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit 
erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei 
den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforder-
lich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden 
kann. 

BayKiBiG  
 

Art. 10 Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen 

(1) 1 Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und entwicklungsangemessene 
Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleis-
ten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen.  

Art. 9b Kinderschutz (6.3: Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdungen) 

 

Reflexionsfrage zur Umsetzung 

Welche rechtlichen Vorgaben und grundsätzlichen Rechtsansprüche des Kindes sind für uns verbindlich und 
damit Grundlage unseres Handelns? 
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1.4 Unsere curricularen Orientierungsrahmen 

Rechtsgrundlagen 

AV 
BayKiBiG 

§ 14 Aufgaben des pädagogischen Personals und des Trägers 

(2) 1 Der Träger hat dafür zu sorgen, dass das pädagogische Personal sich zur Erfüllung der Bildungs- 
und Erziehungsaufgaben an den Inhalten des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans, der Hand-
reichung Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren und der Baye-
rischen Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit orientiert. 
2 Auf der Grundlage der Bayerischen Leitlinien ist der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan eine 
Orientierung für die pädagogische Arbeit auch in Horten. 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 
 

1 Notwendigkeit und Geltungsbereich gemeinsamer Leitlinien für Bildung … 

„Die Leitlinien liefern die Grundlage für die Umsetzung und Weiterentwicklung sowohl des Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplans (BayBEP) als auch des Lehrplans für die bayerische Grundschule. (…). 
Die Leitlinien … sind ein gemeinsamer Orientierungs- und Bezugsrahmen für alle außerfamiliären Bil-
dungsorte, die Verantwortung für Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit tragen. Dazu zählen insbe-
sondere Kindertageseinrichtungen nach dem BayKiBiG, d. h. Kinderkrippen, Kindergärten, Horte, Häu-
ser für Kinder und Integrative Kindertageseinrichtungen, sowie Grund- und Förderschulen. Weitere 
Adressaten der Leitlinien sind die Kindertagespflege und Schulvorbereitende Einrichtungen“ (S. 17 f.) 

BayBEP 
 
 

3.2 Der Plan als Orientierungsrahmen – Handlungsanleitung zur AVBayKiBiG 

„Im Mittelpunkt stehen die Bildungsbedürfnisse, die Kinder bis zur Einschulung für ihre optimale Ent-
wicklung haben. Auf dieser Basis sind in der …. AVBayKiBiG im ersten Abschnitt Bildungs- und Erzie-
hungsziele formuliert. Ihre Beachtung ist für all jene Kindertageseinrichtungen verbindlich, die eine öf-
fentliche Förderung erhalten. Zielsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans ist es, den 
Trägern und dem pädagogischen Personal einen Orientierungsrahmen und Anregungen an die Hand zu 
geben, wie sie diese normierten Bildungs- und Erziehungsziele bestmöglich umsetzen können“ (S. 25 f.) 

U3-Hand-
reichung 
 
 

Einführung 

„Von Seiten der Praxis wurde wiederholt der Wunsch geäußert, eine Konkretisierung des Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplans für die Altersgruppe von 0 bis 3 Jahren vorzunehmen und zu verdeutli-
chen, welches Potenzial der Plan für diese Kinder bieten kann (…). Die Handreichung hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Bedeutung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans für Kinder in den ersten Le-
bensjahren herauszustellen und alle „Ko-Konstrukteure“ frühkindlicher Bildung zu einer gemeinsamen 
Bildungsphilosophie von Anfang an einzuladen“ (S. 10). 

Reflexionsfrage zur Umsetzung 

Welche curricularen Vorgaben sind für uns handlungsleitend? 
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2 Orientierungen und Prinzipien unseres Handelns 

2.1 Unser Menschenbild: Bild von Kind, Eltern und Familie 

Rechtsgrundlagen 

UN-KRK UN-Kinderrechtskonvention – Blick ins Internet, z.B: 
 http://www.kinderrechtskonvention.info/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-370/ 

SGB VIII 
 

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen oblie-
gende Pflicht. (…) 

BayKiBiG  
 

Art. 4 Allgemeine Grundsätze 

(1) 1 Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vorrangigen Verantwortung der 
Eltern; Eltern im Sinn dieses Gesetzes sind die jeweiligen Personensorgeberechtigten. 2 Die Kinderta-
geseinrichtungen (…) ergänzen und unterstützen die Eltern hierbei. 3 Das pädagogische Personal hat 
die erzieherischen Entscheidungen der Eltern zu achten. 

AV 
BayKiBiG 

§ 1 Allgemeine Grundsätze für die individuelle Bildungsbegleitung 

(1) 1 Das Kind gestaltet entsprechend seinem Entwicklungsstand seine Bildung von Anfang an aktiv mit.  

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

3.A Bildung von Anfang an – Familie als erster und prägendster Bildungsort 

„In der Familie als primärem Ort der sozial-emotionalen Entwicklung legen die Eltern den Grundstein für 
lebenslanges Lernen, aber auch für die emotionale, soziale und physische Kompetenz. (…) Daraus ergibt 
sich die Aufgabe aller außerfamiliären Bildungsorte, Eltern in ihrer Unersetzlichkeit, ihrer Wichtigkeit und 
ihrer Verantwortung wertzuschätzen und entsprechend in ihrer Aufgabe zu unterstützen (…). 

Bildung vollzieht sich immer als individueller und sozialer Prozess. Aktuelle entwicklungspsychologische, 
erziehungswissenschaftliche und neurophysiologische Erkenntnisse beschreiben das Kind in diesem 
Prozess als aktives Individuum, das von Geburt an mit grundlegenden Kompetenzen und einem reichhal-
tigen Lern- und Entwicklungspotenzial ausgestattet ist. Bereits Säuglinge haben beachtliche soziale und 
kognitive Fähigkeiten“ (S. 24).  

6.A Pluralität der Bildungsorte 

„Kinder erwerben Kompetenzen an vielen verschiedenen Bildungsorten. Ihre Bildung beginnt in der Fami-
lie und ist im Lebenslauf das Ergebnis eines vielfältigen Zusammenwirkens aller Bildungsorte, deren 
Kooperation und Vernetzung zentrale Bedeutung zukommt. Wie Bildungsangebote genutzt werden und in 
welchem Maße Kinder von den Bildungsleistungen dort profitieren, hängt maßgeblich von den Ressour-
cen der Familien und deren Stärkung ab. Die Familie ist für Kinder der wichtigste und einflussreichste 
Bildungsort“ (Kurzfassung, S. 10).  

BayBEP 2.1 Bild vom Kind 
8.3.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern (Leitgedanken) 

U3-Hand-
reichung 

1.2 Psychische Grundbedürfnisse des Kindes 
1.3 Das Bild vom Kind 
3.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern gestalten 

 

 

 

http://www.kinderrechtskonvention.info/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes-370/
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Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Unser Menschenbild 

Ist unsere Konzeption zum Menschenbild, welches Kinder, Eltern, Leitung und Team einschließt, so for-
muliert, dass ich mich damit identifizieren kann? 

 Woran erkennen wir als Team, dass das Menschenbild, welches bei uns in der Konzeption verankert ist, 
alle im Team leben?  

 An welchen Stellen ist das, was geschrieben steht, für außen stehende Beobachter sichtbar?  

Unser Bild vom Kind 

Welche Rechte haben die Kinder in unserer Kita? 

 Inwiefern achten wir das Kind als Persönlichkeit, das von Anfang an mit Rechten ausgestattet ist?  

 Inwieweit ist unser Bild vom Kind durch die Kinderrechte geprägt?  

 Blick ins Internet: Nimmt unser Bild vom Kind auf die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) Bezug? 

Welche Merkmale kennzeichnen unser Bild vom Kind? 

 Welche eigene Geschichte haben wir zum Bild vom Kind? Was denken wir aus heutiger Sicht, welches 
Bild vom Kind unsere Eltern, Erzieher und Lehrer hatten („Rucksack“)? 

 Was verstehen wir unter einem „kompetenten Säugling (Kind)“? 

 Welche entwicklungspsychologischen, erziehungswissenschaftlichen und neurophysiologischen Er-
kenntnisse stützen unser Bild vom Kind? 

 Inwieweit deckt sich unser Bild vom Kind mit dem in BayBL/BayBEP? 

Woran erkennen wir, dass wir das Kind als kompetenten Konstrukteur seiner Bildung achten, in unserem 
Alltag und unserem Handeln? 

 Worin zeigt sich, dass wir die Autonomie des Kindes ernst nehmen und achten? 

 Warum werden Kinder an ihren Bildungsprozessen beteiligt? 

Unser Bild von Eltern und Familie 

Welche Bilder, Ansichten und Vorurteile haben wir von Eltern? Auf welche Weise tauschen wir uns dar-
über aus? 

Nehmen wir das ganze Familiensystem des Kindes wahr und erkennen wir dieses System an?  

 Wodurch wird das deutlich? 

 Inwieweit ist uns bewusst, was es bedeutet, dass Eltern uns ihre Kinder anvertrauen? 

 Begegnen wir Eltern mit einer Haltung, dass sie das Beste für ihr Kind wollen? Woran merken die Eltern 
das? 

Wie und wodurch erkennen Eltern, dass sie als ExpertenInnen ihrer Kinder geachtet und geschätzt wer-
den? 

 Woran könnte ein spontan auftauchender Besucher in der Einrichtung erkennen, dass wir die Eltern als 
Experten für Kinder und als unsere „Partner“ sehen? 

An welchen Stellen finden Familien bei uns Unterstützung und Entlastung? 

 Mit welchen Familienstrukturen sind wir in unserer Einrichtung bislang in Berührung gekommen? 

 Erkennen wir an, dass der Lebensalltag von Familien heute vielfältig und herausfordernd ist? Wie rea-
gieren wir darauf? 
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2.2 Unser Verständnis von Bildung 

Reflexionsfragen zum Einstieg 

Welches Verständnis von Bildung und Entwicklung liegt unserem pädagogischen Handeln zugrunde? 

 Was beeinflusst und prägt unser Bildungsverständnis? 

 Was steht dazu im Leitbild bzw. in der Rahmenkonzeption des Trägers? 

 Wie spiegelt sich das in unserem pädagogischen Einrichtungsprofil? 

Bildung als sozialer Prozess 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

3.C Bildung als individueller und sozialer Prozess  

„Lernen in Interaktion, Kooperation und Kommunikation ist der Schlüssel für hohe Bildungsqualität. 
Zukunftsfähige Bildungskonzepte stellen in institutionenübergreifender Weise solche Lernformen als 
Grundlage für nachhaltige Bildung heraus, die auf den Erkenntnissen des sozialen Konstruktivismus 
(Ko-Konstruktion) beruhen und das Voneinander- und Miteinanderlernen in den Mittelpunkt stellen. 

 Im Dialog mit anderen lernen (…)  

 Partizipation als Kinderrecht (…) 

(…) Partizipation und Ko-Konstruktion sind eigenständige, aber zugleich ineinandergreifende Elemente 
im Bildungsgeschehen. Basierend auf dem Bild vom Kind als aktivem Mitgestalter seiner Bildung sind 
Partizipation und Ko-Konstruktion auf Dialog, Kooperation, Aushandlung und Verständigung gerichtet. 
Partizipation ist Bestandteil ko-konstruktiver Bildungsprozesse und zugleich Voraussetzung für deren 
Gelingen“ (S. 29 f.) 

BayBEP 2.2 Verständnis von Bildung 

U3-Hand-
reichung 

1.4 Ein ko-konstruktives Bildungsverständnis 

 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Wie definieren wir den Begriff Ko-Konstruktion? 

 Wo ist eine gemeinsame Gestaltung von Bildungsprozessen mit Kindern (Partizipation und Ko-
Konstruktion) in unserer Einrichtung erkennbar? 

 Welche Rolle spielen soziale Interaktion und Dialog im Bildungs- und Erziehungsprozess? 
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Stärkung von Basiskompetenzen  

Rechtsgrundlagen 

DQR 2011 Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen – Blick ins Internet: http://www.dqr.de/ 

BayKiBiG  
 

Art. 11 Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen; Erziehungspartnerschaft 

(1) (…) 2 Das pädagogische Personal soll die Kompetenzen der Kinder für eine Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben im Sinn eines sozialen Miteinanders fördern. 

Art. 13 Grundsätze für die Bildungs- und Erziehungsarbeit in förderfähigen Kindertageseinrichtungen; 
Bildungs- und Erziehungsziele 

(1) 1 Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die Kinder in ihrer Entwick-
lung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen, mit dem Ziel, 
zusammen mit den Eltern den Kindern die hierzu notwendigen Basiskompetenzen zu vermitteln. 2 Dazu 
zählen beispielsweise positives Selbstwertgefühl, Problemlösefähigkeit, lernmethodische Kompetenz, Ver-
antwortungsübernahme sowie Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit. 

AV 
BayKiBiG 

§ 1 Allgemeine Grundsätze für die individuelle Bildungsbegleitung 

(1) (…) 2 Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat die Aufgabe, durch ein anregen-
des Lernumfeld und durch Lernangebote dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder anhand der Bildungs- und 
Erziehungsziele Basiskompetenzen entwickeln. 3 Leitziel der pädagogischen Bemühungen ist im Sinn der 
Verfassung der beziehungsfähige, wertorientierte, hilfsbereite, schöpferische Mensch, der sein Leben ver-
antwortlich gestalten und den Anforderungen in Familie, Staat und Gesellschaft gerecht werden kann. 

§ 2 Basiskompetenzen 

Zur Bildung der gesamten Persönlichkeit der Kinder unterstützt und stärkt das pädagogische Personal auf 
der Grundlage eines christlichen Menschenbildes 

1. die Entwicklung von freiheitlich-demokratischen, religiösen, sittlichen und sozialen Werthaltungen, 
2. die Entwicklung von personalen, motivationalen, kognitiven, physischen und sozialen Kompetenzen, 
3. das Lernen des Lernens, 
4. die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme sowie zur aktiven Beteiligung an Entscheidungen, 
5. die Entwicklung von Widerstandsfähigkeit, 
6. die musischen Kräfte sowie die Kreativität. 

Curriculare Grundlagen 

BayBL 
 

3.B Leitziele von Bildung und Erziehung – ein kompetenzorientierter Blick auf das Kind 

„Aus dem Bild vom Kind als aktivem und kompetentem Individuum leitet sich ein Bildungsverständnis ab, 
das die Weiterentwicklung von Kompetenzen und Werthaltungen als Leitziel voranstellt. (… ) Kinder in 
ihren Kompetenzen zu stärken steht in allen Bildungsorten und bei allen Bildungsprozessen über den 
gesamten Bildungsverlauf hinweg im Mittelpunkt. (… ) In den ersten Lebensjahren steht die Stärkung der 
Basiskompetenzen als Fundament für den weiteren Lern- und Entwicklungsprozess im Fokus. (…) Mit 
fortschreitender Entwicklung gewinnt auf bestimmte Inhaltsbereiche bezogene Sachkompetenz an Be-
deutung“ (S. 26 f.).  

BayBEP 2.4 Leitziele von Bildung 
5 Basiskompetenzen des Kindes (Definition im Vorspann) 

U3-Hand-
reichung 

1.5 Basiskompetenzen stärken als Leitziel von Bildung 
2.6 Kinder in ihrem positiven Selbstkonzept stärken 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Was verstehen wir unter dem Begriff „Basiskompetenzen“? 

 Welche Basiskompetenzen kennen wir? 

 Warum ist die Stärkung der Basiskompetenzen das zentrale Bildungsziel?  

 Wie stärken wir Basiskompetenzen? 

 Welche Basiskompetenzen erhalten bei uns eine besondere Gewichtung bezogen auf die Kinder & Fa-
milien die unserer Einrichtung besuchen? Wie begründen wir diese Gewichtung? 

http://www.dqr.de/
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Inklusion: Vielfalt als Chance  

Rechtsgrundlagen 

UN-BRK Artikel 24 Bildung  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses 
Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die 
Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen (…) 

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass  

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem aus-
geschlossen werden (…);  
c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;  
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstüt-
zung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;  
e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unter-
stützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestat-
tet, angeboten werden.  

(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale 
Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der 
Gemeinschaft zu erleichtern. (…) 

BayKiBiG Art. 11 Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen (…) 

(1) 1 Das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen soll alle Kinder entsprechend der Vielfalt des 
menschlichen Lebens unterschiedslos in die Bildungs- und Erziehungsprozesse einbinden und jedes Kind 
entsprechend seinen Bedürfnissen individuell fördern. (…) 

Art. 12 Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen für Kinder bei besonderen Be-
darfslagen 

(1) Kinder mit Behinderung und solche, die von einer Behinderung bedroht sind, sollen in einer Kindertages-
einrichtung gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung betreut und gefördert werden, um ihnen eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 

(2) 1Die Träger von Kindertageseinrichtungen fördern die sprachliche Entwicklung der Kinder von Anfang an 
und tragen hierbei den besonderen Anforderungen von Kindern aus Migrantenfamilien (Art. 5 des Bayerischen 
Integrationsgesetzes – BayIntG) und Kindern mit sonstigem Sprachförderbedarf Rechnung. 2Die Kindertages-
einrichtungen sollen im Rahmen des Art. 6 BayIntG dazu beitragen, die Integrationsbereitschaft der Familien 
von Migrantinnen und Migranten zu fördern. 

AV 
BayKiBiG 
 

§ 1 Allgemeine Grundsätze für die individuelle Bildungsbegleitung 

(3) 1 Die Arbeit des pädagogischen Personals basiert auf dem Konzept der Inklusion und Teilhabe, das die 
Normalität der Verschiedenheit von Menschen betont, eine Ausgrenzung anhand bestimmter Merkmale ab-
lehnt und die Beteiligung ermöglicht. 2 Kinder mit und ohne Behinderung werden nach Möglichkeit gemeinsam 
gebildet, erzogen und betreut sowie darin unterstützt, sich mit ihren Stärken und Schwächen gegenseitig 
anzunehmen. (…) 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

3.4 Inklusion – Pädagogik der Vielfalt  

„Inklusion als gesellschafts-, sozial- und bildungspolitische Leitidee lehnt Segregation anhand bestimmter 
Merkmale ab. Sie zielt auf eine Lebenswelt ohne Ausgrenzung und begreift Diversität bzw. Heterogenität 
als Normalfall, Bereicherung und Bildungschance. Für Kinder mit Behinderungen betont sie das Recht 
auf gemeinsame Bildung; bei der Entscheidung über den Bildungsort, die in Verantwortung der Eltern 
liegt, steht das Wohl des Kindes im Vordergrund“ (Kurzfassung, S. 9). 

„Partizipation und Ko-Konstruktion bieten einen optimalen Rahmen, in dem sich eine inklusive Pädagogik 
der Vielfalt entwickeln und ihre Potenziale entfalten kann. Partizipation erhöht die Identifikation mit der 
Einrichtung, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und erleichtert soziale Inklusionsprozesse, denn Mitent-
scheidung ist untrennbar verbunden mit sozialer Mitverantwortung. Ein Voneinander- und Miteinander-
lernen kann gerade in Gruppen mit Kindern unterschiedlicher kultureller Hintergründe, Fähigkeiten und 
Bedürfnisse zu einem bereichernden Prozess werden“ (S. 35).  
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BayBEP 2.8 Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt (Grundprinzip) 

6.2 Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt (Themenübergreifendes 
Bildungs- und Erziehungsprinzip) 

U3-Hand-
reichung 

1.8 Pädagogik der Vielfalt (Diversität) 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Was verstehen wir unter Inklusion? 

 Worin besteht für uns der Unterschied zwischen Inklusion und Integration? 

 Was bedeutet für uns Bildungsteilhabe und Chancengerechtigkeit in Bezug auf alle Kinder? 

Was bedeutet für uns inklusive Pädagogik?  

 Wie steht jedes Teammitglied zu der Umsetzung von inklusiver Pädagogik,  

 Was bedeutet dies für die Kinder, die Eltern und den Träger unserer Einrichtung? 

Pädagogik der Vielfalt – welche Aspekte verbinden wir mit diesem Begriff? 

 Jedes Kind ist einzigartig – sind alle bei uns WILLKOMMEN? Woran machen wir das fest? 

 Fühlen sich auch alle Familien bei uns willkommen? Woran merken die Familien das? 

 Wo haben wir Vielfalt bisher für uns persönlich als Gewinn erlebt? 

 Sehen wir Vielfalt als Chance in unserer Einrichtung? Wodurch drückt sich das aus? 

Wie bewusst setzen wir uns mit Möglichkeiten und Grenzen von Inklusion für unsere Kita auseinander? 

 Sind wir offen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen? Wie flexibel können wir darauf reagieren?  

 Sind wir offen für Kinder aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Sprachen und Religionen? 

 Wo sind bislang unsere Grenzen (Kinder, Team, Räumlichkeiten)?  

 Welche Bedenken bewegen uns und stehen uns im Weg? 

 Wie können wir diese überwinden auf unserem Weg in Richtung Inklusion? 

Wo und wie müssten wir unsere Einrichtung verändern, damit wir uns für alle Kinder öffnen und im Ein-
zelfall jedes Kind aufnehmen können? 

 Wie können wir inklusive Bildung in unserer Einrichtung qualitätsorientiert umsetzen? 

 Welche Bedingungen für Bildungsprozesse sind zu schaffen, um auf die individuellen Bedürfnisse aller 
Kinder bestmöglich einzugehen und das Lernen in heterogenen Gruppen als Chance zu nutzen? 

 Wissen wir, wo wir uns Hilfe und Beratung holen können? 

Selbstreflexionsinstrument mit weiteren Reflexionsfragen 

Index für Inklusion in Kindertageseinrichtungen – Gemeinsam leben, spielen und lernen. Überarbeitete 
Ausgabe 2015 – Bezug über die GEW: https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/index-fuer-
inklusion-in-kindertageseinrichtungen-gemeinsam-leben-spielen-und-lernen/ 

Literaturempfehlungen 

Reichert-Garschhammer, E./Kieferle, C./Wertfein, M./Becker-Stoll, F. (Hrsg.) (2015). Inklusion und Partizi-
pation – Vielfalt als Chance und Herausforderung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.  

Materialien, die jede bayerische Kita erhalten hat 

Wirts, C./Wertfein, M./Wengert, C./Frank, C. (2015). Lust und Mut zur Inklusion. Eine Handreichung zur 
Öffnung von Kindertageseinrichtungen für Kinder mit Behinderungen. München: IFP. 

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (Hrsg.)/Lorenz, S./ Wertfein, 
M. (2015). Asylbewerberkinder und ihre Familien in Kindertageseinrichtungen. Informationen für Kinder-
tageseinrichtungen in Bayern. Download: 
http://www.ifp.bayern.de/projekte/professionalisierung/asylbewerberkinder.php  

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/index-fuer-inklusion-in-kindertageseinrichtungen-gemeinsam-leben-spielen-und-lernen/
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/index-fuer-inklusion-in-kindertageseinrichtungen-gemeinsam-leben-spielen-und-lernen/
http://www.ifp.bayern.de/projekte/professionalisierung/asylbewerberkinder.php
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2.3 Unsere pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

3.B. Bildung als individueller und sozialer Prozess  

„Aus der Kultur des gemeinsamen Lernens und Entscheidens ergibt sich eine neue Rolle und Haltung 
des pädagogischen Personals“ (Kurzfassung, S. 8 f.). 

4.1 Grundhaltung der Pädagoginnen und Pädagogen  

„Wie Bildungsprozesse gestaltet und moderiert werden, wird maßgeblich beeinflusst von der Haltung 
der Pädagoginnen und Pädagogen gegenüber dem Kind und ihrem Verständnis davon, wie Kinder 
lernen und über welche Kompetenzen und Kenntnisse sie verfügen. Dies bildet die Grundlage allen 
pädagogischen Handelns und bestimmt das Bildungskonzept, das den Kindertageseinrichtungen und 
Schulen zugrunde liegt. Von der individuellen Haltung hängt es ab,  

 wie Pädagoginnen und Pädagogen Äußerungen und Verhaltensweisen der Kinder interpretieren,  

 welche Gestaltungs- und Mitsprachemöglichkeiten sie dem Kind einräumen,  

 wie sie die Interaktion mit dem Kind gestalten und  

 welche Rolle sie dem Kind im Bildungsgeschehen zuschreiben.  

Damit Prozesse der Ko-Konstruktion, Partizipation und Inklusion gelingen, sind vielfältige sachbezoge-
ne, didaktisch-methodische, pädagogische und personal-soziale Kompetenzen der Pädagoginnen und 
Pädagogen erforderlich. Von grundlegender und entscheidender Bedeutung ist zudem die Haltung, die 
dem pädagogischen Handeln zugrunde liegt und auf folgenden Prinzipien basiert: 

 Wertschätzung und Kompetenzorientierung 

 Dialog und Partizipation 

 Experimentierfreudigkeit und Forschergeist  

 Fehlerfreundlichkeit 

 Offenheit und Flexibilität 

 Selbstreflexion“ (S. 37) 

4.B Aufgaben der Pädagoginnen und Pädagogen 

„Zentrale Aufgaben der Pädagoginnen und Pädagogen sind die Planung und Gestaltung optimaler 
Bedingungen für Bildungsprozesse, die eigenaktives, individuelles und kooperatives Lernen nachhaltig 
ermöglichen“ (Kurzfassung, S. 9). 

BayBEP 2.10 Demokratieprinzip 

U3-Hand-
reichung 

1.9 Partnerschaft und Partizipation aller Beteiligten als durchgängiges Prinzip 
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Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Ausrichtung 
– Profil 

Was zeichnet unsere Einrichtung aus und macht sie besonders, einzigartig und unver-
wechselbar?  

 Was können wir besonders gut? Was sind unsere Stärken?  

 Worin unterscheiden wir uns von anderen Einrichtungen?  

 Was ist uns in unserer gemeinsamen pädagogischen Arbeit wichtig? 

Wodurch ist die Pädagogik, die in unserem Haus gelebt wird, geprägt? 

 Sind wir inspiriert von einer bestimmten pädagogischen Richtung bzw. einem päda-
gogischen Ansatz (z.B. Montessori, Reggio)? 

 Setzen wir bestimmte inhaltliche Schwerpunkte? Gewichten wir bestimmte Bildungs-
bereiche und andere Themen besonders hoch?  

 Warum arbeiten wir so und nicht anders?  

 Was sind die Gründe für unsere bisherigen Entscheidungen? Passen sie mit den Be-
dürfnissen unserer Kinder und Familien (noch) zusammen? 

Rolle Wie definieren bzw. verstehen wir unsere Rolle als Pädagog/innen in Bezug auf das 
Menschenbild, das Bildungsverständnis und die pädagogische Ausrichtung?  

 Durch welche Beispiele aus unserem Alltag wird dies deutlich? 

 Welches Rollenverständnis ist für uns handlungsleitend?  

 Wodurch zeigt sich diese Rollenverständnis? 

Haltung Auf welchen Prinzipien beruht unsere Haltung, die unserem pädagogischen Handeln 
zugrunde liegt? 

 Was unterstützt uns dabei Verschiedenartigkeit zu akzeptieren und als natürlich an-
zuerkennen?  

 Woran erkennen Kinder, Eltern, Familien Netzwerkpartner und Außenstehende unse-
re inklusive Haltung? 

Diskriminierungsfreie und vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung – wo stehen wir 
bei diesem Thema? 

 Sind wir uns unserer Vorurteile bewusst? Welche Vorurteile haben wir und warum? 

 Inwieweit beeinflussen sie unser Handeln? 

 Beeinflusst das Geschlecht unsere Zuordnung der Aufgaben? Im Team und bei den 
Kindern? 

 Welche Diskussionskultur leben wir im Team? 

 Wie gehen wir mit unterschiedlichen Lebensentwürfen um? 

 Achten wir bei der Auswahl des Materials auf die Vielfalt der Kinder? 

 Beziehen wir Stellung und Position in diskriminierenden Alltagssituationen? 
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3 Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – ko-
operative Gestaltung und Begleitung 
Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

6.E Gestaltung der Übergänge im Bildungsverlauf 

„Im Bildungssystem finden immer wieder Übergänge zwischen den Bildungsorten statt. Von den Kom-
petenzen, die Kinder bei gelingenden Übergängen erwerben, profitieren sie bei allen weiteren Über-
gängen. Erfolgreiche Übergänge (auch in weiterführende Schulen) sind ein Prozess, der von allen Be-
teiligten gemeinsam gestaltet und vom Kind und den Eltern aktiv und im eigenen Tempo bewältigt wird. 
Die Institutionen bieten vielfältige Informations- und Gesprächsmöglichkeiten an, da Übergänge wie der 
Schuleintritt auch für Eltern oft mit Herausforderungen und Informationsbedarf verbunden sind. Beim 
Übertritt in die Grundschule kommt es nicht nur auf den Entwicklungsstand des Kindes, sondern auch 
darauf an, dass die Schule auf die individuellen Kompetenzen und Lernbedürfnisse der Kinder eingeht, 
um einen erfolgreichen Anfang zu ermöglichen“ (Kurzfassung, S. 12). 

BayBEP 6.1 Übergänge des Kindes und Konsistenz im Bildungsverlauf (Transitionen) 

U3-Hand-
reichung 

3.2 Übergänge moderieren und bewältigen 

Reflexionsfragen zum Einstieg 

Was verstehen wir unter einem Übergang? 

Betrachten wir Übergänge als normalen Teil des Lebens? 

 Welche Übergänge haben wir in unserem Leben bereits selbst bewältigt?  

 Was und wer haben uns dabei gestärkt?  

 Welche Rückschlüsse ziehen wir daraus für unsere Arbeit? 

Welche Auswirkungen haben gute oder weniger gut bewältigte Übergänge auf die Bildungs- und Entwick-
lungsbiografie? 

 Welche Faktoren unterstützen eine positive Übergangsbewältigung? 

Auf welche Weise werden die Kinder bei Übergängen innerhalb der Einrichtung begleitet? 
 
Zur partizipativen Beteiligung der Kinder am Übergang in die Kita:  4.2 Interaktionsqualität mit Kindern 
(Kinderrecht Partizipation)  
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3.1 Der Übergang in unsere Einrichtung – Eingewöhnung und 
Beziehungsaufbau 

Curriculare Grundlagen  

BayBEP 6.1.1 Übergang von der Familie in die Tageseinrichtung 

U3-Hand-
reichung 

3.2 Übergänge moderieren und bewältigen 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 
 

Eingewöhnungs-
konzept 

Gibt es ein standardisiertes und formuliertes Eingewöhnungskonzept in unserer 
Einrichtung? 

 Gibt es für Krippe/Kindergarten/Hort unterschiedliche Eingewöhnungskonzepte 
innerhalb der Einrichtung oder ein einheitliches Konzept? 

 Wie können wir Kenntnisse über Bindungstheorien und Feinfühligkeit im Umgang 
mit den individuellen Bedürfnissen der Kinder auffrischen?  

 Inwieweit wird unser pädagogisches Handeln davon beeinflusst? 

Wie wird bei uns das Ende der Eingewöhnungszeit definiert und mit den Eltern be-
sprochen? 

 An welchen Indikatoren machen wir fest, dass ein Kind sich gut und sicher in un-
sere Einrichtung eingewöhnt hat?  

 Was steht dazu im BayBEP? 

Eingewöhnungs-
praxis 

Wie und wann läuft die Eingewöhnung ab? 

 Welche Übergangsrituale gibt es in unserer Einrichtung? 

 Werden die Kinder einbezogen (z.B. Patenschaften)? 

 Inwieweit können wir Vorlieben der Kinder für eine bestimmte pädagogische 
Kraft im Hinblick auf die Eingewöhnungsbegleitung beachten? 

Einbeziehung der 
Eltern 

Wie gehen wir darauf ein, dass der Eintritt des Kindes in unsere Einrichtung das 
gesamte Familiensystem betrifft? 

Wie wird Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern in der Eingewöhnung bei 
uns sichtbar? 

 Wissen die Eltern, wie unser Eingewöhnungskonzept aussieht (z.B. Elternpräsenz 
in der Kita in der Anfangsphase, Pädagogen- und Elternrolle in den verschiedenen 
Eingewöhnungsphasen)? Wie kommen die Eltern zu diesem Wissen? 

 Werden Eltern rechtzeitig über den Ablauf der Eingewöhnung informiert? 

 Wo und wie geben wir allen Eltern grundsätzlich die Möglichkeit und Einfluss-
nahme zur Mitwirkung beim Eingewöhnungsprozess (z.B. Gruppenzuordnung ih-
rer Kindes, Eingewöhnungszeit)?  

 Kann das Eingewöhnungsgespräch mit den Eltern wahlweise im Elternhaus oder 
in der Einrichtung stattfinden? 

 Wie beziehen wir die Eltern von Anfang an in die Bildungs- und Entwicklungsdo-
kumentation ihres Kindes ein? 

 Gibt es bei uns Orte/Foren, an denen Eltern sich über ihre Eingewöhnungserfah-
rungen mit anderen Eltern austauschen können? Wie können wir diese schaffen? 

 Gibt es ein längerfristiges Angebot zum Kennenlernen unserer Einrichtung (z.B. 
Miniclub)? 
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3.2 Interne Übergänge in unserem Haus für Kinder 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Welche Übergänge können Kinder in unserer Einrichtung intern bewältigen? 

 Welchen Stellenwert haben bei uns interne Übergänge?  

 Laufen diese automatisch ab, d.h. handeln wir diese nebenbei schnell ab? 

 Auf welche Weise werden diese Übergänge thematisiert?  

Welche Begegnungsmöglichkeiten für Kinder aller Altersgruppen gibt es generell im Haus? 

 Wie werden diese gestaltet?  

 Welche Rituale gibt es dazu? 

Wie werden interne Übergänge angebahnt? 

 Wie beziehen wir die Eltern in die interne Übergangsgestaltung ein? 

 Wie kommunizieren wir Übergänge mit den Eltern? 

 Auf welche Weise begleiten wir die Kinder dabei?  

 Berücksichtigen wir den Willen des Kindes und seiner Eltern, wenn ein Kind nicht wechseln möchte? 
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3.3 Der Übergang in den Kindergarten/Hort/die Schule – 
Vorbereitung und Abschied  

Rechtsgrundlagen 

BayKiBiG  
 

Art. 15 … Zusammenarbeit mit der Grundschule 

(2) 1 Kindertageseinrichtungen mit Kindern ab Vollendung des dritten Lebensjahres haben im Rahmen 
ihres eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrags mit der Grund- und Förderschule zusammenzu-
arbeiten. 2 Sie haben die Aufgabe, Kinder, deren Einschulung ansteht, auf diesen Übergang vorzuberei-
ten und hierbei zu begleiten. (…) 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

6.E Gestaltung der Übergänge im Bildungsverlauf 

„Beim Übertritt in die Grundschule kommt es nicht nur auf den Entwicklungsstand des Kindes, sondern 
auch darauf an, dass die Schule auf die individuellen Kompetenzen und Lernbedürfnisse der Kinder 
eingeht, um einen erfolgreichen Anfang zu ermöglichen“ (Kurzfassung, S. 12). 

BayBEP 6.1.2 Übergang in die nachfolgende Tageseinrichtung 

6.1.3 Übergang in die Grundschule 

„Inhaltliche Anschlussfähigkeit herstellen  

Die Kinder für die Schule aufnahmefähig zu machen und die Schule aufnahmefähig zu machen für die 
Kinder – dies ist ein aufeinander bezogener Prozess und eine gemeinsame Aufgabe.  

Aufgabe der Tageseinrichtung ist es, die Kinder langfristig und angemessen auf den Übergang vorzu-
bereiten. Sie beginnt am Tag der Aufnahme; sie steht in den ersten Jahren nicht im Vordergrund, 
schwingt aber im Hintergrund stets mit. Sie bezieht sich auf die Stärkung von Basiskompetenzen und 
auf die Entwicklung schulnaher Kompetenzen, auf denen die Schule aufbauen kann (z.B. Sprachent-
wicklung, Begegnung mit der Schriftkultur). Interesse, Vorfreude und damit Bereitschaft zu wecken, ein 
Schulkind zu werden, sind ein weiteres Ziel. 

Aufgabe der Schule ist es, Lehrplan und Unterricht so differenziert und flexibel auszugestalten, dass 
unter Berücksichtigung der individuellen Unterschiede jedem Kind die bestmögliche Unterstützung 
zuteil werden kann. Die Entwicklungsunterschiede der Kinder, die in diesem Alter zum Teil erheblich 
sind, bedürfen besonderer Beachtung. Klare Unterschiede zur Tageseinrichtung sind wichtig, um die 
Kinder in ihrem Lern- und Entwicklungsfortschritt anzuregen“ (S. 109). 

„Übergangsbegleitung der Kinder – gemeinsame Angebote 

Schulvorbereitung im Jahr der Einschulung zu intensivieren ist sinnvoll. Besser als Schulanfängerpro-
gramme und Übungsblätter ist ein Angebot, bei dem sich altersgemischte Lernaktivitäten, in die sich 
jedes Kind mit seinem Wissen und Können einbringen kann z.B. Projekte, und spezielle Angebote für 
Schulkinder wie Schulkinderkonferenzen, Lernwerkstatt, Verkehrserziehung oder Begleitung von Rol-
lenspielen, in denen sich Kinder mit dem neuen Lebensumfeld ‚Schule’ auseinander setzen, abwech-
seln.  

Wichtig sind Gelegenheiten, den Lebensraum Schule möglichst frühzeitig kennen zu lernen, z.B. 
Schulbesuche, Kindergartenbesuche von Lehrkräften, die ausführliche Information der Kinder und das 
Eingehen auf ihre Fragen“ (S. 110). 

U3-Hand-
reichung 

3.2 Übergänge moderieren und bewältigen 
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Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Übergangs-
gestaltung 

Gibt es eine gemeinsame Übergangsgestaltung mit der nachfolgenden Kita / Grundschule 
bzw. mit den verschiedenen aufnehmenden Kitas/Schulen bzw. Kita-/Schultypen?  

 In welche Kitas bzw. Schulen wechseln die Kinder unserer Einrichtung?  

 Bestehen Kontakte zu allen Kitas bzw. Schulen, in die die Kinder wechseln? 

 Wie werden bei uns die Kinder und Eltern in die Übergangsgestaltung aktiv eingebun-
den und in der Übergangsphase begleitet? 

 Wie nehmen wir die Eltern in der Übergangsphase wahr?  

 Gibt es z.B. Kita- bzw. Schulbesuche, gemeinsame Elternabende, Gottesdienste oder 
werden andere gemeinsame Projekte mit den Kindern initiiert, die vernetzen? 

Abschied Welche Bedeutung messen wir dem Abschiednehmen bei? 

 Welche Abschiedsrituale gibt es in unserer Einrichtung für die Kinder? 

 Wie werden Eltern in dieser Ablösephase begleitet?  

 Gibt es auch Abschiedsrituale für die Eltern? 

 
FOKUS – Übergangsbegleitung in die Schule und Schulvorbereitung im Kindergarten8 
 

Schulfähigkeit Wie verstehen wir die curriculare Vorgabe die „Kinder für die Schule aufnahmefähig 
machen“ und die „Schule für die Kinder aufnahmefähig machen“?  

 Was verstehen wir unter „Schulfähigkeit“? Was sind für uns „schulrelevante Kom-
petenzen"? 

 Wann beginnt für uns die Vorbereitung auf die Schule – im letzten Kindergarten-
jahr oder schon weit vorher? 

 Welche Informationen enthält unsere Konzeption bisher dazu? Ist für den Leser 
nachvollziehbar, wie Kinder schulrelevante Kompetenzen entwickeln und wie die 
gesamte Kitazeit zur Vorbereitung auf die Schule dient?  

 Welche Beispiele aus unserer pädagogischen Praxis sind dafür zur Veranschauli-
chung geeignet?  

 Wie reflektieren wir unsere eigenen Erwartungen an die Kinder und unser pädago-
gisches  Angebot  für sie im Jahr vor dem Schuleintritt?* 

 Sind unsere Erwartungen an die Kinder realistisch und angemessen?  

 Werden die Kinder bei uns ausreichend gefordert, aber nicht überfordert? 

 Inwieweit finden Erkenntnisse der aktuellen Bildungs- und Kompetenzforschung für 
Fünf- und Sechs-jährige Eingang in die Planung und Reflexion unserer Konzeption 
und pädagogischen Praxis?* 

Kooperation 
mit Schule 
 
 6.2 Koopera-
tionen mit Kin-
dertagespflege, 
anderen Kitas 
und Schulen  

Wie sieht unsere Kooperation mit der Grundschule im Rahmen der Übergangsbeglei-
tung und Schulvorbereitung aus?  

 Wie entwickeln wir zum Thema „Schulfähigkeit und Übergangsbegleitung des Kin-
des“ ein gemeinsames Verständnis mit Lehrkräften? Inwieweit ist hierzu bereits ei-
ne gemeinsame Verständigung erfolgt? 

 Welche gemeinsamen Aktionen und Veranstaltungen finden statt, um den Kindern 
und ihren Eltern den Übergang in die Grundschule zu erleichtern? 

 Gibt es einen Vorkurs Deutsch 240 für Kinder mit zusätzlichem sprachlichem Unter-
stützungsbedarf, den wir gemeinsam mit der Schule realisieren? Was läuft bereits 
gut und was können wir verbessern? 

                                                           
8
 Die mit * gekennzeichneten Fragen sind entnommen aus: Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend Österreich 

(Hrsg.)/ Charlotte Bühler Institut  (2010). Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen Vertiefende Ausführun-
gen zum bundesländerübergreifenden Bildungsrahmen Plan Österreich. URL: 
https://www.bmdw.gv.at/Presse/AktuellePresseMeldungen/Documents/bmwfj-Modul-Web.pdf   

https://www.bmdw.gv.at/Presse/AktuellePresseMeldungen/Documents/bmwfj-Modul-Web.pdf
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Kooperation 
mit Eltern 
 

 6.1 Bildungs- 
und Erziehungs-
partnerschaft 
mit den Eltern 
 

Wie sieht unsere Kooperation mit den Eltern im letzten Kindergartenjahr aus, in dem 
Eltern die Frage, ob ihr Kind auf die Schule ausreichend vorbereitet wird, besonders 
beschäftigt? 

 Wie entwickeln wir zum Thema „Schulfähigkeit und Übergangsbegleitung des Kin-
des“ ein gemeinsames Verständnis mit den Eltern? 

 Wie werden die curricularen Vorgaben und deren Umsetzung in unserer Einrich-
tung an die Eltern kommuniziert und mit den Erwartungen der Eltern abgestimmt? 

 Inwieweit werden die Erwartungen der Eltern an die Schulvorbereitung ernst ge-
nommen, thematisiert, diskutiert und reflektiert? 

 Besprechen wir auf Elternabenden und in Einzelgesprächen unsere und ihre Erwar-
tungen und Vorstellungen über die Anforderungen der Schule?  

 Erfahren die Eltern dabei auch, wie auch sie durch die Unterstützung von Alltags-
kompetenzen ihrer Kinder zu einem gelingenden Schulanfang beitragen können?  

Beteiligung der 
Kinder 

 4.2 Interakti-
onsqualität mit 
Kindern – Kin-
derrecht Parti-
zipation  

Wie beteiligen wir die Kinder bei der Planung der Schulvorbereitung und Übergangs-
gestaltung? 

 Wie schaffen wir Gesprächsanlässe zum Thema Schule und regen die Kinder an, 
ihre Gedanken, Ideen und Erfahrungen zu thematisieren, zu diskutieren und zu re-
flektieren? 

 In welcher Weise unterstützen wir die Kinder dabei, sich selbst eigene erreichbare 
Ziele zu setzen?  

Differenzierte 
Lernumgebung 
 
 4.1 Differen-
zierte Lernum-
gebung (Raum-
konzept und 
Materialvielfalt) 
 
5.1 Ange-
botsvielfalt 
 
 

Wie berücksichtigen wir die Unterschiedlichkeit von Vorschulkindern gleichen Alters?  

 Wie gehen wir individuell auf die Themen, Fragen und Gedanken jedes Kindes zum 
Thema Schuleintritt ein?Welche zusätzlichen herausfordernden Bildungsanregun-
gen wählen wir für Kinder mit besonderen Begabungen und Interessen aus?* 

 Welche Fördermaßnahmen werden bei Bedarf angeboten, welche externe Bera-
tung wird zugezogen?* 

Welche Räume und Materialien, die herausfordern und zum Lernen anregen, bieten 
wir älteren Kindern an? (z.B. Computer-Lernspiele, Diktiergeräte, Taschenrechner, 
Zahlen und Buchstabenspiele, Materialien zum Messen Vergleichen von Länge, Breite, 
Höhe, Entfernung, Gewicht und Zeit, optische Geräte) 

 Wie reichhaltig ist unsere Lernumgebung an Materialien und Medien zur Aneig-
nung von Sprache und Schriftkultur, die den Lernbedürfnissen von Fünf- und Sechs-
jährigen entsprechen?* 

 Welche anspruchsvollen Materialien für kreative Prozesse und künstlerischen Aus-
druck stehen zur Verfügung?* 

 Mit welchen Materialien zur grob-, fein- und grafomotorischen Betätigung von 
Fünf- und Sechsjährigen sind unsere Innen- und Außenräume ausgestattet? Wie 
vielfältig und differenziert sind unsere Materialien?* 

 Gibt es Materialien, die der Nutzung durch zukünftige Schulkinder vorbehalten 
sind? 

Durch welche Angebote und Methoden können wir Kinder im Jahr vor ihrem Schul-
eintritt unterstützen und begleiten, schulrelevante Kompetenzen zu entwickeln? 

 Wie unterstützen wir Kinder jene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, die 
für den Erwerb von Kulturtechniken Voraussetzung sind?* 

 Wie regen wir die Kinder, zu reflektieren, was und wie sie gelernt haben? Wodurch 
ermutigen wir sie, weiter zu fragen, zu forschen und Wissen zu erwerben?* 

 Welche Bedeutung haben das selbstbestimmte Spiel und das Lernen in Alltagssitu-
ationen in Bezug auf schulrelevante Kompetenzen? Wie können wir Alltagssituati-
onen gezielt nutzen, damit die Kinder diese Kompetenzen entwickeln und aus-
bauen können? 
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4 Pädagogik der Vielfalt – Organisation und Modera-
tion von Bildungsprozessen 
Rechtsgrundlagen 

AV 
BayKiBiG 

§ 1 Allgemeine Grundsätze für die individuelle Bildungsbegleitung 

(2) 1 Das pädagogische Personal unterstützt die Kinder auf Grundlage einer inklusiven Pädagogik individuell 
und ganzheitlich im Hinblick auf ihr Alter und ihre Geschlechtsidentität, ihr Temperament, ihre Stärken, Be-
gabungen und Interessen, ihr individuelles Lern- und Entwicklungstempo, ihre spezifischen Lern- und beson-
deren Unterstützungsbedürfnisse und ihren kulturellen Hintergrund. (…) 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

4.B Aufgaben der Pädagoginnen und Pädagogen 

„Zentrale Aufgaben der Pädagoginnen und Pädagogen sind die Planung und Gestaltung optimaler Bedin-
gungen für Bildungsprozesse, die eigenaktives, individuelles und kooperatives Lernen nachhaltig ermögli-
chen. Dies erfordert eine stete Anpassung der Lernumgebungen, die individuelle Kompetenzentwicklung im 
Rahmen der heterogenen Lerngruppe zulassen. Im pädagogischen Alltag wird dies anhand einer Methodik 
umgesetzt, bei der kommunikative Prozesse sowie vielfältige Formen der inneren Differenzierung und Öff-
nung im Vordergrund stehen. Für die Organisation von Lernumgebungen (äußere Bedingungen, Lernmate-
rialien und -aufgaben, Sozial- und Arbeitsformen) sind eine konsequente Orientierung an den Kompetenzen 
der Kinder und deren aktive Beteiligung notwendig. Das Interesse der Kinder ist Ausgangspunkt der Bil-
dungsaktivitäten.“ (Kurzfassung, S. 9). 

BayBEP 2.8 Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt 

4.5 Umsetzung des Plans als Prozess 

„In ihrer Kombination scheinen folgende Vorgehensweisen ein guter Weg, diesen Plan angemessen umzu-
setzen: 

 Das Konzept der inneren Öffnung, insbesondere auch das der offenen Kindertageseinrichtung, das 
mehr gruppenübergreifendes Arbeiten und Kindern mehr Angebotsauswahl eröffnet  

 Das Prinzip der inneren Differenzierung des pädagogischen Angebots, das mehr Kleingruppenarbeit 
und individuelle Unterstützung ermöglicht  

 Der Projektansatz, weiterentwickelt im Sinne des lernmethodischen Kompetenzerwerbs, der bereichs- 
und altersübergreifendes Arbeiten ermöglicht 

 Das gezielte Aufgreifen von Alltagssituationen, die sich in vielen Bildungsbereichen für unmittelbare 
Lernprozesse der Kinder eignen  

 Eine hohe Gewichtung der Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen sowie der 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern.  

Dieses Vorgehen beinhaltet die Chance, die vorhandenen Ressourcen effizienter einzusetzen und zugleich 
die Bildungsqualität für die Kinder zu erhöhen“ (S. 41).  

5.10 Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 

Individualisierung und innere Differenzierung des pädagogischen Angebots. Es bietet ausreichend Freiraum 
für individuelle und moderierte Lernprozesse. Dies ist notwendig, um der breiten Altersspanne der Kinder, … 
den Unterschieden in den … Interessen und Neigungen der Kinder sowie der Bandbereite der Bildungs- und 
Erziehungsziele dieses Plans zugleich Rechnung zu tragen. Bei allen pädagogischen Maßnahmen wird 
durch innere Differenzierung die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Kinder sich entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand in vielfältige Lernprozesse einbringen können. Dieses Konzept schließt keineswegs aus, 
bestimmte Angebote für alle Kinder gemeinsam zu machen (z.B. Morgenkreis) bzw. themenbezogene Pro-
jekte und andere Lernangebote altersgemischt zu gestalten, sodass alle Kinder einer Gruppe daran teilneh-
men können“ (S. 81) 

8.1 Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen (Partizipation) 

Innere Öffnung – Das Konzept der offenen Kindertageseinrichtung 

8.2 Moderierung von Bildungs- und Erziehungsprozessen 

U3-Hand-
reichung 

3.4 Bildungsprozesse organisieren und moderieren 
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Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Erkennen wir die Bedürfnisse der Kinder?  

 Treten wir diesbezüglich in einen Dialog?  

 Wie halten wir dies fest? 

Inwiefern gehen wir auf die vielfältigen Bedürfnisse der Kinder in unserer pädagogischen Alltagsgestal-
tung bereits ein?  

 Woran können wir das festmachen?  

 Haben alle Kinder bei uns Möglichkeiten, ihren Alltag in der Kita auch nach ihren Bedürfnissen zu ge-
stalten?  

 Welche Strukturen gibt es dazu? 

In welchen Settings und Gruppenkonstellationen können sich die Kinder in unserer Einrichtung in vielfäl-
tiger Weise begegnen? 

 Werden die unterschiedlichen Stärken und Vorlieben der Kinder und Erwachsenen gesehen und diesen 
ausreichend Raum gegeben?  

 Wo können diese unterschiedlichen Stärken im Alltag gewinnbringend eingebracht werden? 
 

Literaturempfehlungen 

Zum Thema „Pädagogische Beziehungs- und Interaktionsqualität" gibt es wichtige neuere Publikationen, 
die in der Fachwelt für eine rege Diskussion sorgen und auch für den Prozess der Konzeptionsentwicklung 
von hohem Interesse sind: 

Universität Potsdam/Deutsches Institut für Menschenrechte/Deutsches Jugendinstitut (2016). Reckhaner 
Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen. URL: http://www.rochow-museum.uni-
potsdam.de/reckahnerreflexionen.html  

Staatsinstitut für Frühpädagogik/BKK Landesverband (Hrsg.)/Beckh, K./Berkic, J./Mayer, D. (2016). Feinfüh-
ligkeit von Eltern und ErzieherInnen. Beziehungen mit Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren gestalten. URL:  
https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/ifp_bkk_broschuere_feinf__hligkeit_von_eltern
_und_erzieherinnen.pdf  

Staatsinstitut für Frühpädagogik (Hrsg.) (erscheint im März 2018). PQB-Qualitätskompass – Instrument zur 
Beobachtung und Reflexion von Interaktionsqualität in Kindertageseinrichtungen (Erprobungsversion). 
URL:  https://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/pqb.php  

Der im Rahmen des PQB-Modellversuchs entwickelte Qualitätskompass beschreibt gute Inter-
aktionsqualität anhand von Merkmalen und Beispielen entlang von vier Blickwinkeln:  

(1) wertschätzende Atmosphäre  
(2) differenzierte Lernumgebung  
(3) dialogorientierte Bildungsunterstützung und  
(4) kooperative Qualitätsentwicklung.  

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Fachbereich Kita (2016). Positionspapier Grenzüberschreitun-
gen. Im Fokus: Grenzüberschreitungen von Fachkräften gegenüber Kindern – grenzüberschreitendes Ver-
halten im pädagogischen Alltag. URL: http://kita.zentrumbildung-
ekhn.de/fileadmin/content/kita/6Service/Positionspapiere/Positionspapier_Grenzueberschreitungen_final.
pdf 

  

http://www.rochow-museum.uni-potsdam.de/reckahnerreflexionen.html
http://www.rochow-museum.uni-potsdam.de/reckahnerreflexionen.html
https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/ifp_bkk_broschuere_feinf__hligkeit_von_eltern_und_erzieherinnen.pdf
https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/ifp_bkk_broschuere_feinf__hligkeit_von_eltern_und_erzieherinnen.pdf
https://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/pqb.php
http://kita.zentrumbildung-ekhn.de/fileadmin/content/kita/6Service/Positionspapiere/Positionspapier_Grenzueberschreitungen_final.pdf
http://kita.zentrumbildung-ekhn.de/fileadmin/content/kita/6Service/Positionspapiere/Positionspapier_Grenzueberschreitungen_final.pdf
http://kita.zentrumbildung-ekhn.de/fileadmin/content/kita/6Service/Positionspapiere/Positionspapier_Grenzueberschreitungen_final.pdf
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4.1 Differenzierte Lernumgebung 

Arbeits- und Gruppenorganisation 

Rechtsgrundlagen 

BayKiBiG  
 

Art. 10 Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen 

(1) 1Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und entwicklungsangemessene 
Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleis-
ten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen.2Eine ange-
messene Bildung, Erziehung und Betreuung ist durch den Einsatz ausreichenden und qualifizierten 
Personals sicherzustellen. 

AV 
BayKiBiG 

§ 17 Anstellungsschlüssel9 

(1) 1 Zur Absicherung des Einsatzes ausreichenden pädagogischen Personals ist für je 11,0 Buchungs-
zeitstunden der angemeldeten Kinder jeweils mindestens eine Arbeitsstunde des pädagogischen Per-
sonals anzusetzen (Anstellungsschlüssel von 1 : 11,0); empfohlen wird ein Anstellungsschlüssel von 
1:10. 2 Buchungszeiten von Kindern mit Gewichtungsfaktor sind entsprechend vervielfacht einzurech-
nen. 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

3.D Inklusion – Pädagogik der Vielfalt 

„Ein gewollter und bewusst gestalteter Umgang mit Vielfalt ist Voraussetzung für ihre produktive Nut-
zung: (…) Heterogene Lerngruppen, in denen Vielfalt als Bereicherung anerkannt und wertgeschätzt 
wird, bieten Chancen für jedes Kind, seine Kompetenzen weiterzuentwickeln. In einem Klima der ge-
genseitigen Anerkennung lernen Kinder voneinander und erweitern ihre eigenen Perspektiven um die 
der anderen. Innere Differenzierung und gegebenenfalls äußere ermöglichen eine Individualisierung 
des Angebots. Der bewusste Wechsel zwischen heterogenen und gezielt anhand eines Aspektes 
(z. B. nach Alter, Sprache, Interesse) homogenisierten Gruppen trägt besonders dazu bei“ (S. 34 f).  

„In Lerngruppen kommt zur ohnehin vorhandenen Heterogenität noch die Altersmischung als Organisa-
tionsprinzip hinzu. Diese ermöglicht es, sich situativ auf die entscheidenden Unterschiede in den Lern-
voraussetzungen einzustellen. (…). Kinder lernen oft leichter von Kindern als von Erwachsenen, da die 
Entwicklungsunterschiede nicht unüberwindbar groß sind. Von einer erweiterten Altersmischung kön-
nen daher sowohl die jüngeren als auch die älteren Kinder profitieren (S. 34). 

BayBEP 5.10 Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 
Handeln auf kontextueller Ebene – Die Einrichtung als positiver Entwicklungsrahmen  

6.2.1 Kinder verschiedenen Alters  
6.2.4 Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko und (drohender) Behinderung 

7.2 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
Gruppenzugehörigkeit  

8.1 Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen (Partizipation) 
„Innere Öffnung – Das Konzept der offenen Kindertageseinrichtung 

U3-Hand-
reichung 

1.8 Pädagogik der Vielfalt (Diversität) 
3.4 Bildungsprozesse organisieren und moderieren 

 

 

                                                           
9
 Geregelt wird nur mehr der Anstellungsschlüssel und nicht mehr die Gruppengröße, so dass bei Arbeitsweise und Gruppenbildung 

viel Freiraum besteht. 
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Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Arbeits- und Grup-
penorganisation,  
die allen Kindern 
optimal gerecht wird 

Benutzen wir die Stammgruppen nur als Organisationsform oder bestimmen sie 
auch unseren pädagogischen Alltag? 

 Wie können wir mit einem festen Stammgruppensystem eine Pädagogik der 
Vielfalt realisieren? 

 Wie viel Zeit verbringen unsere Kinder am Tag in einem gruppenbezogenen 
und in einem offenen, gruppenübergreifenden System? 

Wie beurteilen wir die Beziehungsqualität zwischen den pädagogischen Kräften 
und den Kindern im gruppenbezogenen und im offenen System?  

 An welchen Stellen und Situationen im Alltag wird Beziehungsqualität mit 
den Kindern deutlich? 

 Wie gelingt es uns im Alltag, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder 
feinfühlig einzugehen?  

Stärkenorientierter 
Personaleinsatz 

Wie werden die unterschiedlichen Stärken und Ressourcen der Pädagog/innen 
bei uns berücksichtigt?  

 Wie, wo und wann können die einzelnen Pädagog/innen diese einbringen?  

 Woran erkennen die Kinder Stärken und verstärkte Zuständigkeiten von uns 
als Pädagog/innen im Kita-Alltag? 

Betonung von Klein-
gruppenarbeit 

Wie gelingt es uns, mit den Kindern möglichst oft in Kleingruppen gemeinsame 
Lernaktivitäten und eine intensive Interaktion zu realisieren und zu gestalten? 

 Zu welchen Gelegenheiten finden bei uns gemeinsame Lernaktivitäten der 
Kinder in Kleingruppen statt?  

 Welche dieser Gelegenheiten sind feste Bestandteile in unserem Kitaalltag 
und welche finden unter den Kindern im freien Spiel statt? 

 In welcher Weise werden diese Gelegenheiten von uns Pädagog/innen be-
gleitet? 

 Welche Kriterien bestimmen bei uns die Zusammensetzung der Kleingrup-
pen?  

 Wie und wodurch ermöglichen wir Kindern Erfahrungen mit Vielfalt? 

 Wie schaffen wir auch Möglichkeiten für altershomogene Begegnungen? 
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Raumkonzept und Materialvielfalt  

Rechtsgrundlagen 

Summenraumprogramme für Tageseinrichtungen für Kinder verschiedener Altersgruppen 

Anlage 3 der Richtlinien über die Zuweisungen des Freistaates Bayern zu kommunalen Baumaßnahmen im kommuna-
len Finanzausgleich https://www.verkuendung-bayern.de/files/fmbl/2009/16/fmbl-2009-16.pd  

Curriculare Grundlagen  

BayBEP 5.10 Widerstandsfähigkeit (Resilienz)  

„Handeln auf kontextueller Ebene – Die Einrichtung als positiver Entwicklungsrahmen 

Geeignete Lernumgebung: Das Konzept der inneren Differenzierung ist gekoppelt an ein geeignetes 
und durchdachtes Raumkonzept, das den Kindern ausreichend Platz für Bewegung, vielfältige individu-
elle Lernprozesse, Rückzug und Geborgenheit zugleich bietet. Hierbei sind zwei Gestaltungsmöglich-
keiten von Interesse, die sich auch miteinander kombinieren lassen. Ein Raumkonzept, das offen und 
flexibel ist, bietet die Möglichkeit zur Veränderung. Unter Beteiligung der Kinder lassen sich die Räume 
und deren Ausstattung immer wieder umgestalten und neu arrangieren (…) Soweit Möglichkeiten be-
stehen, sollten Großraumsituationen zugunsten einer kleinteiligeren räumlichen Gliederung mit spezifi-
schen Erfahrungs- und Lernangeboten (z.B. Funktionsräume) reduziert werden. Dies eröffnet den Kin-
dern die Möglichkeit, auch über längere Zeiträume ungestört ihren individuellen Interessen und Neigun-
gen nachzugehen. Entscheidend ist, Kinder an der Raumgestaltung zu beteiligen.  

Die „Lernumgebung“ wird im Plan angesprochen:  

 Mädchen und Jungen – Geschlechtersensible Erziehung (Kapitel 6.2.2) 
 Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche (Kapitel 7)  
 Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen (Partizipation) (Kapitel 8.1)“ (S. 81 

f.).  

HINWEIS: Im BayBEP findet sich in jedem Bildungs- und Erziehungsbereich der Punkt „Geeig-
nete Lernumgebung“, in dem wichtige Aspekte der Raum- und Materialausstattung beschrieben 
sind. 

7.2 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 
„Je größer die Spielbereiche, desto höher sind die Anforderungen an die Konfliktlösefähigkeiten der 
Kinder. Zu Lernumgebungen, die das Konfliktniveau absenken, gehören insbesondere attraktives Mate-
rial (z.B. für Rollenspiel, Bauen, Werken), ausreichend Bewegungsräume (z.B. Bewegungsraum, Frei-
gelände), räumliche Rückzugsmöglichkeiten (z.B. Snoezelen, Rückzugsnischen) sowie freie Raum-
wahl. Dieser Zuwachs an Handlungs- und Entscheidungsspielräumen für die Kinder lässt sich z.B. 
durch innere Öffnung erreichen. Sind in einem Raum zwei Spielbereiche untergebracht, bei denen sich 
die Kinder gegenseitig regelmäßig stören (z.B. Bauecke neben Puppenecke), kann z.B. Raumteilung 
helfen, sodass zwei kleine Spielbereiche entstehen (z.B. flexibel einsetzbare Paravents, Vorhänge, 
Regale, Podeste als Raumteiler)“ (S. 180)  

8.1 Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen (Partizipation) 

„Innere Öffnung – Das Konzept der offenen Kindertageseinrichtung 

Offene Arbeit durch ein differenziertes Raumprogramm zu flankieren, ist ein guter Weg. Anstelle multi-
funktionaler Gruppenräume gibt es dann Funktionsräume, die bestimmten Bildungsbereichen gewidmet 
sind. In die Raumplanung und -gestaltung sind die Kinder aktiv einbezogen; zugleich gibt es für sie 
Räume, die sie selbstständig gestalten und laufend verändern können“ (S. 403 f). 

U3-Hand-
reichung 

3.4 Bildungsprozesse organisieren und moderieren 
Die Lernumgebung gestalten – Das Materialangebot als Basis der pädagogischen Arbeit 

HINWEIS: In jedem Kapitel im Teil 2 „Das Kind und seine Kompetenzen im Mittelpunkt“ finden sich 
im Punkt Umsetzung in der Praxis auch Hinweise zur Raum- und Materialausstattung.  

https://www.verkuendung-bayern.de/files/fmbl/2009/16/fmbl-2009-16.pd
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Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Raumgestaltung und  
positive  
Lernatmosphäre 
 

Was verstehen wir unter einer positiven Lern- und Spielatmosphäre? 

 Fließen die Bedürfnisse und Interessen der Kinder in unsere Raumgestaltung 
und Materialauswahl mit ein? 

 Inwiefern berücksichtigen wir bei der Raumgestaltung und Auswahl der Mate-
rialien das Explorationsbedürfnis der Kinder? 

 Inwiefern berücksichtigen wir die aktuellen Interessen der Kinder? Wie spie-
gelt sich dieses in den Räumen und Materialien wieder? 

 Stellt unser Raum- und Materialkonzept für die Kinder eine Herausforderung 
dar? Auf welche Weise? 

 Gibt es themenbezogene Bildungs- und Erfahrungsräume bzw. -bereiche in 
unserer Kita? Wenn ja, welche? 

Raumverantwortung  Welche Zuständigkeiten/Aufgaben haben wir Pädagog/innen in den Räumen 
unserer Einrichtung und bei deren Gestaltung? 

 Inwiefern regen wir Kinder zum eigenständigen Tun an? 

 In welcher Weise reagieren wir Pädagog/innen mit Materialimpulsen auf die 
Interessen der Kinder?  

 Haben die Ergebnisse der Beobachtungen im Alltag zeitnah direkte Auswir-
kungen auf die Gestaltung der Räume?  

 An welchen Beispielen kann man das verdeutlichen? 

Hochwertige  
Materialausstattung 

Wie anspruchsvoll und vielfältig sind die Materialien in unseren Räumen? 

 Welche Materialien laden besonders zum Selber-Tun ein? 

 Wie ist das Verhältnis von vorgefertigten Spielmaterialien und Alltagsgegen-
ständen? 

 Wie stellen wir sicher, dass die Räume und deren Ausstattung keine stereoty-
pen oder einseitigen Materialien enthalten? 

 In welcher Weise sind bei uns auch Eltern und andere Partner in die Material-
auswahl und -beschaffung eingebunden? 

Selbstbestimmte 
Raumnutzung 

Können die Kinder in den Räumen unserer Kita auch selbstbestimmt tätig sein?  

 Wann und wie sind unsere Räume allen Kindern zugänglich? Wer entscheidet 
das? 

 Woran können die Kinder bei uns in den verschiedenen Räumen und am Ma-
terialsortiment erkennen, was sie hier tun können? 

 Sind die Ordnungsprinzipien in den Räumen für die Kinder transparent und 
übersichtlich? 

 Ist das Material so präsentiert, dass die Kinder selbstorganisiert tätig sein kön-
nen? 

 Sind Wanddokumentationen in den Räumen so gestaltet, dass sie den Kindern 
Orientierung und Anregung bieten? An welchen Beispielen wird deutlich, dass 
dies gelingt? 

Zur Raumgestaltung und Materialausstattung für ältere Kinder im letzten Kindergartenjahr:  3.3   
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Klare und flexible Tages- und Wochenstruktur 

Rechtsgrundlagen 

AV 
BayKiBiG 

§ 14 Aufgaben des pädagogischen Personals und des Trägers  

(1) 1Das pädagogische Personal hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Kinder die Bildungs- und 
Erziehungsziele vor allem durch begleitete Bildungsaktivitäten erreichen.2Hierzu gehören insbesondere 
das freie Spiel in Alltagssituationen, bei dem die Kinder im Blick des pädagogischen Personals bleiben, 
die Anregung der sinnlichen Wahrnehmung und Raum für Bewegung, Begegnungen mit der Buch-, 
Erzähl- und Schriftkultur, der darstellenden Kunst und der Musik, Experimente und der Vergleich und 
die Zählung von Objekten, umweltbezogenes Handeln und die Heranführung an unterschiedliche Mate-
rialien und Werkzeuge für die gestalterische Formgebung. 

Curriculare Grundlagen  

BayBEP 2.7 Verhältnis von Spielen und Lernen 

„Verknüpfung von Spielen und Lernen  

Spielen und Lernen sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Medaille, haben mehr Ge-
meinsamkeiten als Unterschiede – beide stellen eine Beziehung zur Umwelt her und streben nach 
Einsicht und Sinn (…) Freie Spielprozesse sind immer auch Lernprozesse, denn Kinder lernen zumin-
dest beiläufig durch Spielen. Das Spiel ist die elementare Form des Lernens. Und es ist Auslöser und 
integraler Bestandteil geplanter und moderierter Lernaktivitäten mit Kindern. So gehen z.B. viele Projek-
te aus Spielaktivitäten hervor, zugleich durchdringen sich Spiel- und Projekttätigkeit.  

Im Elementarbereich verwischen die Grenzen zwischen der herkömmlichen Trennung von Freispiel und 
geplanten Lernaktivitäten zunehmend. Im Rahmen der Projektarbeit können Freispielphasen enthalten 
sein, in denen sich die Kinder weiterhin mit dem Projektthema allein oder mit anderen Kindern ausei-
nandersetzen. Die Qualität der Freispielprozesse lässt sich durch gezielte Unterstützungsmaßnahmen 
erhöhen.  

Überwindung des Gegensatzes von spiel- und instruktionsorientierten Lernansätzen 

(…) Die Höhergewichtung des elementaren Bildungsauftrags hat zur Konsequenz, dass sich das bei-
läufige Lernen der Kinder bei ihrem Spiel zum spielerischen Lernen hin entwickelt, dem mehr systema-
tische Begleitung und didaktische Aufbereitung zuteil wird, und das durch weitere Bildungsansätze wie 
Projekte und Workshops ergänzt wird. Freispiel ist wichtig, sollte jedoch unterstützt werden und muss in 
einem angemessenen Verhältnis zu Lernaktivitäten stehen, die die Erwachsenen planen und initiieren. 
Das tägliche Erleben strukturierter Situationen als Lernmodell ist wesentlich. Die stimulierende und 
herausfordernde Funktion geplanter und gemeinsamer Lernaktivitäten in der Gruppe bringt Kinder in 
ihrer sozialen und kognitiven Entwicklung weiter.“ (S. 19 f). 

U3-Hand-
reichung 

1.1 Alte Positionen überwinden – Neu Erkenntnisse im Überblick 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Ist unsere Tages- und Wochenstruktur stimmig für die Kinder ebenso wie für das pädagogische Personal?  

 An welchen Stellen wirkt die Struktur für alle besonders stimmig und lebbar?  

 An welchen Stellen kommt es regelmäßig zu Störungen und Unzufriedenheit bzw. wird der Alltag als 
besonders anstrengend empfunden und warum? 

Nach welchen Kriterien gestalten wir unsere Tagesstruktur, um folgenden Prinzipien zugleich gerecht zu 
werden: Wohlbefinden – Verlässlichkeit – Autonomie – Kooperation/gemeinsames Lernen – Flexibilität/ 
Mitgestaltung der Kinder? 

 Wie werden individuelle Bedürfnisse der Kinder im Tages- und Wochenablauf berücksichtigt? 

 Welche Fixpunkte und Routinen gibt es? 

 Inwieweit nutzen wir unser räumliches Potential in der Gestaltung der Tagesstruktur? 
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4.2 Interaktionsqualität mit Kindern  

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Welches Grundwissen über dialogische Kommunikationsstruktur und aktives Zuhören im Umgang mit 
Kindern besitzen wir?  

Wodurch zeichnet sich für uns gute Interaktionsqualität aus? 

 Welche Rolle spielen soziale Interaktion und Dialog im Bildungs- und Erziehungsprozess? 

 Welche Methoden wenden wir an, um anregende Gespräche/Dialog mit Kindern zu initiieren und in 
Gang zu bringen? 

 Wie reagieren wir als Pädagog/innnen auf die Signale der Kinder?  

 Wie werden Kinder ermutigt, von Ihren Gedanken und Ideen zu erzählen? 

 Wie gestalten wir den Interaktions- bzw. Ko-Konstruktionsprozess? Mit welchem Beispiel kann deren 
Umsetzung beschrieben werden? 
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Kinderrecht Partizipation – Selbst- und Mitbestimmung der Kinder  

Rechtsgrundlagen 

UN-KRK Artikel 12 

1. Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht 
zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen 
die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 

SGB VIII 
 

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

(1) Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages 
betreut werden oder Unterkunft erhalten, bedarf für den Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. (…) 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gewähr-
leistet ist. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn (…) 

3. zur Sicherung der Rechte von Kindern … in der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung 
sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden. 

BayKiBiG 
 

Art. 10 Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen 

(2) Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum Einrichtungsalltag und zur 
Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden. 

AV 
BayKiBiG 
 

§ 1 Allgemeine Grundsätze für die individuelle Bildungsbegleitung 

(3) (…) 3 Alle Kinder werden mit geeigneten und fest im Alltag der Einrichtung integrierten Beteiligungs-
verfahren darin unterstützt, ihre Rechte auf Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Mitwirkung an struk-
turellen Entscheidungen sowie ihre Beschwerdemöglichkeiten in persönlichen Angelegenheiten wahr-
zunehmen. 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

3.C Bildung als individueller und sozialer Prozess 

„Kinder haben – unabhängig von ihrem Alter – ein Recht auf Partizipation. Alle Bildungsorte stehen in 
der Verantwortung, der Partizipation der Kinder einen festen Platz einzuräumen und Demokratie mit 
Kindern zu leben. Partizipation bedeutet die Beteiligung an Entscheidungen, die das eigene Leben 
und das der Gemeinschaft betreffen, und damit Selbst- und Mitbestimmung, Eigen- und Mitverantwor-
tung und konstruktive Konfliktlösung“ (Kurzfassung, S. 8) sowie „Beschwerde- und Streitkultur“ (S.30).  

„Partizipation ist eine Frage der pädagogischen Haltung und Gestaltung. Je jünger bzw. je weniger 
selbstständig Kinder sind,  

 desto weniger können sie selbst Beteiligungsrechte einfordern 

 desto größer ist die Verantwortung der Erwachsenen, Kindern Partizipation zu ermöglichen 

 desto höher sind die Ansprüche daran, wie Partizipation methodisch umzusetzen ist  

 desto wichtiger ist es, über die pädagogische Grundhaltung nachzudenken, die das eigene Han-
deln bestimmt“ (S. 31). 

BayBEP 8.1 Mitwirkung der Kinder am Bildungs- und Einrichtungsgeschehen (Partizipation) 

U3-Hand-
reichung 

3.3 Partizipation der Kinder ermöglichen 
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Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Bedeutung von Partizipation und Stellenwert in der Einrichtung 

Warum ist Partizipation für gelingende Bildungsprozesse unerlässlich? 

 Kennen alle Pädagog/innen die rechtlichen Hintergründe von Partizipation? 

 In welchem Verhältnis stehen die Rechte der Kinder und Partizipation? 

 Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit sich Kinder beteiligen können? 

 Was trauen wir den Kindern zu? 

 Was macht uns Angst und warum? 

 Wo könnten Grenzen in der Beteiligung von Kindern liegen? 

Woran kann ein außenstehender Beobachter feststellen, dass die Kinder in unserer Einrichtung aufrichtig 
beteiligt werden? 

Welche Entscheidungen werden in unserer Einrichtung täglich getroffen? 

 Was bzw. bei welchen Themen dürfen die Kinder in unserer Einrichtung bisher allein / mit entscheiden 
und was nicht?  

 Wo dürfen sich die Kinder im Alltag wirklich beteiligen (z.B. Tisch abwischen; in der Krippe entscheiden, 
von wem sie gewickelt werden)? 

 Wie werden die Kinder in Entscheidungen, die sie selbst bzw. ihr Leben in der Gemeinschaft betreffen, 
einbezogen?  

 Wie hoch sind die Anteile an Selbst-, Mit- und Fremdbestimmung für die Kinder in unserer Einrichtung?  

 Sind sich die Pädagog/innen darüber einig, welche Beteiligungsmöglichkeiten für die Kinder in der Ein-
richtung bestehen? Über welche Mitbestimmungsrechte gibt es in der Kita Einigkeit? 
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Selbstbestimmung – Eigenverantwortung 

Selbsttätigkeit 
der Kinder 

An welchen Stellen können sich Kinder bei uns als selbstwirksam erfahren? 

 Können die Kinder bei uns im Alltag selbsttätig sein? 

 Auf welche Weise werden Kinder dazu angeregt? 

 Was trauen wir den Kindern zu? 

 Welche Herausforderungen bieten sich Kindern im Alltag unserer Kita? 

Entscheidungen, 
die das Kind be-
treffen  

Welche Entscheidungen, die das eigene Leben bzw. die eigene Person betreffen, 
dürfen die Kinder selber treffen (z.B. Kleidung, Essen)? 

 Geben wir den Kindern Gelegenheiten selbst zu spüren, ob sie hungrig, durstig, 
müde sind und ob ihnen warm oder kalt ist? Woran ist das im Alltag erkennbar? 

 Wer bestimmt, was ein Kind anzieht? 

 Wie partizipativ ist die Begleitung der Kinder in Pflege- und Hygienesituationen 
gestaltet? An welchen Beispielen könnten außenstehende Beobachter dies fest-
stellen? 

 Wie wird entschieden bzw. wer entscheidet, ob wer, wann, wo und wie gewickelt 
wird, Hände gewaschen werden, Nase und Zähne geputzt werden? 

Essen und 
Trinken  
 

Wer bestimmt, was und wie viel ein Kind isst? 

 Welche Auswahlmöglichkeiten bieten wir den Kindern bei den Mahlzeiten an? 

 Müssen die Kinder bei uns Speisen probieren oder sprechen wir Einladungen aus? 

 Können die Kinder bestimmen, wie viel sie essen möchten? 

 Bringen die Kinder Brotzeit von zu Hause mit oder bieten wir ein Frühstücksbuffet 
an? Was spricht jeweils dafür und was dagegen? 

Ruhe und Schlaf 
 

Wer bestimmt, wo und wann ein Kind schläft bzw. sich ausruht? 

 Bieten wir den Kindern unterschiedliche Möglichkeiten an, ihren Ruhebedürfnis-
sen nachzukommen? 

 Gibt es Rückzugsräume im Haus und im Garten, in denen Kinder auch einmal un-
beobachtet von Erwachsenen sein können? 

Raum- und An-
gebotsauswahl 

Wer bestimmt, wo sich die Kinder im Haus tagsüber aufhalten, wie sie den Tag in 
der Einrichtung verbringen? 

 Dürfen Kinder alleine entscheiden, ob sie in den Garten/ Bewegungsraum gehen? 

 Welche Regelungen gibt es dazu? Wer stellt diese auf? 

 Haben Kinder eine Vielfalt an Räumen im Haus? 

 Wer bestimmt, welche Räume die Kinder nutzen und wie lange? 

 Müssen Kinder an Angeboten teilnehmen? 

 Welche Möglichkeit eröffnen wir den Kindern, eigenen Interessen nachzugehen, 
unter verschiedenen Angeboten selbst auszuwählen?  

 Dürfen Kinder eigene Ideen entwickeln? Begleiten wir Pädagog/innen diese Pro-
zesse? 

 Gibt es eine Vielzahl an Materialien und sind diese den Kindern frei zugänglich? 

 Wissen die Kinder z.B., was bei uns im Keller an Materialien da ist? 

Beziehungs-
gestaltung 

Wer bestimmt, wie Kinder ihre Beziehungen in unserer Einrichtung gestalten? 

 Geben wir jedem Kind die Gelegenheit, selbst zu spüren, mit wem es eine Bezie-
hung (Erwachsene/ Kind) eingehen möchte? 

 Woran erkennt ein Kind dies? Woran können wir das erkennen? 

 Dürfen Kinder selbst über Nähe und Distanz entscheiden?  

 An welchen Beispielen kann ein Außenstehender dies erkennen? 

 

Mitbestimmung – Mitverantwortung (Alltag/Gremien) 
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Übergänge 
 
 
 
 
 
 

Wie kommen wir zu der Entscheidung, welche pädagogische Kraft ein Kind in der 
Eingewöhnungszeit begleitet?  

 Kann das Kind seine pädagogische Bezugsperson auswählen? Woran erkennen 
wir, wenn ein Kind eine Person besonders präferiert?  

 Sind wir ggf. in der Lage Veränderungen zuzulassen? 

 Inwieweit sind die Eltern in diesen Prozess eingebunden?  

Wo können Kinder ihren Übergang in die Schule bei uns aktiv mitgestalten?  auch 
3.3 Übergang in die Schule 

 Kann das Kind den Übergangsprozess mitgestalten? 

 Kann es seine Meinung bei den Entwicklungsgesprächen mit einbringen? 

Bildungsräume 
und Material 

In welchen Räumen dürfen Kinder bei der Raumgestaltung und Materialanschaf-
fung mitwirken? 

 Welche Regelungen gibt es?  

 Wie kommt es zu den Entscheidungen? 

Bildungsangebot Inwieweit werden die Kinder bei Entscheidungen über Tagesablauf, Bildungsange-
bote, Projektthemen und Ausflugsziele einbezogen? 

 Welche Möglichkeiten haben die Kinder, ihre Ideen hierbei einzubringen? 

 Inwieweit gelingt es den Pädagog/innen, sich zurückzunehmen, um Kindern Raum 
und Zeit für eigene Überlegungen und Erkenntnisse zu bieten? 

 Welche (kindgerechten) Methoden zur Entscheidungsfindung werden dafür an-
gewendet? 

Zusammenleben 
und  
Beschwerden 
 

Inwieweit wird im Alltag eine demokratische Kultur bereits gelebt? 

 Inwiefern werden die Kinder an der Planung und Gestaltung des Zusammenle-
bens beteiligt? 

 Welche institutionalisierten Beteiligungsformen gibt es (z.B. Kinderkonferenz, 
Dialogrunde, Morgenkreis)? 

 Welche Methoden zur Kinderbeteiligung kennen die Mitarbeiter? 

Auf welche Weise können Kinder Beschwerden und Verbesserungsvorschläge ein-
bringen? ( auch 7.1: Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung) 

 Existiert ein Verhaltenskodex oder eine Verhaltensampel bezüglich Grenzüber-
schreitungen von Seiten der Pädagogen gegenüber Kindern? 

Verantwortungs-
übernahme 

Welche (freiwilligen) Beteiligungsmöglichkeiten haben die Kinder im Rahmen der 
Gemeinschaft?  

 Können sich die Kinder aktiv in das Gemeinschaftsleben einbringen und Verant-
wortung übernehmen? (z.B. Hausdienste) 

 Welche Möglichkeiten der Verantwortungsübernahme für andere Kinder bieten 
wir den Kindern (wie z.B. Patenschaften)? 

Regeln Welche Regeln haben wir?  

 Wissen alle Pädagogen im Haus, welche Regeln es gibt und warum? 

 Sind sich die Pädagogen einig über die Regeln im Haus? 

 Gelten im ganzen Haus einheitliche Regeln bzw. individuelle Gruppenregeln? 

 Wie und von wem werden Regeln aufgestellt und wie werden sie kommuniziert?  

 Wozu wurden diese Regeln aufgestellt?  

 Sind die Regeln bei uns dazu da, ein „roter Faden im Dschungel des Lebens“ 
(Lothar Klein) zu sein, oder entstehen sie, um den Befürchtungen der Erwachse-
nen gerecht zu werden? 

 Wie sind die Regeln formuliert? (positiv/negativ) 
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Sind wir bereit, im Dialog mit Kindern Regeln zu verändern, abzuschaffen oder neu 
zu erfinden? Welche Beispiele gibt es dafür?  

 Welche Regeln sind aus heutiger Sicht unnütz/unnötig? 

 Welche Regeln dienen nur dem Sicherheitsbedürfnis der Erwachsenen? 

 Wie werden die Kinder bereits an der Regelaufstellung beteiligt?  

 Welche Regeln werden mit den Kindern verhandelt, welche nicht?  

Weiterentwick-
lung der Kita 

(Kinderbefra-
gung) 

Welche Fragen könnten wir den Kindern stellen, deren Beantwortung wichtig wäre 
für die Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeits- und Angebotsqualität? 

 Was wären geeignete Settings und Methoden, um den Kindern diese Fragen zu 
stellen und ihre Antworten zu dokumentieren? 

 Wären z.B. Abschlussinterviews sinnvoll, wenn Kinder unsere Einrichtung verlas-
sen? Was wären hierfür gute Fragen? 

 
Instrument zur Selbstevaluation der eigenen Partizipationskultur in der Kita 

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (2010). Demokratie von Anfang an. Arbeitsmaterialien für 
die Kitapraxis. URL: 
https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/themen/Fruehe_Bildung/Demokratie_von
__Anfang_an-Arbeitsmaterialien_fuer_die_Kitapraxis.pdf 
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bildung.de/kindertageseinrichtungen/mitentscheiden-und-mithandeln-in-der-kita/  

Hansen, R./Knauer, R./Sturzbecher, B. (2011). Partizipation in Kindertageseinrichtungen. So gelingt Demo-
kratiebildung mit Kindern. Weimar/Berlin: das netz. 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (2009). Sicherung der Rechte von Kindern als Quali-
tätsmerkmal von Kindertageseinrichtungen (Betriebserlaubnis). URL: 
http://www.bagljae.de/downloads/114_sicherung-der-rechte-von-kindern-in-kitas.pdf 

  

https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/themen/Fruehe_Bildung/Demokratie_von__Anfang_an-Arbeitsmaterialien_fuer_die_Kitapraxis.pdf
https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/themen/Fruehe_Bildung/Demokratie_von__Anfang_an-Arbeitsmaterialien_fuer_die_Kitapraxis.pdf
http://partizipation-und-bildung.de/kindertageseinrichtungen/mitentscheiden-und-mithandeln-in-der-kita/
http://partizipation-und-bildung.de/kindertageseinrichtungen/mitentscheiden-und-mithandeln-in-der-kita/
http://www.bagljae.de/downloads/114_sicherung-der-rechte-von-kindern-in-kitas.pdf
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Ko-Konstruktion – Von- und Miteinanderlernen im Dialog  

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

3.C Bildung als individueller und sozialer Prozess  

„Lernen in Interaktion, Kooperation und Kommunikation ist der Schlüssel für hohe Bildungsqualität. Zu-
kunftsfähige Bildungskonzepte beruhen auf Lernformen, die … das Von- und Miteinanderlernen (Ko-
Konstruktion) in den Mittelpunkt stellen. (… ) Kinder konstruieren ihr Weltverständnis durch den Aus-
tausch mit anderen. In dieser Auseinandersetzung und Aushandlung konstruieren sie Bedeutung und 
Sinn und entwickeln ihr eigenes Weltbild. Mit zunehmendem Alter gewinnen hierfür … auch Gleichaltrige 
an Wichtigkeit. Bildung und Lernen finden somit im Rahmen kooperativer und kommunikativer Alltags-
handlungen und Bildungsaktivitäten statt, an denen Kinder und Erwachsene gleichermaßen aktiv beteiligt 
sind. Im Vordergrund steht das gemeinsame Erforschen von Bedeutung. … Die Steuerungsverantwor-
tung für Bildungsprozesse liegt bei den Erwachsenen“ (Kurzfassung, S.8).  

„Wenn Erwachsene mit Kindern oder Kinder untereinander eine lernende Gemeinschaft bilden, entstehen 
ko-konstruktive Prozesse“ (S.30)  

4.2 Aufgaben der Pädagoginnen und Pädagogen 

„Individualisiertes Lernen findet in Lernumgebungen statt, die individuelle Kompetenzentwicklung unter 
den heterogenen Voraussetzungen der Lerngruppe zulassen. (…) Im pädagogischen Alltag wird dies 
anhand einer Methodik umgesetzt, bei der der diskursive Prozess (…) im Vordergrund stehen: 

 offene Fragen stellen und aktives Zuhören … 

 Unterschiede in den Gedanken der Kinder thematisieren und das Peer-Lernen pädagogisch nutzen 

 Einsatz vielfältiger Ausdrucksweisen … 

 Philosophieren mit Kindern … 

 metakognitiver Dialog … 

 Hilfestellung und Unterstützung … 

 gemeinsam und engagiert über etwas nachdenken …. 
Um anregende Gespräche in Gang zu bringen, werden die Kinder ermutigt, von ihren Gedanken und 
Ideen zu erzählen. Fragen stellen und aktives Zuhören inspiriert Kinder, sich mitzuteilen, weil sie sich 
ernst genommen fühlen. Persönlich bedeutsame, offene und verständliche Fragen und Impulse regen 
Kinder zum Nachdenken und Hinterfragen an“ (S.38 ff.). 

BayBEP 2.7 Verhältnis von Spielen und Lernen 

8.2 Moderierung von Bildungs- und Erziehungsprozessen  
„Eine angemessene Gestaltung von Lernprozessen setzt eine elementare Didaktik sowie die Kompetenz 
voraus, Lernprozesse in der Gruppe professionell zu begleiten und zu stärken. Die Anwendung unter-
schiedlicher Ansätze trägt zur Optimierung früher Bildungsprozesse in der Tageseinrichtung bei. Im Fol-
genden werden die wichtigsten Ansätze beschrieben, wie sie in der internationalen Entwicklung von Bil-
dungsplänen bislang Verwendung gefunden haben. Diese Ansätze zur Gestaltung früher Bildungspro-
zesse stehen nicht isoliert nebeneinander. Sie bedingen sich wechselseitig und durchdringen einander“ 
(S. 415).  

8.2.1 Bildungsprozesse mit Kindern kooperativ gestalten (Ko-Konstruktion) 
8.2.2 Bilden einer lernenden Gemeinschaft 
8.2.3 Philosophieren mit Kindern 
8.2.4 Kindern zuhören – Kindern Fragen stellen 
8.2.5 Kinder in ihrem Verhalten unterstützen (Verstärkung) 
8.2.6 Kindern Hilfestellung geben (Scaffolding) 
8.2.7 Problemlösendes Verhalten der Kinder stärken 
8.2.8 Projekt- und Aufgabenanalyse mit Kindern 

U3-Hand-
reichung 

1.4 Ein ko-konstruktives Bildungsverständnis 
3.4 Bildungsprozesse organisieren und moderieren 



© Staatsinstitut für Frühpädagogik                                 42 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Wodurch ist eine gemeinsame Gestaltung von Bildungsprozessen (Ko-Konstruktion) in unserer Einrich-
tung erkennbar? 

Wo sind Lerngemeinschaften zwischen Kindern und Erwachsenen in Kleingruppen in vielfältiger Zusam-
mensetzung möglich?  

 Wie werden diese initiiert und moderiert? 

 Wie begleiten wir Kinder darin, untereinander in einen anregenden Dialog zu kommen, so dass ein 
Voneinander-Lernen stattfindet? 

 Gibt es für die Kinder die Möglichkeit, im Dialog auch eigene Probleme zu lösen und Verantwortung zu 
übernehmen? 

 Hat jedes Kind die Möglichkeit, sich gemeinsam mit anderen über Erfolge zu freuen?  

 Wird es bei Enttäuschungen von der Gemeinschaft getragen? 

An welchen Stellen sehen wir für uns Unterstützungsbedarf z.B. durch Fortbildung, Inhouse-Coaching im 
Alltag? 

 Können wir uns im Team bereits vorstellen, dass wir uns im Rahmen kollegialer Beobachtung gegensei-
tig Anregungen und Kriterien geleitet Feedback geben? 
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4.3 Hausaufgabenbegleitung im Hort 

Rechtsgrundlagen 

AV 
BayKiBiG 

§ 14 Aufgaben des pädagogischen Personals und des Trägers 

(2) 1 Der Träger hat dafür zu sorgen, dass das pädagogische Personal sich zur Erfüllung der Bildungs- 
und Erziehungsaufgaben an den Inhalten des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans, der Hand-
reichung Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren und der Baye-
rischen Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit orientiert. 
2 Auf der Grundlage der Bayerischen Leitlinien ist der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan 
eine Orientierung für die pädagogische Arbeit auch in Horten. 

Curriculare Grundlagen  

BayBL  

Empfehlungen  

für die pädagogische 
Arbeit in bayerischen 
Horten (2003)10 

3.4 Lernkompetenz 

3.4.1 Lernkompetenz ist das Wissen, wie man Wissen erwerben kann und die Fähigkeit zu 
lernen. 

Kinder sollen sich im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung im Hort Lerntechniken aneignen. 
Hortfachkräfte leiten die Kinder an, wie man Arbeitszeit und -aufgaben richtig einteilt, zwi-
schen arbeitsintensiven und Entspannungs-Phasen wechselt, welche Hilfsmittel man einset-
zen kann (z.B. Lexika, Sachbücher, Internet) und wie man den Wissensstoff besser struktu-
riert (Arbeit mit Farbmarkierungen, Heftführung, Zettelkästen, Computerdateien usw.). Kinder 
lernen im Hort Fragen zu stellen. Wer eine Frage stellen kann, ist der Lösung seiner Aufgabe 
schon ein Stück näher gekommen. (…) 

3.4.2 Lernkompetenz umfasst 

 die Bereitschaft zu und die Freude an lebenslangem Lernen, 

 das Wissen, wo und wie man sich Informationen beschaffen kann (einschließlich der 
Nutzung moderner Medien), 

 das Beherrschen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen sowie Entschlüsseln 
der Bildsprache, 

 die Kenntnis von Grundmethoden der verschiedenen Fachdisziplinen,  

 das Beherrschen von Lern- und Arbeitstechniken. 

 

  

                                                           
10

 Im Zuge der BayBL-Einführung hat das StMAS diese Empfehlungen außer Kraft gesetzt mit der Regelung, dass für Horte über die 
BayBL nun auch der BayBEP gilt (vgl. § 14 Abs. 2, Satz 2 AVBayKiBiG). Problem dabei ist, dass der BayBEP in seinen Praxisanregun-
gen nicht auf Schulkinder in Horten zugeschnitten ist. Um diese Lücke bis zur anstehenden Weiterentwicklung des BayBEP zu 
schließen, ist ein Rückgriff auf die StMAS-Empfehlungen für bayerische Horte sinnvoll und wichtig, denn zur Hortaufgabe Hausauf-
gabenbegleitung finden sich Ausführungen nur dort. Die StMAS-Bekanntmachung dieser Empfehlungen ist im Netz noch abrufbar 
unter http://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/kinderbetreuung/empfhort.pdf  

http://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/kinderbetreuung/empfhort.pdf


© Staatsinstitut für Frühpädagogik                                 44 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Wie zufrieden sind wir mit der derzeitigen Hausaufgabensituation in unserer Einrichtung? 

 Was läuft gut?  

 Was könnte verbessert werden? 

Ist eine flexible Handhabung der Hausaufgabenzeit möglich?  

 Woran orientieren sich unsere Zeitvorgaben für die Erledigung der Hausaufgaben? 

 Fühlen sich die Kinder in der jetzigen Hausaufgabensituation wohl?  

 Werden ihre Bedürfnisse nach z.B. Ruhe, ungestörtes Arbeiten, Bewegung, Trinken, Toilettengang be-
rücksichtigt? 

Welche Unterstützung geben wir den Kindern in Bezug auf angenehme Lernatmosphäre, Hilfsmittel und 
Strukturierung?  

 Mit welchen Maßnahmen können wir eine angenehme Lernatmosphäre schaffen (z.B. Beleuchtung, 
schulkindgerechtes Mobiliar, Belüftung, Vermeidung störender Nebengeräusche, geräuschdämmende 
Materialien)? 

 Zu welchen Lernmitteln (z.B. Wörterbücher, Lexika, Internet, Lernsoftware) haben die Kinder freien 
Zugang? 

 Mit welchen grundlegenden Arbeitstechniken, die die Hausaufgabenerledigung unterstützen, machen 
wir die Kinder vertraut (z.B. Vorbereitung des Arbeitsplatzes, selbstständige Zeitkontrolle, Anleitung zur 
Selbstkontrolle)? 

 Sind wir über das didaktische Vorgehen der Lehrkräfte ausreichend informiert?  

 Inwieweit verfügen wir selbst über grundlegende Kenntnisse der Grundschuldidaktik und des Lehr-
plans? Sind wir mit Materialien zur Unterstützung von Lernprozessen vertraut? 

 Sind wir über die Lebens- und Lernsituation der Kinder ausreichend informiert (z.B. Familienformen, 
Wohnverhältnisse, infrastrukturelle Situation, Sprachen, kultureller Hintergrund)? Wie berücksichtigen 
wir diese bei der Gestaltung der Hausaufgabenbegleitung? 

Welche Verantwortung können die Kinder übernehmen? 

 Dürfen sich die Kinder bei den Hausaufgaben gegenseitig unterstützen? 

Bekommen die Kinder eine Rückmeldung zu den von ihnen erledigten Hausaufgaben? 

 Wie bzw. in welcher Form geben wir den Kindern Feedback, d.h. Rückmeldung zu Ihren Stärken und 
Schwächen, Lernfortschritten und erledigten Hausaufgaben?  

 Wie gehen wir mit Schwierigkeiten bei den Hausaufgaben um? 

Wie erfolgt der regelmäßige kommunikative Austausch mit der Schule und den Eltern beim Thema Haus-
aufgabenerledigung (z.B. Hausaufgabenheft, online-basierte Kommunikation)? 

 Welche Vereinbarungen bestehen zwischen Fachkräften, Lehrkräften und Eltern rund um das Thema 
Hausaufgaben (z.B. Schwierigkeit und Umfang, Kontrolle der Erledigung, Rückmeldung an das Kind, 
Verantwortung und Beteiligung der Kinder, Begleitumfang im Hort bzw. Haus für Kinder)? 

 Inwieweit werden die Regeln für die Hausaufgabenerledigung mit den Grundschullehrkräften und den 
Eltern abgestimmt? Sind diese Regeln dokumentiert und wenn ja, wo? Werden diese Regeln regelmä-
ßig überprüft und ggf. angepasst? 

Literaturempfehlungen 

Elternbildung CH. (2018). „Hausaufgaben: Begleiten statt einmischen“ – neue Infografik mit Tipps. In IFP 
(Hrsg.), Online-Familienhandbuch. URL: 
http://www.familienhandbuch.de/kita/schule/hausaufgaben/Hausaufgaben_Infografik.php  

Strätz, R./Hermens, C./Fuchs, R./Kleinen, K./Nordt, G./Wiedemann, P. (2003). Qualität für Schulkinder in 
Tageseinrichtungen (Quast). Ein nationaler Kriterienkatalog. Weinheim: Beltz. 

Wildgruber, A./Schuster, A. (2017). Interaktionen mit Schulkindern in der Hausaufgabenzeit. IFP-Info-
dienst, 20-23. URL: https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/infodienst_2017_web.pdf      

http://www.familienhandbuch.de/kita/schule/hausaufgaben/Hausaufgaben_Infografik.php
https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/infodienst_2017_web.pdf
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4.4 Transparente Bildungspraxis – Bildungs- und Entwick-
lungsdokumentation für jedes Kind  

Rechtsgrundlagen 

BayKiBiG  
 

Art. 11 Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen; Erziehungspartnerschaft 

(3) 1Die pädagogischen Fachkräfte informieren die Eltern regelmäßig über den Stand der Lern- und 
Entwicklungsprozesse ihres Kindes in der Tageseinrichtung.2 Sie erörtern und beraten mit ihnen wichti-
ge Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. 

Art. 13 Grundsätze für die Bildungs- und Erziehungsarbeit in förderfähigen Kindertageseinrich-
tungen; Bildungs- und Erziehungsziele 

(2) 1Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die Kinder ganzheitlich 
zu bilden und zu erziehen.2 Der Entwicklungsverlauf des Kindes ist zu beachten. 

AV 
BayKiBiG 

§ 1 Allgemeine Grundsätze für die individuelle Bildungsbegleitung 

(2) 1 Das pädagogische Personal unterstützt die Kinder auf Grundlage einer inklusiven Pädagogik indi-
viduell und ganzheitlich im Hinblick auf ihr Alter und ihre Geschlechtsidentität, ihr Temperament, ihre 
Stärken, Begabungen und Interessen, ihr individuelles Lern- und Entwicklungstempo, ihre spezifischen 
Lern- und besonderen Unterstützungsbedürfnisse und ihren kulturellen Hintergrund. 2 Es begleitet und 
dokumentiert den Bildungs- und Entwicklungsverlauf anhand des Beobachtungsbogens „Positive 
Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag (PERIK)“ oder eines gleichermaßen geeigneten 
Beobachtungsbogens. 

§ 5 Sprachliche Bildung und Förderung 

(2) 1 Der Sprachstand von Kindern, deren Eltern beide nichtdeutschsprachiger Herkunft sind, ist in der 
ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres anhand des zweiten Teils des Bogens „Sprachverhal-
ten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen (SISMIK) – 
Sprachliche Kompetenz im engeren Sinn (deutsch)“ zu erheben. 2 Die sprachliche Bildung und För-
derung von Kindern, die nach dieser Sprachstandserhebung besonders förderbedürftig sind oder die 
zum Besuch eines Kindergartens mit integriertem Vorkurs verpflichtet wurden, ist in Zusammenarbeit 
mit der Grundschule auf der Grundlage der entsprechenden inhaltlichen Vorgaben „Vorkurs Deutsch 
lernen vor Schulbeginn“ oder einer gleichermaßen geeigneten Sprachfördermaßnahme durchzuführen. 

(3) 1 Der Sprachstand von Kindern, bei denen zumindest ein Elternteil deutschsprachiger Herkunft ist, ist 
ab der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres vor der Einschulung anhand des Beobach-
tungsbogens „Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern 
(SELDAK)“ zu erheben. 2 Auf Grundlage der Beobachtung nach dieser Sprachstandserhebung wird 
entschieden, ob ein Kind besonders sprachförderbedürftig ist und die Teilnahme am Vorkurs Deutsch 
oder einer gleichermaßen geeigneten Sprachfördermaßnahme empfohlen wird. 3 Der Bogen kann auch 
in Auszügen verwendet werden. 
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Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

3.D Inklusion – Pädagogik der Vielfalt  

„Eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit der individuellen …. Lernentwicklung und eine darauf be-
zogene Lern- und Förderplanung kommt … jedem Kind zu“ (S. 33).  

4.B Aufgaben der Pädagoginnen und Pädagogen 

„Grundlage für eine stärkenorientierte und prozessbegleitende Rückmeldung an die Lernenden in allen 
Bildungsinstitutionen sind die systematische Beobachtung und die Dokumentation der kindlichen Lern- 
und Entwicklungsprozesse. (…)  

Notwendig ist der Einsatz verschiedener Verfahren und Instrumente. Viel Einblick in die Interessen, 
Kenntnisse und Fähigkeiten der Kinder geben Portfolios. Sie dienen den Kindern zur Reflexion ihrer 
Lernprozesse und den Pädagoginnen und Pädagogen als Grundlage für die weitere Planung sowie den 
Austausch mit Eltern und anderen Bildungsorten“ (Kurzfassung, S.10). 

BayBEP 8.4.1 Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen  
„Pädagogische Fachkräfte erfassen, wie sich das einzelne Kind in der Einrichtung entwickelt und wie es 
auf pädagogische Angebote anspricht. Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten:  

Beobachtungen  

 werden für jedes Kind durchgeführt  

 erfolgen gezielt und regelmäßig, d.h. nicht nur anlassbezogen (z.B. bei Auffälligkeit eines Kindes 
oder wenn eine Einschulung bevorsteht)  

 weisen einen Bezug auf zur Einrichtungskonzeption und zu den im Bayerischen Bildungs- und Er-
ziehungsplan aufgeführten Kompetenz- und Bildungsbereichen  

 orientieren sich primär an Kompetenzen und Interessen von Kindern, geben dabei aber Einblick in 
Stärken und Schwächen 

 sind grundsätzlich auf Teilhabe angelegt, beziehen also die Perspektiven von Kindern und von Eltern 
ein; Kinder und Eltern sind aktive Teilnehmer am Beobachtungsprozess – und an den sich daraus 
ergebenden Planungs- und Handlungsschritten 

 werden innerhalb einer Einrichtung nach einem einheitlichen Grundschema durchgeführt. 

 (…). Bei der Beobachtung können einrichtungsspezifisch unterschiedliche Akzente gesetzt werden. Es 
ist Aufgabe der jeweiligen Einrichtung, unter Beachtung der hier angeführten Maßgaben ein Beobach-
tungskonzept auszuarbeiten, das mit ihrer pädagogischen Konzeption und mit dem pädagogischen Han-
deln der Fachkräfte in der Einrichtung übereinstimmt. Bei der Beobachtung von Lern- und Entwicklungs-
prozessen sind für jedes Kind grundsätzlich folgende drei Ebenen zu berücksichtigen: 

1. „Produkte“ bzw. Ergebnisse kindlicher Aktivitäten (z.B. Zeichnungen, Schreibversuche, Klebearbei-
ten, Fotos von Bauwerken, Diktate oder Erzählungen von Kindern) 

2. Freie Beobachtungen (z.B. situationsbezogene Verhaltensbeschreibungen, narrative (erzählende) 
Berichte/Geschichten). 

3. Strukturierte Formen der Beobachtung, d.h. Bögen mit standardisierten Frage- und Antwortrastern 
(z.B. Engagiertheit bei verschiedenen Aktivitäten, Entwicklungstabelle von Beller). 

Jede dieser drei Ebenen hat spezifische Stärken und Schwächen. Erst aus ihrer Zusammenschau lässt 
sich ein umfassendes, tragfähiges und aussagekräftiges Bild von der Entwicklung und vom Lernen eines 
Kindes gewinnen. Bei der Auswahl konkreter Beobachtungsverfahren ist darauf zu achten, dass die ein-
gesetzten Verfahren – soweit als möglich – einschlägigen Qualitätskriterien genügen (Objektivität, Zuver-
lässigkeit, Gültigkeit) und dem jeweils aktuellen Forschungsstand Rechnung tragen“ (S. 453). 

5.9 Lernmethodische Kompetenz – Lernen, wie man lernt 
Methode der Projektaufzeichnung 

U3-Hand-
reichung 

3.5 Lern- und Entwicklungsprozesse Beobachten und dokumentieren 

Anlage zum Orientierungsrahmen, Modul B (selbe Website auf IFP-Homepage) 

Reichert-Garschhammer, E. (2016/2017). Vorgeschriebene und vom IFP empfohlene Beobachtungsverfah-
ren für Kinder in Krippen, Kindergärten und Horten in Bayern. Online.  
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Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Beobachtungs-
konzept 

Wozu beobachten wir, was Kinder tun? 

Inwieweit verfügen wir bereits über ein Beobachtungskonzept, das alle Päda-
gog/innen in unserer Einrichtung anwenden?  

 Nach welchen Kriterien wählen wir ein Beobachtungsinstrument aus? 

 Welche „ethischen Grenzen“ gibt es für uns bei der Beobachtung? (z.B. wenn 
ein Kind nicht beobachtet werden will oder wenn es bei der Beobachtung nur 
um Kontrolle und Überprüfung geht) 

Eingesetzte Bögen 
und Verfahren  

Mit welchen Verfahren werden die individuellen Lern- und Entwicklungsvoraus-
setzungen jedes Kindes erhoben bzw. festgestellt? 

 In welcher Häufigkeit/Regelmäßigkeit werden die Verfahren eingesetzt? 

 Wie beobachten wir die sprachlichen und sozial-emotionalen Lern- und Entwick-
lungsprozesse der Kinder? 

 Inwieweit sind wir in der Lage, wahrnehmend zu beobachten und pädagogisches 
Handeln davon abzuleiten? 

 Inwiefern sind die Beobachtungsergebnisse bereits Planungsgrundlage für unser 
pädagogisches Handeln? 

 Wie werden die Beobachtungsergebnisse aus den verschiedenen Verfahren 
zusammengeführt, z.B. für die Entwicklungsgespräche mit Eltern? 

 Wie wird diese Zusammenschau dokumentiert und reflektiert? 

Welche Chancen und Möglichkeiten sehen wir, künftig auf digitale Beobachtungs-
verfahren umzusteigen?  

Portfolio –  
Lerngeschichten 
als Bestandteil 

Existiert für jedes Kind eine individuelle Bildungs- und Entwicklungsdokumentati-
on im Sinne von Portfolio? 

 Werden darin die persönlichen Lernwege und Bildungsprozesse des Kindes 
sichtbar? Welche Rolle spielen dabei auch Lerngeschichten?  

 Ist das Portfolio für das Kind selbständig und jederzeit erreichbar? 

Auf welche Weise ist das Kind an der Gestaltung seiner Bildungs- und Entwick-
lungsdokumentation beteiligt? 

 Kommen wir Pädagog/innen regelmäßig mit jedem Kind über seine Bildungsdo-
kumentation in den Dialog?  

 Wann geschieht das und auf welche Weise? 

Auf welche Weise ist auch die Familie des Kindes an der persönlichen Bildungsdo-
kumentation beteiligt (z.B. Portfolioeinträge)? 

 Wie wird der Dialog mit den Eltern und im Elternhaus durch die Bildungsdoku-
mentation angeregt? 

Sprechende  
Wände 

Wie ist die Transparenz unserer Bildungspraxis erkennbar? 

 Welche Dokumentationsformen werden umgesetzt? 

 Wie werden Kinder in die Dokumentation mit einbezogen? 

 Können Kinder die Dokumentation lesen? 

 Gibt es auch Medien für Kinder um selbst zu dokumentieren? (z.B. einen Kinder-
fotoapparat) 

 Wie viel Einblick erhalten Eltern dadurch in die Arbeit der Einrichtung? ( 4.1: 
Raumkonzept und Materialvielfalt) 

 Sind Wanddokumentationen in den Räumen so gestaltet, dass sie den Kindern 
Orientierung und Anregung bieten? An welchen Beispielen wird deutlich, dass 
dies gelingt? ( 6.1: differenziertes Angebot) 
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5 Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der 
Bildungs- und Erziehungsbereiche  

5.1 Angebotsvielfalt – vernetztes Lernen in Alltagssituationen 
und Projekten im Fokus  

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

5.A Die (Bildungs-)Bereiche im Überblick 

„Kinder lernen, denken, erleben und erfahren die Welt nicht in Fächern oder nach Bereichen ge-
trennt. Vielmehr sind ihre emotionalen, sozialen, kognitiven und motorischen Lern- und Entwick-
lungsprozesse eng miteinander verknüpft. Zugleich gehen Kompetenzentwicklung und Wissens-
erwerb Hand in Hand, denn Kinder entwickeln ihre Kompetenzen nicht isoliert, sondern stets im 
Kontext von aktuellen Situationen, sozialem Austausch und bedeutsamen Themen. Ihr Lernen ist 
immer vernetzt.“ (S. 42) 

BayBEP 2.6 Lernen im Kindesalter  

„Ganzheitliches Lernen. (…) Wenn solche Aufgabenstellungen zugleich bereichsübergreifend und 
projektbezogen gestaltet sind, lernen Kinder, vernetzt und integrativ zu denken“ (S. 18). 

2.7 Verhältnis von Spielen und Lernen 

„In den Jahren bis zur Einschulung herrschen informelle und nonformale spielerische Lernformen 
vor. Grundlagen elementarer Bildungsprozesse bleiben sinnliche Wahrnehmung, Bewegung, 
Spiel und kommunikativer Austausch. Aber zugleich will kein Kind nur spielen, es will auch mit 
realem Leben und ernsthaftem Tun befasst sein“ (S. 20).  

5.9 Lernmethodische Kompetenz – Lernen, wie man lernt 

„Der Erwerb lernmethodischer Kompetenz erfolgt durch die Auseinandersetzung mit Inhalten. 
Themenzentrierte Ansätze und Methoden haben im Elementarbereich Tradition (z.B. Projektan-
satz …). (…). Projekte sind ein wesentlicher Bestandteil der elementaren Bildungsarbeit. (…) 

Projekte – Kombination von bereichsübergreifenden Bildungsprozessen und ganzheitlicher Kom-
petenzentwicklung“ (S. 56 f.) 

U3-Hand-
reichung 

1.7 Das Prinzip der ganzheitlichen Bildung  

„Ausgangspunkt einer ganzheitlichen Bildungspraxis sind aktuelle Situationen und Themen, die 
Kinder interessieren. Darauf aufbauend sind Bildungsprozesse so zu gestalten, dass zugleich 
möglichst alle Kompetenzen der Kinder gestärkt und möglichst viele Bildungsbereiche angespro-
chen werden und den Kindern viel Mitsprache und Mitgestaltung ermöglicht wird.  

Dies lässt sich am besten realisieren, wenn spielerisches Lernen überwiegend in Alltagssituatio-
nen und Projekten geschieht (…)“ (S. 29 f.).  

3.4 Bildungsprozesse organisieren und moderieren 
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Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Angebotsvielfalt 
 

Was ist mein/unser Verständnis von Angebot? 

Welche verschiedenen Bildungsangebote bzw. Formen der Bildungsorganisation 
zeichnen den pädagogischen Alltag in unserer Kita aus? 

Wie werden in unseren Angeboten die verschiedenen Interessen, Ideen und Be-
dürfnisse der Kinder (einzeln/ als Gruppe) bereits sichtbar? 

 Wie werden bei uns die Themen der Kinder erfasst und berücksichtigt? 

 Wie werden die Kinder bei uns an der Angebotsplanung und -gestaltung ernst-
haft beteiligt?  

 Sind wir Pädagog/innen in der Lage, den eigenen Plan zu verlassen und flexibel 
auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder zu reagieren?  

 Schaffen wir uns in unserer Planung ausreichend Freiheit und Freiraum, um auf 
die Themen der Kinder einzugehen? 

 Können wir Veränderungsprozesse transparent machen und Eltern gegenüber 
fachlich argumentieren? 

Lernen in  
Alltagssituationen 
 

Inwieweit gelingt es uns Alltagsroutinen wie Essens- und Pflegesituationen als 
Bildungssituationen wahrzunehmen und gezielt zu nutzen?  

 Wie können wir Alltagssituationen so gestalten, dass vielfältige Vernetzungen 
der Bildungs- und Erziehungsbereiche stattfinden? 

Lernen in  
Projekten 
 

Was verstehen wir unter einem Projekt – sprechen wir von Gleichem?  

 Welche Merkmale zeichnen Projektarbeit aus? 

 Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es zwischen unseren Ver-
ständnisweisen des Projektbegriffs? 

 Welchen Stellenwert hat bei uns Projektarbeit im Kita-Alltag?  

 Wie sieht die Projektarbeit bei uns konkret aus? 

 Was verhindert bei uns Projekte, was bremst Projekte aus? 

 Welchen fachlichen Standards legen wir unserer Projektarbeit zugrunde? 

 Wo können wir uns informieren, was gute Projektarbeit ausmacht? 

Zur Angebotsvielfalt für ältere Kinder im letzten Kindergartenjahr:  3.3   

Literaturempfehlung 

Projektarbeit zählt zu den „Schlüsseln“ für die gelingende Umsetzung der Bildungspläne. Wie sie sich seit deren 
Einführung verändert hat, war Gegenstand einer mehrjährigen Auseinandersetzung der AG Projektarbeit, die 
sich im Ko-Kita-Netzwerk Bayern unter IFP-Leitung gebildet hat. Ergebnis ist ein Positionspapier, das zu den vie-
len Fragen der Praxis Stellung bezieht. Dieses wurde zunächst als eine auf Bayern zugeschnittene Online-Publika-
tion mit dem Titel Gelingende BayBEP-Umsetzung – Schlüssel Projektarbeit im 2012 veröffentlicht. Darauf auf-
bauend wurde die bundesweit abgefasste Printfassung erstellt, die 2013 unter dem Titel Projektarbeit im Fokus: 
fachliche Standards und Praxisbeispiele für Kita erschien. Diese überarbeitete und optimierte Bundesfassung 
berücksichtigt die Bildungspläne aller Länder und in stärkerem Maße die aktuelle Fachliteratur zur Projektarbeit. 

Reichert-Garschhammer, E. u.a. (2013). Projektarbeit im Fokus. Fachliche Standards und Praxisbeispiele 
für Kitas. Berlin: Cornselsen.  

Reichert-Garschhammer, E./AG Projektarbeit im Ko-Kita-Netzwerk Bayern (2012). Gelingende BayBEP-
Umsetzung in Kitas: Schlüssel Projektarbeit. Online-Publikation. München: IFP. URL: 
http://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/ko-kita/gelingendebaybep-
umsetzung_projektarbeitinkitas_positionspapier_stand_05-07-2012.pdf  

Reichert-Garschhammer, E./AG Projektarbeit im Ko-Kita-Netzwerk Bayern (2012). Evaluation der Projekt-
arbeit – Zwei Bögen zur Selbstevaluation (Online-Worddatei zum direkten Ausfüllen). München: IFP. URL: 
http://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/ko-kitas.php (Abruf unter Rubrik: Weitere Arbeitsergebnisse) 

http://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/ko-kita/gelingendebaybep-umsetzung_projektarbeitinkitas_positionspapier_stand_05-07-2012.pdf
http://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/ko-kita/gelingendebaybep-umsetzung_projektarbeitinkitas_positionspapier_stand_05-07-2012.pdf
http://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/ko-kitas.php
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5.2 Vernetzte Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche 

Rechtsgrundlagen 

BayKiBiG 
 

Art. 13 Grundsätze für die Bildungs- und Erziehungsarbeit in förderfähigen Kindertageseinrich-
tungen; Bildungs- und Erziehungsziele 

(2) 1 Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die Kinder ganzheitlich 
zu bilden und zu erziehen. 2 Der Entwicklungsverlauf des Kindes ist zu beachten. 

(3) Das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration … legt Bildungs- und Erzie-
hungsziele für förderfähige Kindertageseinrichtungen in der Ausführungsverordnung (Art. 30) fest. 

AV 
BayKiBiG 
 

§ 1 Allgemeine Grundsätze für die individuelle Bildungsbegleitung 

(1) (…) 2 Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat die Aufgabe, durch ein anre-
gendes Lernumfeld und durch Lernangebote dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder anhand der Bil-
dungs- und Erziehungsziele Basiskompetenzen entwickeln.  

§ 14 Aufgaben des pädagogischen Personals und des Trägers 

(1) 1 Das pädagogische Personal hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Kinder die Bildungs- und 
Erziehungsziele vor allem durch begleitete Bildungsaktivitäten erreichen. 2 Hierzu gehören insbesondere 
das freie Spiel in Alltagssituationen, bei dem die Kinder im Blick des pädagogischen Personals bleiben, 
die Anregung der sinnlichen Wahrnehmung und Raum für Bewegung, Begegnungen mit der Buch-, Er-
zähl- und Schriftkultur, der darstellenden Kunst und der Musik, Experimente und der Vergleich und die 
Zählung von Objekten, umweltbezogenes Handeln und die Heranführung an unterschiedliche Materialien 
und Werkzeuge für die gestalterische Formgebung. 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

3.B Leitziele von Bildung und Erziehung – ein kompetenzorientierter Blick auf das Kind 

„Wenn Lernprozesse an den bereits vorhandenen Kompetenzen, Vorkenntnissen und Vorerfahrungen 
anknüpfen, erlebt sich das Kind als kompetent Lernender und bleibt motiviert, seine Fähigkeiten weiter 
auszubauen“ (S. 29). 

5 Die Bildungsbereiche – 5.A Die Bereiche im Überblick 

„Kompetenzentwicklung und Wissenserwerb gehen Hand in Hand. Kinder lernen, denken, erleben und 
erfahren die Welt nicht in Fächern oder Lernprogrammen. Ihre Kompetenzen entwickeln sie nicht isoliert, 
sondern stets in der Auseinandersetzung mit konkreten Situationen und bedeutsamen Themen und im 
sozialen Austausch“ (Kurzfassung, S.10).  

„Ausgangspunkt einer bereichsübergreifenden und kompetenzorientierten Bildungspraxis sind lebens-
weltbezogene Situationen und Themen, die Kinder interessieren. Darauf aufbauend sind Bildungsprozes-
se so zu gestalten, dass alle Kompetenzen der Kinder gestärkt werden. Die Bildungsbereiche und Basis-
kompetenzen sind in vielfältiger Weise miteinander verknüpft. Die in den Bildungsbereichen formulierten 
Bildungsziele beinhalten zum einen eine Ausdifferenzierung von Basiskompetenzen und zum anderen zu 
erwerbendes Basiswissen im Sinne von Sachkompetenz. In Bildungsprozessen kommen stets viele ver-
schiedene Bildungsbereiche zugleich zum Tragen, da diese sich gegenseitig durchdringen und in vielfäl-
tigen Querverbindungen zueinander stehen. Bei allen bereichsübergreifend angelegten Bildungsprozes-
sen, die Kinder aktiv mitgestalten, werden immer alle Kompetenzen der Kinder gestärkt und ausgebaut“ 
(S. 43). 

BayBEP 4.2 Binnenstruktur der Kapitel 

„Für die themenbezogenen Bildungs- und Erziehungsbereiche, die das Kernstück des Plans bilden, wur-
de ein einheitliches Binnenraster entwickelt, das sich auch in den Kapiteln 6 und 8 wiederfindet. Es ist der 
Versuch, Querverbindungen zu allen Planteilen herzustellen, um die vielfältigen Verknüpfungsmechanis-
men der ineinandergreifenden und sich gegenseitig durchdringenden Kompetenzbereiche, Bildungsbe-
reiche und Schlüsselprozesse im komplexen Bildungsgeschehen und damit das vernetzte Vorgehen 
sichtbar zu machen“ (S. 37). 
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U3-Hand-
reichung 

1.7 Das Prinzip der ganzheitlichen Bildung 

„Mit Blick auf die aktuellen Befunde der Lernforschung hält der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan 
am frühpädagogischen Prinzip der ganzheitlichen Bildung fest –im Bildungssetting Kindertageseinrich-
tung primär eingebettet in den pädagogischen Alltag. Sein Verständnis von ganzheitlicher Bildung ist 
jedoch nicht mehr auf das Lernen der Kinder mit allen Sinnen begrenzt. (…) 

Dieses vernetzte Lernen im Kindesalter greift der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan auf. Heraus-
gestellt wird, dass die im Plan beschriebenen Kompetenz- und Bildungsbereiche und weiteren Inhalte 
ineinander greifen und es bei deren Umsetzung in die Praxis nicht um ein isoliertes „Abarbeiten“ der 
einzelnen Inhalte geht. Um Mut zu machen, Bildungsaktivitäten bereichsübergreifend und damit ganzheit-
lich zu gestalten, zeigt er die vielfältigen Querverbindungen zwischen den Kompetenz- und Bildungsbe-
reichen sowie zwischen den Bildungsbereichen exemplarisch auf. (S. 29). 

Reflexionsfragen zur Umsetzung  

 

Fragesetting für alle Bildungsbereiche – i.S.d. BayBEP 

1. Wie gewichten wir diesen Bildungsbereich im pädagogischen Alltag? 

2. Wo findet sich dieser Bildungsbereich in unserer Raumgestaltung und Materialausstattung wieder? 

3. Welche Bildungsaktivitäten können wir Eltern und Außenstehenden vorstellen, in denen dieser Bil-
dungsbereich im Vordergrund steht? 

4. Wie beziehen wir Eltern und externe Partner hierbei aktiv ein? 

5. Anhand welcher Praxisbeispiele können wir verdeutlichen, wie wir diesen Bildungsbereich mit ande-
ren Bereichen stets verknüpfen? 

Bereichsspezifische Zusatzfragen bei Bedarf 

Siehe jeweiliger Bildungsbereich 
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Werteorientierung und Religiosität  

Rechtsgrundlagen 

AVBayKiBiG § 4 Ethische und religiöse Bildung und Erziehung; … 

(1) Alle Kinder sollen zentrale Elemente der christlich-abendländischen Kultur erfahren und lernen, 
sinn- und werteorientiert und in Achtung vor religiöser Überzeugung zu leben sowie eine eigene von 
Nächstenliebe getragene religiöse oder weltanschauliche Identität zu entwickeln. 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

3.B Leitziele von Bildung und Erziehung – ein kompetenzorientierter Blick auf das Kind 

„Oberstes Bildungs- und Erziehungsziel ist der eigenverantwortliche, beziehungs- und gemeinschafts-
fähige, wertorientierte, weltoffene und schöpferische Mensch. Er ist fähig und bereit, in Familie, Staat 
und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, und offen für religiöse und weltanschauliche Fragen. 
Die Bayerische Verfassung betont dem entsprechend, dass Bildungseinrichtungen „nicht nur Wissen 
und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden (Art. 131 BV)“ (S. 26). 

BayBEP 7.1 Werteorientierung und Religiosität 

„Ethische und religiöse Bildung und Erziehung steht, was die Bedeutung für die Entwicklung des Kindes 
und die Verbindlichkeit zur Umsetzung angeht, in Kindertageseinrichtungen gleichwertig neben den 
anderen Bildungs- und Erziehungsbereichen. Sie hat einen festen Platz in der Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit. Sie ist weder „Anhängsel“ und Verlegenheitsangebot in sonst nicht nutzbaren Restzeiten 
noch „Krönung“ der pädagogischen Arbeitsbereiche. Ihre Umsetzung unterscheidet sich jedoch von 
Einrichtung zu Einrichtung. Gründe dafür sind: Die Trägerschaften unterscheiden sich voneinander 
nicht unerheblich, z.B. kommunale Träger, kirchliche Träger, verbandlich organisierte Träger. Die Kin-
der, die diese Tageseinrichtungen besuchen, sind von ihrer religiösen Beheimatung her verschieden, 
z.B. christlich, muslimisch. Die Eltern der Kinder haben voneinander abweichende Vorstellungen über 
die Inhalte von religiöser Bildung und Erziehung. Die Einrichtungsteams setzen sich unterschiedlich 
zusammen, z.B. kirchlich eingebunden, religiös uninteressiert“ (S. 164 f.).  

Reflexionsfragen zur Umsetzung – Zusatzfragen zum Fragesetting  

Welche Werte sind bei uns besonders sichtbar? 

 Welche Rolle spielen bei uns Werte wie Verantwortung, Partizipation, Gemeinschaft und gegenseitige 
Wertschätzung und Akzeptanz?  

 Wie und wie häufig sprechen wir mit den Kindern über Werte? Wie wir dies anhand eines Beispiels 
sichtbar? 

Welches Profil zeichnet den Träger unserer Einrichtung aus?  

 Hat unsere Einrichtung ein spezifisches wertebasiertes Profil (z.B. hohe Gewichtung von Partizipation, 
evangelisch/katholisch, ökologisch, interkulturell)? 

 Was bedeutet eine religiöse Ausrichtung des Trägers für das Personal?  

 Stellt der Träger spezifische Anforderungen?  

 Inwieweit bestimmt die religiöse Ausrichtung des Trägers unsere ethische und religiöse Bildungs- und 
Erziehungsarbeit?  

Wie gehen wir mit Kindern und Familien anderer Religionen um? 

 Gibt es ein Grundwissen über die (anderen) Religionen im Haus? 

 Wie geht es mir mit andersgläubigen Kolleginnen, Kindern und deren Familien?  

 Wie viel weiß ich über Sitten und Gebräuche anderer Kulturen und Religionen?  

 Welche religiösen Rituale praktizieren wir und welche religiösen Feste feiern wir?  

 Mit welchen Symbolen und Zeichen arbeiten wir?  

 Wie binden wir die Kinder und Familien anderer religiöser Gruppierungen in diese Feste ein?  

 Wie können wir trotz unterschiedlicher Ausrichtung der Kinder und Familien „etwas Gemeinsames und 
Verbindendes“ schaffen? 
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Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

Rechtsgrundlagen 

AV 
BayKiBiG 

§ 4 …; Emotionalität und soziale Beziehungen 

(2) Das pädagogische Personal soll die Kinder darin unterstützen, mit ihren eigenen Gefühlen umzuge-
hen, in christlicher Nächstenliebe offen und unbefangen Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit anzu-
nehmen, sich in die Kinder einzufühlen, Mitverantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen und 
untereinander nach angemessenen Lösungen bei Streitigkeiten zu suchen. 

Curriculare Grundlagen  

BayBEP .2 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

„Emotionale und soziale [Bildung und] Erziehung ist seit jeher ein Kernbereich der Elementarpädagogik. 
Tageseinrichtungen können Kindern optimale Voraussetzungen dafür bieten, soziale Beziehungen 
aufzubauen, Freundschaften zu schließen, konstruktives Konfliktverhalten einzuüben, den Ausdruck 
ihrer Gefühle zu erlernen, das Aufstellen sozialer Regeln zu erproben und damit ein positives Selbstbild 
zu entwickeln. In Einrichtungen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder ist dieser Bereich 
besonders zu betonen“ (S. 178). 

U3-Hand-
reichung 

2.1 Kinder stärken – Bindung und Beziehung als Voraussetzung für Bildung 
2.2 Kinder in ihren emotionalen und sozialen Kompetenzen stärken 

Reflexionsfragen zur Umsetzung – Zusatzfragen zum Fragesetting 

Emotionalität 
 

Werden die Gefühle der Kinder thematisiert? 

 Sprechen wir mit Kindern über Gefühle?  

 Gestehen wir den Kindern das Ausleben sowohl negativer (Wut, Ärger, Trauer, Ei-
fersucht, Neid) als auch positiver Gefühle zu?  

 Welchen Stellenwert messen wir der emotionalen Kompetenz eines Kindes in El-
terngesprächen bei?  

 Inwieweit sprechen wir selbst über unsere Gefühle? 

Soziale  
Beziehungen 
 

Sind die Abläufe so gestaltet, dass positiver Beziehungsaufbau möglich ist?  

 Was können wir beitragen, damit sich Eltern und Kinder in unserer Einrichtung 
wohlfühlen?  

 Wie schaffen wir eine gute Atmosphäre?  

 Was ist mir persönlich im Umgang mit Menschen wichtig?  

 Was bedeutet „Feinfühligkeit“ für uns?  

 Inwieweit geben wir den Kindern ein Gefühl von Verlässlichkeit und Sicherheit?  

 Welche „Fehlerkultur“ wird in unserem Haus gelebt? 

Konflikte Wie moderieren wir Konflikte? 

 Welche Grundhaltung haben wir zu Konflikten? 

 Akzeptieren wir Konflikte als selbstverständlichen Teil des Alltags?  

 Welches Grundwissen zur „gewaltfreien Kommunikation“ ist in unserem Team vor-
handen? 

 Wie und wann greifen wir Erwachsene regulierend in Konfliktsituationen ein?  

 Wie unterstützen wir die Kinder beim Erlernen konstruktiver Konfliktlösestrategien? 

Literaturempfehlung 

Staatsinstitut für Frühpädagogik/BKK Landesverband (Hrsg.)/Beckh, K./Berkic, J./Mayer, D. (2016). Feinfüh-
ligkeit von Eltern und ErzieherInnen. Beziehungen mit Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren gestalten. URL:  
https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/ifp_bkk_broschuere_feinf__hligkeit_von_eltern
_und_erzieherinnen.pdf  

https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/ifp_bkk_broschuere_feinf__hligkeit_von_eltern_und_erzieherinnen.pdf
https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/ifp_bkk_broschuere_feinf__hligkeit_von_eltern_und_erzieherinnen.pdf
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Sprache und Literacy  

Rechtsgrundlagen 

BayKiBiG  
 

Art. 12 Bildungs- und Erziehungsarbeit in Tageseinrichtungen für Kinder bei besonderen Bedarfsla-
gen 

(2) 1Die Träger von Kindertageseinrichtungen fördern die sprachliche Entwicklung der Kinder von Anfang an 
und tragen hierbei den besonderen Anforderungen von Kindern aus Migrantenfamilien (Art. 5 des Bayeri-
schen Integrationsgesetzes – BayIntG) und Kindern mit sonstigem Sprachförderbedarf Rechnung. 

AV-
BayKiBiG 

§ 5 Sprachliche Bildung und Förderung 

(1) 1 Kinder sollen lernen, sich angemessen in der deutschen Sprache sowie durch Mimik und Körpersprache 
auszudrücken, längeren Darstellungen oder Erzählungen zu folgen und selbst Geschichten zusammenhän-
gend zu erzählen. 2 Sie sollen Wortschatz, Begriffs- und Lautbildung, Satzbau und sprachliche Abstraktion 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand erweitern und verfeinern. 3 Die Verwendung der Dialekte wird unter-
stützt und gepflegt. 

(2) 1 Der Sprachstand von Kindern, deren Eltern beide nichtdeutschsprachiger Herkunft sind, ist in der ersten 
Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres anhand des zweiten Teils des Bogens … (SISMIK) … zu erheben. 
2 Die sprachliche Bildung und Förderung von Kindern, die nach dieser Sprachstandserhebung besonders 
förderbedürftig sind oder die zum Besuch eines Kindergartens mit integriertem Vorkurs verpflichtet wurden, 
ist in Zusammenarbeit mit der Grundschule auf der Grundlage der entsprechenden inhaltlichen Vorgaben 
„Vorkurs Deutsch …“ oder einer gleichermaßen geeigneten Sprachfördermaßnahme durchzuführen. 

(3) 1 Der Sprachstand von Kindern, bei denen zumindest ein Elternteil deutschsprachiger Herkunft ist, ist ab 
der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres vor der Einschulung anhand des Beobachtungsbogens 
… (SELDAK) zu erheben. 2 Auf Grundlage der Beobachtung … wird entschieden, ob ein Kind besonders 
sprachförderbedürftig ist und die Teilnahme am Vorkurs Deutsch oder einer gleichermaßen geeigneten 
Sprachfördermaßnahme empfohlen wird. 3 Der Bogen kann auch in Auszügen verwendet werden. 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

5.B Besondere Bedeutung der sprachlichen Bildung  

„Über die Sprache werden Bedeutungen und Überlieferungen transportiert. Sie ist Schlüssel zum Welt- und 
Selbstverständnis und zentrales Mittel zwischenmenschlicher Verständigung. Sprache hat grundlegende 
Bedeutung für die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung der Kinder. Sprachliche Bildung leistet 
deshalb einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, ist Voraussetzung für den Schulerfolg, 
den kompetenten Umgang mit Medien sowie die Integration in die Gesellschaft und die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Die Entwicklung der mündlichen Sprachfertigkeiten, der kommunikativen Fähigkeiten und 
der schriftsprachlichen Fertigkeiten bedarf daher von Anfang an einer kontinuierlichen Begleitung.  

Sprachliche Bildung ist in der Tagespflege, in Kindertageseinrichtungen und Schulen durchgängiges Prinzip. 
Sprach- und Sachlernen bilden eine Einheit. Eine Stärkung von sprachbezogenen Kompetenzen findet bei 
allen Bildungsprozessen quer durch alle Bildungsbereiche fortlaufend statt. So wird ein Rahmen geschaffen, 
in dem sich eine lebendige Gesprächskultur entwickeln kann“ (S. 44). 

BayBEP 3.2 Der Plan als Orientierungsrahmen – Handlungsanleitung zur AVBayKiBiG 

„Kindern wird in den Bildungsjahren bis zur Einschulung ermöglicht, all jene Kompetenzen zu erwerben, die 
sie brauchen, um auch auf die Schule gut vorbereitet zu sein. Dies gilt in besonderem Maße für die sprach-
liche Bildung“ (S. 26).  

6.2.3 Kinder mit verschiedenem kulturellem Hintergrund – Interkulturelle [Bildung u.] Erziehung 

Mehrsprachige Orientierung des Bildungsgeschehens 

6.3 Sprache und Literacy  

„Das Gespräch. Kinder lernen die Sprache am besten im persönlichen Kontakt mit einer ihnen zugewandten 
Bezugsperson. Sie lernen Sprache in der Beziehung zu Personen, die ihnen wichtig sind, und im Versuch, 
die Umwelt zu verstehen. … [Sprachliche Bildung] im Elementarbereich muss diese Einbettung von Sprache 
in persönliche Beziehungen und Kommunikation und in Handlungen, die für Kinder Sinn ergeben, berück-
sichtigen und nutzen. Das Gespräch gehört zu den wichtigsten und elementarsten Formen der … [Sprachbil-
dung], und zwar für alle Altersgruppen (S. 202). 

Literacy ...: (…) Frühe Literacy … steht für vielfältige Erfahrungen und Lernchancen rund um Buch-, Erzähl-, 
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Reim- und Schriftkultur, Erfahrungen, die für die Sprachentwicklung, spätere Lesekompetenz und Bildungs-
chancen von Kindern von großer Bedeutung sind. In Einrichtungen mit einem hohen Anteil von sprachlich 
und sozial benachteiligten Kindern soll mit Blick auf mehr Chancen für die Kinder dieser Bereich besonders 
betont werden. … Bewusste Literacy … muss stets die Eltern und die Familiensprachen der Kinder mit ein-
beziehen“ (S. 204). 

U3-Hand-
reichung 

2.3 Kinder in ihren kommunikativen Kompetenzen stärken 

Reflexionsfragen zur Umsetzung – Zusatzfragen zum Fragesetting 

Mehrsprachige  
Orientierung 
 

Wie ist die Wertschätzung und Präsenz der Familiensprachen der Kinder im päda-
gogischen Alltag unserer Einrichtung?  

 Welche unterschiedlichen Sprachen gibt es bei uns? 

 Wie ist die Einstellung zu Mehrsprachigkeit im Team?  

 Wird Mehrsprachigkeit aktiv unterstützt? Werden Kinder neugierig gemacht 
auf andere Sprachen? 

Bieten wir einen Vorkurs Deutsch 240 an? Wie wird dieser umgesetzt? 

Alltagsintegrierte 
Sprachbildung 

Wie unterstützen wir Sprachlernen und -entwicklung der Kinder im Alltag? 

 Wie, wie oft und bei welchen Gelegenheiten beobachten und dokumentieren 
wir Phasen der Sprachentwicklung?  

 Welchen Stellenwert messen wir nonverbalen Signalen bei? Wie achtsam und 
sensibel sind wir darauf? 

 Welche Hilfsmittel nutzen wir? Dolmetscher? Bilder? Mimik? 

 Wo erkennen wir sprachanregende Aktivitäten und/oder Situationen innerhalb 
und außerhalb der Kita? (z.B. auch im Museum oder Garten?) 

 Mit welchen geplanten Aktivitäten regen wir die sprachlichen Lern- und Ent-
wicklungsprozesse der Kinder an? 

Welche Gesprächskultur herrscht bei uns?  

 Gelten die gleichen Regeln für Erwachsene und Kinder? 

 Wie reden wir mit den Kindern? Wie begleiten wir unser Tun mit Sprache? 

 Sind wir Sprachvorbild? 

 Gesprächsimpulse, Dialoggruppen, Einzelgespräche (Sternstunde) oder Philo-
sophieren mit Kindern – Wann und wie oft? Ist uns das wichtig? 

 Essen und Kommunikation: Sind Tischgespräche erlaubt? Welche Regeln gelt 
hier bei uns? 

 Wie führen wir Gespräche mit den Eltern? 

Räumliche  
Bedingungen 

Inwieweit gibt es in unserem Haus sprachanregende Materialien?  

 Stehen diese den Kindern auch zur Verfügung? 

 Wo stehen bei uns den Kindern Bücher zur Verfügung? In welchen Sprachen 
und unterschiedliche Arten (z.B. Bilderbücher, Sachbücher, Bildbände, Lexika)? 

 

Bogen zur Selbstevaluation mit Begleitheft 

Mayr, T./Hofbauer C./Kofler A./Simic M. (2012). LiSKit – Literacy und Sprache in Kindertageseinrichtungen. 
Freiburg: Herder.  
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Digitale Medien  

Rechtsgrundlagen 

UN-KRK Kinderrechte digital – Blick ins Internet: http://www.kinderrechte.digital/  

AV 
BayKiBiG 

§ 9 Informationstechnische Bildung, Medienbildung und -erziehung 

Kinder sollen die Bedeutung und Verwendungsmöglichkeiten von alltäglichen informationstechnischen 
Geräten und von Medien in ihrer Lebenswelt kennen lernen. 

Curriculare Grundlagen  

BayBEP 7.4 Informations- und Kommunikationstechnik, Medien 

„Kinder bei der Entwicklung von Medienkompetenz zu unterstützen ist eine eigenständige Bildungs- eine 
Querschnittsaufgabe, die in allen Bildungs- und Erziehungsbereichen dieses Plans bedeutsam ist und 
Beachtung findet. Dass die Kinder Zugang zu IuK-Geräten haben und diese aktiv nutzen, gehört zu einer 
optimalen Umsetzung dieses Bildungs- und Erziehungsbereichs. (…) Was die Medienausstattung betrifft, 
sind Kindertageseinrichtungen in der Regel auf Unterstützung – vor allem auf lokaler Ebene – angewie-
sen. Neben verschiedenen Möglichkeiten der Medienausleihe gewinnen Spenden und Sponsoring durch 
eine enge Zusammenarbeit mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft zunehmend an Bedeutung“ 
(S. 222 f.).  

U3-Hand-
reichung 

2.3 Kinder in ihren kommunikativen Kompetenzen stärken  
(frühe Medienkompetenz) 

Reflexionsfragen zur Umsetzung – Zusatzfragen zum Fragesetting 

Unsere eigene Medienbiografie11 

Welche Erinnerungen und Erfahrungen haben wir beim Thema Medien/Mediennutzung in Bezug auf un-
sere eigene Kindheit? 

 Welche Medien waren wichtiger Teil unserer Kindheit?  

 Welche Phasen/Situationen in unserem Leben verbinden wir mit einem bestimmten Medium? 

 Welche Inhalte, Figuren und Stars aus der Medienwelt waren für uns von Bedeutung? Mit welchen 
haben wir uns besonders stark identifiziert und warum?  

 Gibt es auch noch Erinnerungen, Dinge gesehen zu haben, die einen wirklich erschreckt, geschockt, 
oder verstört haben?  

Wie sehr und in welchen Bereichen war Medienkonsum bei uns zu Hause ein Thema? 

 Welche Medien und Medieninhalte habe wir gemeinsam mit anderen (Familie, Geschwister, Freun-
de/innen) konsumiert? 

 Gab es besondere Rituale, die mit der Mediennutzung in Verbindung standen (z.B. Lieblingszeiten, be-
sondere Personen)?  

 Wurden andere Dinge gleichzeitig gemacht (z.B. essen)?  

 Mit wem sprachen wir als Kinder über Medien und Medieninhalte?  

 Wie wichtig waren Medien als Gesprächsstoff? Gibt es Mediengespräche, an die wir uns heute noch 
erinnern können? 

 Erinnern wir uns daran, in Folge von Mediennutzung bestimmte Dinge gemacht zu haben (z.B. etwas 
gestalten, kaufen; bestimmtes Spiel spielen, Buch lesen; Figur nachspielen, sich wie diese kleiden)?  

Wurden unser Medienzugang und -konsum in unserer Kindheit zuhause reguliert?  

 Haben unsere Eltern je versucht, den Zugang zu bestimmten Medien einzuschränken oder einen dazu 
zu bringen, bestimmte Dinge anzusehen oder zu lesen?  

 Galten diese Regeln für alle Familienmitglieder?  

                                                           
11

 Fragen teilweise entnommen aus: https://erwachsenenbildung.at/magazin/09-6/meb09-6_07_poeyskoe.pdf und 
http://pro.kphvie.ac.at/medienbiografie/meine-medienbiografie/ und http://www.medienabc.at/page66/page34/page34.html 

http://www.kinderrechte.digital/
https://erwachsenenbildung.at/magazin/09-6/meb09-6_07_poeyskoe.pdf
http://pro.kphvie.ac.at/medienbiografie/meine-medienbiografie/
http://www.medienabc.at/page66/page34/page34.html
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 Was war verboten? Erinnern wir uns noch daran, „verbotene“ Medien und Medieninhalte heimlich 
genutzt und angeschaut zu haben?  

 Wie ging es uns mit diesen Regeln? Waren sie für uns als Kind nachvollziehbar?  

 Haben wir versucht, sie zu unterwandern? Gab es Konflikte mit unseren Eltern? 

Welche Medien nutzen wir heute als Erwachsene in welcher Form und wie häufig? 

 Wo sehen wir in unserem eigenen Medienverhalten Kontinuität oder Wandel? 

 Wo sehen wir Unterschiede zur Mediennutzung im Vergleich mit anderen Personen? 

 Wie gehen wir mit der Mediennutzung unserer eigenen Kinder um? 

Sinnvoller Einsatz digitaler Medien in der Kita 

Wie sieht die heutige Lebenswelt junger Kinder in Bezug auf Medien aus?  

 Mit welchen Medien kommen die Kinder in unserer Einrichtungen bereits in Berührung?  

 Welche Erfahrungen machen Sie und welche Vorbilder begegnen ihnen? 

 Welchen Reiz üben analoge und digitale Medien auf Kinder aus?  

Welche Chancen sehen wir in der Nutzung digitaler Medien in der Kita für uns und die Kinder?  

 Welche Risiken sind eventuell damit verbunden und wie begegnen wir diesen? 

 Welche Bedenken und Sorgen haben wir bei diesem Thema und worauf stützen wir diese?  

 Welche fachlich-theoretischen Argumente untermauern und welche entkräften diese Bedenken? 

Was verstehen wir unter Medienkompetenz? 

 Was verstehen wir unter Medienbildung? 

 Welche rechtlichen und curricularen Grundlagen gibt es für Medienbildung? 

Wie begegnen wir dem Recht und Bedürfnis der Kinder, Medien auch in der Kita zu nutzen? 

 Wie unterstützen wir die Kinder, eigene Medienerlebnisse und damit verbundene Emotionen zu verar-
beiten? 

 Wie unterstützen und begleiten wir die Kinder dabei, sich entwicklungsangemessen in der digitalen 
Welt zurechtzufinden? 

 Welche Erfahrungen und praktischen Kenntnisse im Umgang mit Medien ermöglichen wir den Kindern 
quer durch alle Bildungsbereiche? 

 Welche analogen und digitalen Medien bieten wir den Kindern in unserer Kita als Werkzeug für alle 
Bildungsbereich an (z.B. Bücher, Tablets, Apps, Digitalfotokamera, Beamer, Drucker, Kopierer)? 

 Welche Regeln zum Umgang mit digitalen Medien haben wir mit den Kindern vereinbart? 

 Welche Medien nutzen wir in welche Weise in der Kita zur Kommunikation / Unterhaltung und Ent-
spannung/ zur kreativen Gestaltung / als Informationsquelle? Können wir diese Nutzungsweisen jeweils 
mit konkreten Beispielen untermauern? 

 Mit welchen Angeboten ermöglichen wir Kindern „vom Konsumieren zum Gestalten“ zu kommen?  

 Wie erweitern wir das Medienhandeln der Kinder? Wie laden wir die Kinder ein, wie inspirieren und 
ermutigen wir sie dazu, Medien als Werkzeug zu nutzen, um etwas Kreatives zu erschaffen? 

Wie beziehen wir die Eltern und das familiäre Umfeld mit ein?  

Welche Medien nutzen wir zur Unterstützung unserer mittelbaren pädagogischen Tätigkeit (z.B. Beobach-
tung und Dokumentation, Vorbereitung und Planung von Angeboten, Reflexion der Bildungsarbeit)? 

Linkempfehlungen 

Kitaportale zur digitalen Bildung: www.rananmausundtablet.de und http://medienkindergarten.wien  

Digitale Lesewelten: https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/digitales/  

Digitale Musikwelten: http://forschungsstelle.appmusik.de/category/kita/  

Informatik von Anfang an: https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/informatik-entdecken/  

http://www.rananmausundtablet.de/
http://medienkindergarten.wien/
https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/digitales/
http://forschungsstelle.appmusik.de/category/kita/
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/informatik-entdecken/
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Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) 

Rechtsgrundlagen 

AV 
BayKiBiG 

§ 6 Mathematische Bildung 
1 Kinder sollen lernen, entwicklungsangemessen mit Zahlen, Mengen und geometrischen Formen umzu-
gehen, diese zu erkennen und zu benennen. 2 Kinder sollen Zeiträume erfahren, Gewichte wiegen, Län-
gen messen, Rauminhalte vergleichen, den Umgang mit Geld üben und dabei auch erste Einblicke in 
wirtschaftliche Zusammenhänge erhalten. 

§ 7 Naturwissenschaftliche und technische Bildung 
1 Kinder sollen lernen, naturwissenschaftliche Zusammenhänge in der belebten und unbelebten Natur zu 
verstehen und selbst Experimente durchzuführen. 2 Sie sollen lernen, lebensweltbezogene Aufgaben zu 
bewältigen, die naturwissenschaftliche oder technische Grundkenntnisse erfordern. 

Curriculare Grundlagen  

BayBEP 7.5 Mathematik 

„Für die Entwicklung mathematischer Kompetenzen ist es wichtig, Kindern grundlegende mathematische 
Erfahrungsbereiche regelmäßig anzubieten (z.B. Zahlen, Zahlwörter, Messvorgänge, Formen, Räume). 
Entscheidend ist dabei nicht das Ausmaß solcher Angebote, sondern der bewusste Umgang mit mathe-
matischen Inhalten und Zusammenhängen. Dabei ist zu beachten, dass vieles, was Kinder im Alltag 
erleben und verrichten, und vieles, mit dem Kinder spielen und was sie bearbeiten, bereits mathemati-
sche Grunderfahrungen beinhaltet, die bisher möglicherweise nicht als solche bewusst wahrgenommen 
worden sind. Im Einrichtungsalltag sind mathematische Inhalte zudem in vielen herkömmlichen Angebo-
ten enthalten wie z.B. Finger-, Tisch-, Würfel- und viele Kinderspiele, Reime und Abzählverse, Lieder und 
rhythmische Spielangebote. Darüber hinaus sind gezielte Lernangebote wichtig, in denen Kinder „ma-
thematische“ Denk- und Handlungsweisen erproben und einüben können. Solch differenzierte Lernerfah-
rungen ermöglichen Kindern einen breiten Zugang zur Mathematik“ (S. 243).  

7.6 Naturwissenschaften und Technik 

„Kindertageseinrichtungen sind aufgerufen, den Forscherdrang und die Neugierde der Kinder aufzugrei-
fen und durch attraktive Lernangebote weiterzuführen. Sie stehen in der Verantwortung, der kindlichen 
Lust am Fragen mit Ernsthaftigkeit zu begegnen und diesem Themenbereich im elementaren Bildungs-
geschehen angemessen Raum zu geben. Die bisher durchweg positiven Erfahrungen, vor allem in der 
naturwissenschaftlichen Arbeit mit Kindern, sind ermutigend, innerhalb dieses Bereichs auch den Bereich 
Technik offensiv aufzugreifen“ (S. 263).  

U3-Hand-
reichung 

2.5 Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen stärken 
 

Reflexionsfragen zur Umsetzung – Zusatzfragen zum Fragesetting 

An welchen Orten sind Mathematik, Naturwissenschaften und Technik im Alltag unserer Kita präsent? 

 Welche Materialien bieten wir den Kindern an? (z.B. Konstruktionsmaterial, Magnete, Zahlen, Mikro-
skope, Lupen, Messbecher, Geburtstagsperlen, Montessori-Material)? 

 Wie werden die Materialien den Kindern frei zugänglich gemacht?  

 Welche Regeln gelten für die Benutzung? 

Können wir die Kinder anregen und ko-konstruktiv begleiten?  

 Gibt es bei uns pädagogische Kräfte, die von diesen Bereichen besonders begeistert sind und keine 
Aversionen besitzen (z.B. Spinnen, Asseln)?  

 Wer von uns besitzt in diesem Bereich besondere Stärken und Forschergeist?  

Wird das nahe Umfeld der Kita in die „Angebote“ eingebunden? 

Wie greifen wir das neue Thema „Informatik entdecken – mit und ohne Computer“ in unserer Kita auf 
(z.B. Fortbildungen der Stiftung Haus der kleinen Forscher)?  
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Umwelt – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

Rechtsgrundlagen 

AV 
BayKiBiG 

§ 8 Umweltbildung und -erziehung 

Kinder sollen lernen, ökologische Zusammenhänge zu erkennen und mitzugestalten, ein Bewusstsein 
für eine gesunde Umwelt und für die Bedeutung umweltbezogenen Handelns zu entwickeln und so 
zunehmend Verantwortung für die Welt, in der sie leben, zu übernehmen. 

Curriculare Grundlagen  

BayBEP 7.7 Umwelt 

„Umweltbildung und -erziehung hat mittlerweile … den Status einer gesellschaftlich erwünschten Zielvorstel-
lung. Bildung im Sinne von nachhaltiger Entwicklung kommt heute eine herausragende Bedeutung zu. Um-
weltbildung findet täglich statt. Im Alltagsgeschehen der Einrichtung lässt sich umweltbezogenes Denken und 
Handeln jederzeit und in vielfältiger Weise integrieren und einüben. Darüber hinaus sind ökologisch bedeut-
same Lernangebote und Projekte wichtig, mit denen sich regelmäßig zugleich andere Bildungs- und Erzie-
hungsbereiche mit abdecken lassen“ (S. 283).   

U3-Hand-
reichung 

2.5 Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen stärken 
 

Reflexionsfragen zur Umsetzung – Zusatzfragen zum Fragesetting 

Welche Aspekte vereinen sich unter dem Begriff der BNE? 

 Welche Werte sind uns wichtig? 

 Wo, wie und wann kann bei uns Umwelt erlebt werden? (Wirtschaftliches, soziales Umfeld, Kulturelles, 
Natürliches) 

 Wie gelingt es uns, BNE als Querschnittsthema in unserem Alltag zu verankern? Inwieweit sind wir 
selbst Vorbild für BNE? 

Gibt es Anlässe/Projekte in unserer Einrichtung für soziales Engagement oder Umweltschutz? 

 Welche Aspekte der BNE erkennen wir in der Projektarbeit? 

 Wird in der Kita auf Nachhaltigkeit (z.B. Abfalltrennung, Einkauf, Energieverbrauch) geachtet? 

 Wie ist die Verpflegung organisiert (Bio, Regional)? 

 Wie werden die Familien einbezogen? 

 Welche Netzwerke/Kooperationspartner gibt es? 

 Welchen Gewinn haben wir davon? 

Wo und wann in unserer Kita können Kinder zum Gestalter werden?  4.2 Kinderrecht Partizipation 

 Wie ist demokratische Bildung in unserer Einrichtung verankert? Sind Mitgestaltung und Mitverantwor-
tung ein durchgängiges Prinzip in unserem Alltag? 

 Unterstützt der Träger Mitsprache/Mitgestaltungsprozesse der Teammitglieder? 

 Welche Aufgaben/Verantwortungen werden an Kinder/Eltern übertragen? Was trauen wir ihnen zu? 

 Wie viel Freiraum/Zutrauen und Unterstützung erhalten sie? 

 Wie veranschaulichen wir jedem Kind seine Selbstwirksamkeit im Bildungsverlauf? 

 Können die Kinder Naturräume als schöpferische, gesundheitsförderliche Orte kennenlernen? Wie 
selbsttätig nehmen wir sie dabei wahr?  

Wo finden Kinder Zeit und Gelegenheit für Momente des Staunens, Entdeckens, Erforschens?  

 Wo können die Kinder forschen und experimentieren? Gibt es ausreichend Platz, ihre Gedanken auch in 
großen Formen/Objekten auszudrücken? Ist eine Werkstatt oder ein Forscherbereich vorhanden? 

 „Die Welt mit anderen Augen sehen“ – welche Anekdoten fallen uns dazu ein?  

 Welche Kinderfragen haben uns schon zum Nachdenken angeregt? 

 Momente der Achtsamkeit – wann ist bei uns Zeit und Muße zu Einkehr, Innehalten, Dankbarkeit? 

 Philosophieren mit Kindern – findet das in unserer Einrichtung statt? 
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Musik, Ästhetik, Kunst und Kultur  

Rechtsgrundlagen 

AV 
BayKiBiG 

§ 11 Musikalische Bildung und Erziehung 

1 Kinder sollen ermutigt werden, gemeinsam zu singen. 2 Sie sollen lernen, Musik konzentriert und diffe-
renziert wahrzunehmen und Gelegenheit erhalten, verschiedene Musikinstrumente und die musikalische 
Tradition ihres Kulturkreises sowie fremder Kulturkreise kennen zu lernen. 

§ 10 Ästhetische, bildnerische und kulturelle Bildung und Erziehung 

Kinder sollen lernen, ihre Umwelt in ihren Formen, Farben und Bewegungen sowie in ihrer Ästhetik wahr-
zunehmen und das Wahrgenommene schöpferisch und kreativ gestalterisch umzusetzen. 

Curriculare Grundlagen  

BayBEP 7.9 Musik 

„Aufgrund des hohen Stellenwerts der frühen musikalischen Bildung und Erziehung stehen Kindertages-
einrichtungen in der Verantwortung, Musik täglich und vielseitig erlebbar zu machen. Ausgangspunkt ist 
die natürliche Freude der Kinder an Musik. Elementare Musikbildung und -erziehung ist – jenseits von 
„musikalisch“, „unmusikalisch“ und etwaiger besonderer Begabung – eine Notwendigkeit und Chance für 
jedes Kind. Grundsätzlich ist jedes Kind offen und bereit, die Welt des Klangs in sich aufzunehmen – und 
sich auf musikalische Weise auszudrücken. Schon in Krippe und Kindergarten bietet sich hierfür eine 
Fülle von Möglichkeiten. (…)  

Vergleichsstudien belegen für Einrichtungen, die Musik stärker betonen, folgende Effekte: Die Kinder 
haben mehr Interesse an Musik, spielen häufiger ein Instrument und zeigen sich häufig konzentrierter, 
einfühlsamer, erlebnisfähiger, toleranter, kommunikativer, gemeinschaftsfähiger, ausgeglichener und 
selbstbewusster. (…). In musikbetonten Einrichtungen sind weniger soziale Ausgrenzung und aggressi-
ves Verhalten und mehr Gemeinschaftssinn zu beobachten, soziale Integration gelingt deutlich besser. 
Musik macht es für Kinder mit Migrationshintergrund, mit Entwicklungsrisiken und Behinderung leichter, 
sich auszudrücken sowie sprachliche und soziale Barrieren zu überwinden“ (S. 327). 

7.8 Ästhetik, Kunst und Kultur  

„Ästhetische Bildung ist vor allem die Bildung von sinnlicher Wahrnehmung und Kreativität. Im Elemen-
tarbereich nimmt sie eine zentrale Stelle ein. Im Kindesalter sind ästhetische Bildung und Persönlich-
keitsentwicklung eng verknüpft, Frühpädagogik und Kunst werden daher als zwei auf das Engste mitei-
nander verwobene Bereiche gesehen. Ästhetische Bildung stellt die Erfahrungen mit allen Sinnen in den 
Mittelpunkt und zielt darauf ab, differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit und das Handwerkszeug des krea-
tiven und schöpferischen Kindes zu stärken und zu schärfen. Kinder, die nicht frühzeitig sinnliches Wahr-
nehmen und kreatives Gestalten als Zugriff auf die Welt bewusst und selbsttätig erleben, sind der Gefahr 
des Verkümmerns ihrer Sinne ausgesetzt und bleiben in ihrem kreativen Potential eingeschränkt. Ästhe-
tische Bildung durchdringt den pädagogischen Alltag. Im kreativ-gestalterischen Bereich bieten Kinderta-
geseinrichtungen genügend Zeit, Raum, Möglichkeiten und Anreize, wo Kinder ihre Vorlieben, Begabun-
gen und Interessen entdecken und vertiefen können“ (S. 300).  

U3-Hand-
reichung 

2.5 Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen stärken 

„Dass auch Kreativität eine kognitive Kompetenz ist, überrascht zunächst. Beim Lösen von Problemen 
unkonventionelle neue Wege zu gehen, aber auch schöne Bilder zu schaffen erfordert viel Kreativität, 
macht Spaß und entspannt zugleich“ (S. 90).  
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Reflexionsfragen zur Umsetzung – Zusatzfragen zum Fragesetting 

Welche Möglichkeiten bieten wir den Kindern sich musikalisch und künstlerisch auszudrücken und wie 
regen wir sie dazu an? 

Inwieweit verstehen wir Musik als ein Element der Persönlichkeitsbildung und Ausdrucksform für Gefüh-
le und Gedanken?  

 Welchen persönlichkeitsbildenden Wert messen wir Musik bei und wie nutzen wir das in der päd. Ar-
beit? 

 Sind wir selbst in der Lage uns musikalisch auszudrücken? 

 Welche Bedeutung hat Musik für uns im Hinblick auf Inklusion und Interkulturalität? (z.B. die Möglich-
keit unabhängig von Sprache etwas miteinander zu gestalten; Musik anderer Kulturen) 

 Welche Bedeutung haben Sprechen und Singen in der Kita?  

 Wie regen wir Kinder zum Musizieren und Singen an?  

 Welche musikalischen Ausdrucksformen praktizieren wir mit den Kindern? (z.B. Gesang, Tanz, Instru-
mentalspiel) 

 Wie wird Musik im Alltag eingebettet? 

 Stehen den Kindern Instrumente und hochwertige Materialien zum kreativen Tätigsein zur Verfügung? 

 Wie wird den Kindern der Umgang damit nahe- und beigebracht?  

 Gibt es in unserem Team Mitarbeitende, die von diesem Bereich besonders begeistert sind? ( stär-
kenorientierter Personaleinsatz bei 4.1 „Arbeits- und Gruppenorganisation“)  

 Wie kommt diese Begeisterung den Kindern zugute? 

Werden die künstlerischen Ausdrucksformen der Kinder wertgeschätzt? Woran erkennen das Kinder, 
Eltern, und Besucher? 

 Was bedeutet für uns künstlerisch-ästhetische Bildung und welche Bedeutung messen wir ihr bei? 

 Was hat Kreativität mit Bildung zu tun? 

 Welche ästhetischen Erfahrungen ermöglichen wir den Kindern? 

 Welche Materialien brauchen Sie, um ihren jeweiligen, individuellen Ausdruck zu finden? 

 Wie „lecker“ präsentieren wir die Materialien? Schaffen wir z.B. „visuelle Buffets“? 

Gibt es regionale Kooperationen mit Künstlern, Galerien, Museen, Musikern, Ortsvereinen, Eltern?  
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Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Entspannung und Sexualität 

Rechtsgrundlagen 

AV 
BayKiBiG 

§ 13 Gesundheitsbildung und Kinderschutz 

(1) 1 Kinder sollen lernen, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und aus-
reichend Ruhe und Stille zu achten. 2 Sie sollen Hygiene- und Körperpflegemaßnahmen einüben sowie sich 
Verhaltensweisen zur Verhütung von Krankheiten aneignen, unbelastet mit ihrer Sexualität umgehen und sich 
mit Gefahren im Alltag, insbesondere im Straßenverkehr, verständig auseinandersetzen. 3 Richtiges Verhalten 
bei Bränden und Unfällen ist mit ihnen zu üben. 

(2) 1 Das pädagogische Personal klärt die Kinder über die Gefahren des Rauchens und über sonstige Sucht-
gefahren auf und trägt dafür Sorge, dass die Kinder in der Kindertageseinrichtung positive Vorbilder erleben. 
2 Der Träger stellt die Einhaltung des Rauchverbots in den Innenräumen und auf dem Gelände der Einrichtung 
nach Art. 3 Abs. 1 und 7 Satz 1 Nr. 2 des Gesundheitsschutzgesetzes sicher. 

§ 12 Bewegungserziehung und -förderung, Sport 

Kinder sollen ausgiebig ihre motorischen Fähigkeiten erproben und ihre Geschicklichkeit im Rahmen eines 
ausreichenden und zweckmäßigen Bewegungsfreiraums entwickeln können. 

Curriculare Grundlagen  

BayBEP 7.11 Gesundheit 

„Gesundheitsförderung hat in der elementarpädagogischen Praxis heute einen hohen Stellenwert. Kinderta-
geseinrichtungen sind ein idealer Ort dafür, im Sinne der Primärprävention eine umfassende und chancenrei-
che Gesundheitsförderung zu leisten, denn sie erreichen fast alle Kinder und haben Zugang zu den Eltern. 
Gesundheitsförderung erweist sich im pädagogischen Alltag als durchgängiges Prinzip. Ihre Ziele und Inhalte 
lassen sich weitgehend in die alltäglichen Routinen und Abläufe bewusst und gezielt integrieren. Sie bedarf 
ergänzender Angebote und Projekte. Kindertageseinrichtungen mit hohem Anteil sozial benachteiligter Kinder 
stehen in der Verantwortung, Gesundheitsförderung besonders stark zu betonen, mit Blick auf die erhöhten 
Gesundheits- und Entwicklungsrisiken dieser Kinder“ (S. 363 f).  

Gesundheitliche Bildung und Erziehung ist vorrangig primäre Präventionsarbeit. ..   

 Gesundheitsvorsorge. (…) Bewegung (…); Ernährung; Körperpflege und Sauberkeit; Körper und Sexuali-
tät; Ruhe und Rückzug, Erholung und Schlafen; Ausgleich und Entspannung; Gesundheit und gesunde 
Lebensweisen; Verantwortlicher Umgang mit Krankheit; Sicherheit in der Einrichtung, sicheres Verhalten 
im Verkehr, Unfallprävention; Stressbewältigung.   

 Suchtprävention. (…) im Kindesalter (…) befasst sich mit Grundsatzthemen wie Bindung, Spiel, Ernäh-
rung und Konsum (…) hat insbesondere folgende Grundbedürfnisse (Schutzfaktoren) der Kinder im Blick: 
psychische Sicherheit; Anerkennung und Bestätigung; Freiraum und Beständigkeit; realistische Vorbilder; 
ausreichend Bewegung und richtige Ernährung; Freunde und eine verständnisvolle Umwelt; Lebensziele..  

 Beobachtung von Wohlbefinden und Gesundheit der Kinder. Das Gelingen der Lern- und Entwicklungs-
prozesse der Kinder hängt maßgeblich davon ab, wie gut es den Kindern geht, ob sie sich in der Einrich-
tung wohl fühlen.“ (S. 364 f).  

„Körper und Sexualität: Im Kleinkindalter entdecken Kinder den eigenen Körper und die Unterschiede zwi-
schen Mädchen und Jungen. (…)  

Prävention von sexuellem Missbrauch (S. 371 f).  

7.10 Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

„Kindertageseinrichtungen können das Bewegungsverhalten der Kinder entscheidend beeinflussen, auf die 
Ausbildung von Grundeinstellungen zum eigenen Körper und auf die Lebensgewohnheiten der Kinder nach-
haltig einwirken. Kinder sollen im pädagogischen Tagesangebot ausreichend Gelegenheit erhalten, ihre moto-
rischen Fähigkeiten selbsttätig zu erproben und zu vertiefen. Bedeutsam ist dies umso mehr, da Bewegungs-
erfahrungen nicht austauschbar sind mit Erfahrungen in anderen Bildungsbereichen (z.B. Musizieren, Werken, 
bildnerisches Gestalten)“ (S. 345)  

„Psychomotorik (…): Bei der Unterstützung der motorischen Entwicklung (…) sind Erkenntnisse und Methoden 
der Psychomotorischen Elementarerziehung besonders wertvoll“ (S. 346). 

U3-Hand-
reichung 

2.4 Kinder in ihren körperbezogenen Kompetenzen stärken  
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Reflexionsfragen zur Umsetzung – Zusatzfragen zum Fragesetting 

Bildung und  
Gesundheit 

Wie nutzen wir das enge Zusammenspiel von Bildung und Gesundheit? 

 Wie machen wir Bildung bei den Mahlzeiten sichtbar? Wie achten wir darauf, 
dass sich die Kinder während der Mahlzeiten wohl fühlen? 

 Wie nutzen wir z.B. die Situationen der Körperpflege, um die Kinder in ihrer Ent-
wicklung sozial-emotional, kognitiv und sprachlich zu stärken? 

Verantwortungs-
übernahme 
 
( 6.1  
Partizipation) 

Wie unterstützen wir die Kinder darin, selbsttätig Verantwortung für ihr körperlich-
geistiges Wohl zu übernehmen? 

Wo und wie lernen Kinder bei uns, Kompetenzen im Umgang mit Gefahren und 
Risiken zu entwickeln und auszubauen? 

 Inwiefern machen wir die Kinder mit Gesundheitsgefährdungen in der Umwelt 
und einem verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen vertraut? 

Ernährung 
 

Welchen Stellenwert haben die Vorbereitung und die Einnahme von Mahlzeiten im 
Bildungsgeschehen? 

 Wie können wir Bewusstsein im Team schaffen, dass Ernährung ein wichtiger 
Bestandteil unserer Gesundheit ist? 

 Welche Möglichkeiten gibt es, an unserem Modell zu lernen? 

Bewegung Welchen Stellenwert hat für uns Bewegung im Zusammenhang mit Bildung und 
Entwicklung? 

 Welche motorisch-sensorischen Erfahrungsräume eröffnen wir den Kindern? 

 Welche Bewegungsmöglichkeiten, aber auch Räume für Rückzug und Entspan-
nung haben die Kinder in unserer Einrichtung?  

 Welche sind den Kindern jederzeit frei zugänglich? 

Körperpflege und 
Hygiene 

Wie weisen wir die Kinder in die zunehmend selbständige Handhabung hygieni-
scher Maßnahmen und deren Bedeutung für die Gesundheitsvorsorge ein? 

 Liegt in unserer Einrichtung ein Hygieneplan vor? 

 Wie begleiten wir die Kinder bei der Körperpflege sprachlich? 

 Woran können die Kinder merken, dass der Umgang bei der Körperpflege acht-
sam ist und Sicherheit bietet? 

Psychohygiene Welche emotionalen Erfahrungsräume eröffnen wir den Kindern? 

 Wie thematisieren wir mit den Kindern die Bandbreite und Nuancen menschli-
cher Gefühle? 

 Wie ermutigen wir die Kinder, ihre Gefühle zu zeigen und über ihre emotionalen 
Stimmungen und Gemütsbewegungen wie auch über starke Erregungen zu spre-
chen bzw. diese angemessen auszudrücken ( Bildungsbereich „Emotionalität“ 
unter 5.2) 

Entspannung, 
Ruhe und Schlaf 

Welchen pädagogischen Stellenwert haben Schlafen, Ruhen und Entspannung in 
unserer Einrichtung?  

 Wie ermöglichen wir den Kindern eine Balance zwischen Bewegung und Ruhe, 
Spannung und Entspannung? 

 Wie werden die unterschiedlichen Ruhebedürfnisse der Kinder in unserer Ein-
richtung berücksichtigt? 

 Welche Methoden wenden wir an, um müde oder angespannte Kinder in die 
Ruhe zu begleiten? 

 Woran merken wir, dass die Atmosphäre im Schlafraum für die Kinder wohltu-
end ist? 

Sexualität Wie betrachten wir Sexualität und welchen Stellenwert räumen wir ihr im Bil-
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dungs- und Erziehungsprozess ein? 

 Wie ist unser Verständnis von (kindlicher) Sexualität?  

 Was verstehen wir unter „Sexualerziehung“ bzw. „sexueller Bildung“? 

 Was wissen wir über den Verlauf der psychosexuellen Entwicklung und welche 
Rückschlüsse ziehen wir daraus? 

 Welche grundlegenden Ziele verfolgt unsere Einrichtung mit der sexualpädagogi-
schen Begleitung von Kindern? 

 Welche Bereiche werden bei uns bei der sexuellen Bildung berücksichtigt und 
angesprochen?  

Welche Regeln gibt es für den Umgang mit Nähe und Distanz/Körperlichkeit zwi-
schen erwachsenen Bezugspersonen und Kindern? 

Welche Regeln gibt es für den Umgang mit sexuellen Aktivitäten von Kindern? 

 Wie wird mit sexuellen Grenzüberschreitungen von Kindern umgegangen? 

Wie ist das Verständnis von der Kooperation und Zusammenarbeit mit Eltern? 

 Welche Zusammenarbeit gibt es mit Netzwerkpartnern? 

Literaturempfehlungen 

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forstern (Hrsg.) (2017). Bayerische Leitli-
nien für die Kitaverpflegung. Kita-Tischlein, deck dich! – Mittagsmahlzeit in der Kindertageseinrichtung. 
München: StMELF. URL: 
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/ernaehrung/dateien/leitlinien_kitaverpflegung.pdf 

Stiftung Kindergesundheit (Hrsg.)/Staatsinstitut für Frühpädagigik/Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit/LMU München (2015). Curriculum Gesundheitsförderung für Kinder unter drei Jahren in 
der Kindertagesbetreuung. Seelze: Klett/Kallmeyer im Friedrich Verlag. Info: http://www.kinder-gesund-
betreut.de/  

Peb-Plattform Ernährung und Bewegung (Hrsg.) (2011). Gesunde Kita – starke Kinder! Berlin: Cornelsen.  

Peb (Hrsg.) (2015). Schritt für Schritt zur gesundheitsfördernden Kita. Praxisleitfaden für pädagogische 
Fachkräfte. Gefördert durch BMBL. URL: http://www.pebonline.de/gesunde-kitas-starke-kinder400.html  
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Lebenspraxis  

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

5.A Die Bereiche im Überblick 

Die folgenden Bildungsbereiche greifen ineinander und weisen vielfältige Querverbindungen auf:  

 Werteorientierung, Religiosität und Sinnsuche 

 Emotionalität, soziale Beziehungen und gelingendes Zusammenleben 

 Sprache und Literacy – Medien  

 Mathematik – Umwelt, Naturwissenschaften und Technik  

 Ästhetik und Kunst – Musik, Rhythmik und Tanz  

 Bewegung und Sport – Gesundheit  

 Lebenspraxis 

 Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Geschichte – Demokratie und Politik“ (S. 44). 

Reflexionsfragen zur Umsetzung – Zusatzfragen zum Fragesetting 

Werden bei uns die Kinder in alltägliche Aufgaben einbezogen (z.B. Tisch decken, Jalousie bedienen, Wä-
sche aufhängen, Handtücher zusammenlegen)? ( 4.2: Kinderrecht Partizipation) 

 Nehmen wir uns die Zeit bzw. geben wir den Kindern die Zeit, um selbständig zu agieren?  

 Befördern wir geschlechterstereotype Einengungen, z.B. indem bei uns die Mädchen die Tische abwi-
schen, während die Jungen die Bauecke aufräumen?  

Worüber entscheiden die Kinder selbstständig? ( 4.2: Kinderrecht Partizipation) 

 Können sich die Kinder bei uns auch selbstständig organisieren?  

 Wie werden sie darin bestärkt?  

 Ist das Ordnungssystem so gestaltet, dass Kinder wissen, wo was ist?  

 Sind unsere Strukturen für Kinder ausreichend transparent? 
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6 Kooperation und Vernetzung – Anschlussfähigkeit 
und Bildungspartnerschaften unserer Einrichtung 
Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

Vorort der Minister  

„Die Bildungsleitlinien stellen die bestehenden Gemeinsamkeiten der Bildungsorte und ihre gemeinsamen 
Herausforderungen heraus, ein besonderes Augenmerk gilt deren Weiterentwicklung zu inklusiven Einrich-
tungen. Ziel der Leitlinien sind nicht mehr nur der Übergangsbegleitung des Kindes in seinem Bildungsverlauf, 
sondern in erster Linie der Entwicklung einer gemeinsamen Sprache, der Herstellung eines gemeinsamen 
Bildungsverständnisses und der Gestaltung einer anschlussfähigen Bildungskonzeption und -praxis. Die 
Bildungsleitlinien schlagen damit ein neues Kapitel in der Zusammenarbeit und Vernetzung der verschiede-
nen Bildungsorte auf“ (S. 5). 

1 Notwendigkeit und Geltungsbereich gemeinsamer Leitlinien für Bildung und Erziehung 

„Die Lebensphase von der Geburt bis zum Ende der Grundschulzeit ist durch eine große Heterogenität der 
Bildungsorte gekennzeichnet, die unterschiedliche Aufgaben im Prozess der Bildung und Erziehung der Kin-
der haben. Voraussetzung für einen konstruktiven Austausch zwischen den unterschiedlichen außerfamiliären 
Bildungsorten und für eine Kontinuität im Bildungsverlauf ist ein gemeinsamer verbindlicher Orientierungs- 
und Bezugsrahmen, wie ihn die Leitlinien darstellen“ (S. 17).  

„Da Bildungsprozesse auf Anschlusslernen beruhen, kommt der Kooperation aller außerfamiliären Bil-
dungsorte mit der Familie und untereinander eine hohe Bedeutung zu. (…). Die Leitlinien schaffen sowohl 
einen verbindlichen Orientierungs- und Bezugsrahmen als auch Grundlagen für den konstruktiven Austausch 
zwischen den unterschiedlichen Bildungsorten.“ (Kurzfassung, S. 6). 

6.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

Rechtsgrundlagen 

SGB VIII 
 

§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen 

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in ihren Einrichtungen 
zusammenarbeiten  

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Siche-
rung der Kontinuität des Erziehungsprozesses, … 

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erzie-
hung, Bildung und Betreuung zu beteiligen. 

BayKiBiG  
 

Art. 11 Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen; Erziehungspartnerschaft 

(2) Eltern und pädagogisches Personal arbeiten partnerschaftlich bei der Bildung, Erziehung und Betreu-
ung der Kinder zusammen. 

(3) 1 Die pädagogischen Fachkräfte informieren die Eltern regelmäßig über den Stand der Lern- und Ent-
wicklungsprozesse ihres Kindes in der Tageseinrichtung. 2 Sie erörtern und beraten mit ihnen wichtige 
Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes. 

Art. 14 Elternbeirat 

(1) 1 Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem Personal und Träger ist in 
jeder Kindertageseinrichtung ein Elternbeirat einzurichten. 2 Soweit die Kindertageseinrichtung Kinder ab 
Vollendung des dritten Lebensjahres betreut, soll der Elternbeirat zudem die Zusammenarbeit mit der 
Grundschule unterstützen. 

(2) 1 Der Elternbeirat wird von der Leitung der Kindertageseinrichtung und dem Träger informiert und 
angehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. 2 Der Elternbeirat berät insbesondere über 
die Jahresplanung, den Umfang der Personalausstattung, die Planung und Gestaltung von regelmäßigen 
Informations- und Bildungsveranstaltungen für die Eltern, die Öffnungs- und Schließzeiten und die Festle-
gung der Höhe der Elternbeiträge. 

(3) Die pädagogische Konzeption wird vom Träger in enger Abstimmung mit dem pädagogischen Perso-
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nal und dem Elternbeirat fortgeschrieben. … 

AV 
BayKiBiG 

§ 3 Erziehungspartnerschaft, Teilhabe 

(1) 1 Im Mittelpunkt der Erziehungspartnerschaft (Art. 11 Abs. 2 BayKiBiG) steht die gemeinsame Verant-
wortung für das Kind. 2 Die Umsetzung der Erziehungspartnerschaft bedarf einer von gegenseitiger Wert-
schätzung getragenen aktiven Teilhabe der Eltern und berücksichtigt die Vielfalt der Familien, deren Be-
dürfnisse, Interessen und Möglichkeiten, sich am Geschehen in der Einrichtung zu beteiligen. 3 Sie findet 
in unterschiedlichen Formen der Mitgestaltung, der Mitverantwortung und der Mitbestimmung ihren Aus-
druck. 

(2) Die im Rahmen der Erziehungspartnerschaft erfolgende Information der Eltern über die Lern- und 
Entwicklungsprozesse sowie die Beratung der Eltern über Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung 
des Kindes (Art. 11 Abs. 3 BayKiBiG) umfasst auch die Frage einer möglichen Antragstellung der Eltern 
nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 oder Satz 3 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen (BayEUG). 

 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

6.B Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

„Das Konzept der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern entwickelt bestehende Kon-
zepte der Elternarbeit weiter. Es fokussiert die gemeinsame Verantwortung für das Kind und sieht 
eine veränderte Qualität der Mitwirkung und Kommunikation und damit einen Wechsel zu echter 
Kooperation mit Eltern vor. Bildungspartnerschaft verlangt einen auf Dialog und Partizipation 
beruhenden Umgangsstil, der getragen ist von gegenseitiger Wertschätzung der Kompetenzen 
und Stärken, die beide Partner einbringen. Bildungspartnerschaft ist eine gemeinsame Entwick-
lungsaufgabe aller Beteiligten. 

Bildungspartnerschaft umfasst unter anderem folgende Ziele und familien- und einrichtungsunter-
stützende Angebote, für deren Umsetzung Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern gemeinsam 
verantwortlich sind:  

 Begleitung von Übergängen 

 Information und Austausch: z. B. Transparenz der Einrichtungskonzeption bzw. des Schulpro-
gramms und der Bildungspraxis; regelmäßige, nicht nur anlassbezogene Elterngespräche 

 Stärkung der Elternkompetenz: z .B. Angebote der Elternberatung und Familienbildung in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen 

 Beratung, Vernetzung, Vermittlung von fachlicher Unterstützung bei Anzeichen von Entwick-
lungsrisiken und Schulproblemen 

 Mitarbeit: aktive Einbeziehung von Müttern und Vätern ins aktuelle Bildungsgeschehen 

 Partizipation, Formen der Mitverantwortung und Mitbestimmung: z. B. Elternbeirat, regelmäßi-
ge Elternbefragung.  

(…) Im Elementar- und Primarbereich wird dem Bedürfnis der Eltern nach Mitbestimmung gesetz-
lich Rechnung getragen und dem Elternbeirat eine aktive Rolle in der Mitgestaltung des Einrich-
tungs- und Bildungsgeschehens eingeräumt. Die inhaltlichen Mitwirkungsmöglichkeiten des Eltern-
beirats sind heute weit gefasst und vor allem bei der Profil- und Konzeptionsentwicklung der jewei-
ligen Kindertageseinrichtung und Schule ausdrücklich erwünscht“ (S. 48 f). 

BayBEP 8.3.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

U3-Hand-
reichung 

3.1 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 
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Eltern als Partner und Mitgestalter  

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Eltern als 
Partner 

Fühlen sich Eltern in unserer Einrichtung willkommen? Woran merken wir das? 

 Geben wir ihnen das Gefühl willkommen zu sein?  

 Wie geben wir ihnen dieses Gefühl? 

 Begegnen wir Fachkräfte den Eltern auf Augenhöhe? 

Welche Gründe veranlassen uns, mit Eltern partnerschaftlich zusammenzuarbeiten? 

 Welche Merkmale zeichnen für uns eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft aus?  

 Inwiefern signalisieren und zeigen wir Eltern, dass wir an einer gemeinsamen Bildung 
und Erziehung mit Respekt interessiert sind? 

 Geben wir allen Eltern eine echte Chance, im Rahmen ihrer Möglichkeiten unsere 
Bildungs- und Erziehungspartner zu sein?  

 An welchen Beispielen kann man das gut erkennen? 

 Wie gehen wir mit „schwierigen“ Eltern um bzw. mit Eltern, mit denen uns die Zu-
sammenarbeit schwer fällt? 

Wo sind Eltern Experten? Sehen wir alle Eltern/weitere Bezugspersonen als Experten?  

 Wo/was können wir von Eltern lernen?  

 Wo/was können Eltern von uns lernen? 

Eltern als 
Mitgestalter 

Welche Formen der Mitgestaltung und Mitbestimmung ermöglichen wir den Eltern in 
unserer Einrichtung? 

 Können Eltern Ideen und Wünsche einbringen? Wie können sie das? 

 Wie reagieren wir auf Wünsche und Fragen von Eltern? Werden sie gehört und auf-
gegriffen?  

 Wie gehen wir mit Anregungen, Ideen und Wünschen der Eltern um? 

 Wie ist unser Beschwerdemanagement für Eltern gestaltet und organisiert? ( 7.1: 
Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung) 

 Wann, wie und wo dürfen Eltern Kritik äußern? Wie gehen wir damit um? 

Wie werden die Kompetenzen der Eltern mit der fachlichen Arbeit der Kindertagesein-
richtung verbunden? 

 Können Eltern ihre Kompetenzen einbringen? 

 Wo haben die Eltern Raum in der Einrichtung? 

 Gibt es eigeninitiierte Elterngruppierungen, die sich mit einem eigenen Thema regel-
mäßig in der Einrichtung treffen? 

 Können sich Eltern auch außerhalb der Öffnungszeiten in unserer Einrichtung treffen? 

Ermöglichen wir den Eltern, sich der konzeptionellen Weiterentwicklung unserer Ein-
richtung einzubringen? 

 Inwiefern werden die Eltern an der Konzeptions- und Leitbildentwicklung beteiligt?  

 Haben Eltern ein Anhörungsrecht bei der Konzeptionsentwicklung? 

 Dürfen Eltern unsere Entscheidungen, unsere Konzeption auch in Frage stellen? 
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Differenziertes Angebot für Eltern und Familien 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 
 

Angebotsvielfalt Inwiefern berücksichtigen wir in unserem Angebot die Diversität familialer Lebens-
formen sowie spezifische familiäre Bedingungen? 

 Welche gelebten Familienformen haben wir im Haus (z.B. klassische Kernfamilien, 
Alleinerziehende, überwiegend berufstätig)? ( 1.2: Situation der Kinder und Fa-
milien im Einzugsgebiet) 

 Wie können wir die Bedürfnisse der Familien ermitteln bzw. erkennen, um diffe-
renzierte Angebote zur Verfügung stellen zu können? 

 Gibt es unterschiedliche Angebote zu unterschiedlichen Zeiten? 

 Gibt es die Einladung an die Eltern, auch selbst Angebote zu organisieren? 

Information 
und Austausch 

Wie gewährleisten wir die Transparenz der Arbeit in der Kindertageseinrichtung und 
sorgen für verlässliche Rahmenbedingungen für die Information der Eltern? 

 Welche Strategien und Methoden wenden wir an, um Eltern mit eingeschränkten 
sprachlichen Fähigkeiten Prozesse sichtbar zu machen? 

 Wie werden die alltäglichen Kontakte mit den Eltern gestaltet? 

 Haben Eltern Einblick in die Bildungsprozesse ihrer Kinder? 

 Gibt es bei uns regelmäßige Entwicklungsgespräche zwischen den pädagogischen 
Kräften und den Eltern? 

 Wie bereiten sich die pädagogischen Kräfte und die Eltern auf diese Gespräche 
vor? 

Elternmitarbeit Wie werden die Eltern bei uns in den Alltag eingebunden?  

 Werden bestimmte Themen/Angebote den Eltern zur Verfügung gestellt? In wel-
cher Form und Methode? 

 Wie viel Einblick erhalten Eltern in die Arbeit unserer Einrichtung? 

 Besteht für die Eltern die Möglichkeit der Teilhabe am Alltag? In welcher Form? 

 Haben Eltern die Möglichkeit zu hospitieren? 

 Haben Eltern die Möglichkeit, bei anderen Gelegenheiten den Einrichtungsalltag 
zu begleiten? Welche Gelegenheiten sind das? 

Familienbildung Welche familienbildenden Veranstaltungen für Eltern finden in unserer Kita statt? 

 Wie vielfältig sind unsere Angebote? 

 Mit welchen Methoden werden die Bedarfe, Interessen und Bedürfnisse der El-
tern ermittelt? 

 Wollen die Eltern unterschiedliche Settings und unterschiedliche Uhrzeiten? 

 Wie gehen wir auf diese unterschiedliche Bedürfnisse ein? 

Zur Kooperation bei der Übergangsgestaltung in die Schule und Schulvorbereitung mit Eltern:  3.3   
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6.2 Bildungspartnerschaften mit außerfamiliären Partnern 

Rechtsgrundlagen 

UN-BRK Artikel 24 Bildung  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um die-
ses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, ge-
währleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen (…) 

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass  

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Un-
terstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;  

SGB VIII § 22a Förderung in Tageseinrichtungen 

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in ihren Einrichtun-
gen zusammenarbeiten  

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen, insbe-
sondere solchen der Familienbildung und -beratung, 

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu sichern und um die Ar-
beit mit Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen. 

BayKiBiG Art. 15 Vernetzung von Kindertageseinrichtungen; Zusammenarbeit mit der Grundschule 

(1) 1 Kindertageseinrichtungen haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit jenen Einrichtungen, Diensten 
und Ämtern zusammenzuarbeiten, deren Tätigkeit in einem sachlichen Zusammenhang mit den Aufga-
ben der Tageseinrichtung steht. 2 Kindertageseinrichtungen kooperieren insbesondere mit Frühförder-
stellen, Erziehungs- und Familienberatungsstellen sowie schulvorbereitenden Einrichtungen und heilpä-
dagogischen Tagesstätten. 

 (2) 1 Kindertageseinrichtungen mit Kindern ab Vollendung des dritten Lebensjahres haben im Rahmen 
ihres eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrags mit der Grund- und Förderschule zusammenzu-
arbeiten. 2 Sie haben die Aufgabe, Kinder, deren Einschulung ansteht, auf diesen Übergang vorzuberei-
ten und hierbei zu begleiten. 3 Die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen und die 
Lehrkräfte an den Schulen sollen sich regelmäßig über ihre pädagogische Arbeit informieren und die 
pädagogischen Konzepte aufeinander abstimmen. 

Multiprofessionelles Zusammenwirken mit psychosozialen Fach-
diensten 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

3.D Inklusion – Pädagogik der Vielfalt 

„Für die Verwirklichung inklusiver Bildung ist das multiprofessionelle Zusammenwirken zwischen Bil-
dungseinrichtungen unabdingbar. (…) Jede Einrichtung hat für Kinder mit besonderen Bedürfnissen bzw. 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein adäquates Angebot sicherzustellen und dabei auch externe 
Hilfen mit einzubeziehen (z.B. Frühförderstellen, Mobile Sonderpädagogische Dienste). Eine kontinuierli-
che Auseinandersetzung mit der individuellen Lernausgangslage und Lernentwicklung und eine darauf 
bezogene Lern- und Förderplanung kommt so jedem Kind zu“ (S. 33). 

BayBEP 8.3.2 Gemeinwesenorientierung – Kooperation und Vernetzung mit anderen Stellen 

„Kindertageseinrichtungen haben in Fällen von deutlich erhöhtem Förderbedarf des Kindes und familiä-
ren Problemen die Aufgabe, Hilfsangebote von Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe sowie ande-
rer psychosozialer Fachdienste zu vermitteln. Durch eine intensive Zusammenarbeit insbesondere mit 
Frühförder-, Erziehungs- und Familienberatungsstellen, dem Jugendamt und dem Allgemeinen Sozial-
dienst sollen eine bessere Prävention, eine frühzeitige Intervention bei Entwicklungsrisiken oder anderen 
Problemen sowie die Erschließung von Ressourcen und Beratungsangeboten für Familien erreicht wer-
den. Fachdienste, die mit der spezifischen Förderung von Kindern mit Entwicklungsrisiken oder Behinde-
rung befasst sind, sollen möglichst in der Tageseinrichtung tätig sein“ (S. 439).  
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6.2.4 Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko und (drohender) Behinderung 
„Kooperation mit Fachdiensten  

Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten eng mit präventiv orientierten therapeutischen Fachdiensten 
zusammen. In der Kooperation sind vier größere Aufgabenfelder abzudecken: 
1. Früherkennung … 
2. Beratung und Anleitung … 
3. Zusätzliche Fördermaßnahmen für Kinder … 
4. Weitervermittlung … 

Die Kooperation zwischen Einrichtung und Fachdiensten genügt bestimmten Qualitätskriterien: 

 Jede Kindertageseinrichtung soll nach Möglichkeit einen bestimmten Fachdienst als feste erste An-
laufstelle und Hauptkooperationspartner haben. … 

 Fachdienste bieten ihre Leistungen vor Ort in der Einrichtung an. (…) 

 Die Zusammenarbeit erfolgt auf der Basis von Gleichberechtigung und gemeinsamer Verantwortung. 

Unabhängig von der formal-rechtlichen Einwilligung erfolgen alle erforderlichen Einzelschritte in enger 
Abstimmung zwischen Eltern, Einrichtung und Fachdienst“ (S. 145). 

U3-Hand-
reichung 

 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 
 

Partner Welche Fachdienste werden in unserer Einrichtung mit eingebunden und welche Netzwerke 
sind bereits aufgebaut? 

 Mit welchen Einrichtungen und Experten halten wir regelmäßig Kontakt und warum?  

 Welche Partner-Fachdienste wirken in unserer Einrichtung auch gemeinsam? 

 Zu wem bestehen dauerhafte Kooperationen und auf welche Weise? 

 An welchen Stellen sollten wir die Kontakte ausbauen oder intensivieren? 

Kooperations-
qualität 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? 

 Gibt es bereits Strukturen, um die Kooperation zu koordinieren? 

 Wie gestaltet sich die Kommunikation und werden Absprachen getroffen? 

 Wie werden Eltern in die Zusammenarbeit eingebunden? 
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Kooperationen mit Kindertagespflege, anderen Kitas und Schulen 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

6.C Kooperation der Bildungseinrichtungen und Tagespflegepersonen 

„Lernen ist ein kontinuierlicher und ganzheitlicher Prozess, sodass der Kooperation der Bildungseinrichtungen 
und Tagespflegepersonen eine zentrale Bedeutung zukommt. Unterschieden wird dabei zwischen der horizon-
talen Kooperation von Einrichtungen und Tagespflegepersonen, die in derselben Lebensphase für ein Kind 
zugleich Verantwortung tragen, und der vertikalen Kooperation von Einrichtungen und Tagespflegepersonen, 
die bei Übergängen im Bildungsverlauf oder bei Wechsel der Einrichtungsart oder Betreuungsform aufeinan-
der folgen. (…) Das Kooperationsgeschehen zwischen den Bildungseinrichtungen ist komplex und schließt 
auch Tagespflegepersonen, Horte und weiterführende Schulen mit ein. Es umfasst verschiedene Kooperati-
onsaufgaben und -formen:  

 gegenseitiges Kennenlernen und Gewähren von Einblicken (z.B. gegenseitige Hospitationen, Koordinati-
onstreffen)  

 Kooperationsabsprachen in Bezug auf die gemeinsamen Aufgaben (z.B. Kooperationsvereinbarung, feste 
Ansprechpartner)  

 gemeinsame Konzeptentwicklung für die kooperative Übergangsbegleitung unter Einbeziehung der Eltern  

 Herstellung anschlussfähiger Bildungsprozesse (z.B. Abstimmung der Bildungsarbeit in Konzeption und 
Praxis)  

 Planung und Durchführung gemeinsamer Angebote für Kinder (z.B. Schulbesuche, gemeinsame Projek-
te), für Eltern (z.B. gemeinsame Infoelternabende zum Übergang) und Familien 

 Fachdialog und Austausch von Informationen über das einzelne Kind. 

Bei allen Kooperationsformen sind stets die rechtlichen Bestimmungen (Sorge-, Persönlichkeitsrecht, Daten-
schutz) zu berücksichtigen“ (S. 49 f.). 

BayBEP 8.3.2 Gemeinwesenorientierung – Kooperation und Vernetzung mit anderen Stellen 

„Generell sollten sich (benachbarte) Kindertageseinrichtungen vernetzen – Kinderkrippen mit Kinderkrippen, 
Kindergärten mit Kindergärten, Kinderhorte mit Kinderhorten, Krippen mit Kindergärten und Kindergärten mit 
Horten –, um z.B. Konzeptionen auszutauschen, voneinander zu lernen, einander kollegial zu beraten und zu 
besprechen, wie Kindern Übergänge erleichtert werden können“ (S. 438). 

„Zentrale Bedeutung kommt der Kooperation mit der Grundschule zu. Die künftigen Schulkinder und ihre Fa-
milien sind auf den Übergang in die Schule vorzubereiten. Der Übergang ist mit allen davon Betroffenen ge-
meinsam zu gestalten.“ (S. 439). 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Gibt es bei uns eine Netzwerkarbeit/Kooperation mit außerfamiliären Bildungseinrichtungen? 

 Bestehen Kontakte zu und Erfahrungen mit außerfamiliären Bildungsorten (z.B. Tagespflegepersonen, 
Mutter-Kind-Gruppen)? 

 Wie werden Vernetzungen zu anderen Kitas, Kindertagespflegestellen und Schulen aufgebaut und ge-
lebt – vertikal (z.B. Vorkurs Deutsch, Hausaufgabenbegleitung) und horizontal (Übergangsbegleitung)?  

 Gibt es Bildungseinrichtungen, mit denen wir besonders eng kooperieren, z.B. auch durch gegenseitiges 
Hospitieren? 

 Wie läuft unsere Kooperation mit der Schule im Rahmen der Hausaufgabenbegleitung der Kinder? 

Wie gestalten wir die Zusammenarbeit mit der Schule/dem Hort? 

 Gibt es feste Personen in den Institutionen, die sich dem Thema Kooperation annehmen, oder wechselt 
der Kreis der Ansprechpartner? 

 Durch welche gemeinsamen Vorhaben und Projekte lernen die Kinder die Schule/den Hort kennen?  

 Wie finden wir eine gemeinsame Sprache? 

Zur Kooperation bei der Übergangsgestaltung in die Schule und Schulvorbereitung mit Schulen:  3.3   

Formulierungsvorschlag 

Handreichung „Vorkurs Deutsch in Bayern“ – Modul C: Formulierungsvorschlag für die pädagogische Kon-
zeption bzgl. Kooperation Eltern, Kita und Schule beim Übergang des Kindes in die Grundschule inkl. Vor-
kurs Deutsch 240. URL: http://www.ifp.bayern.de/projekte/professionalisierung/vorkurs_deutsch.php 

http://www.ifp.bayern.de/projekte/professionalisierung/vorkurs_deutsch.php
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Öffnung nach außen – unsere vielfältigen Partner im Gemeinwesen 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

6.4 Öffnung der Bildungseinrichtungen nach außen 

„Bildungseinrichtungen haben den gesamten Lebensraum der Kinder im Blick, nutzen Beteiligungsmög-
lichkeiten aktiv und öffnen sich für Impulse aus dem Umfeld. Mögliche Kooperationen mit externen Instituti-
onen und Personen umfassen Angebote für Kinder (z.B. Besuche, Einbeziehung in aktuelle Projekte) wie 
auch für Eltern und Familien. Es entsteht eine stärkere Verbindung der Bildungseinrichtungen mit dem 
Gemeindeleben und der Arbeitswelt. Von der Öffnung profitieren nicht nur die Kinder (z.B. durch die Aus-
weitung ihrer Lernumgebung und die Bereicherung ihrer Bildungserfahrungen), sondern auch Eltern und 
das pädagogische Personal (z.B. durch neue Informationsquellen und Möglichkeiten des Fachdialogs so-
wie der Fortbildung)“ (Kurzfassung, S. 11) 

BayBEP 8.3.2 Gemeinwesenorientierung – Kooperation und Vernetzung mit anderen Stellen 

„Die Öffnung hin zu dem natürlichen, sozialen und kulturellen Umfeld, die auch im Rahmen von Projekten 
erfolgen kann, soll den Kindern Folgendes ermöglichen: 

 Naturerfahrungen in Wald und Flur, auf dem Bauernhof, durch Gartenarbeit, beim Halten von Tieren, 
beim Anlegen von Sammlungen usw. 

 Entdecken der Umgebung der Kindertageseinrichtung, z.B. der Bauwerke, Grünanlagen, Parks, Wald-
stücke, Friedhöfe und landwirtschaftlich genutzten Flächen, von Geschäften, Bank, Post. … 

 Kennenlernen der Arbeitswelt durch Besuche von Geschäften, Handwerksbetrieben, Fabriken, Arzt-
praxen, Behörden und kommunalen Einrichtungen wie dem Rathaus, dem Klärwerk, der Feuerwehr 
oder dem Bauhof. Auch können Eltern an ihrem Arbeitsplatz besucht werden. (…) 

 Erkunden kultureller Einrichtungen wie Theater, (Kinder-)Museen, Kunstausstellungen, Kunst- und 
Musikschulen, Orchestern, Zeitungsredaktionen, Kirchen, Büchereien sowie entsprechende Aktivitäten 
in der Einrichtung (…) 

 Kennenlernen von sozialen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Altenheimen, Seniorenclubs und Be-
hinderteneinrichtungen. (…) 

 Kontakte zu Menschen anderer Kulturen durch Aktivitäten mit Eltern ausländischer Kinder, durch Tref-
fen mit Freundschaftsvereinen, Tätigkeiten im Rahmen von Gemeinde- und Städtepartnerschaften 

 Einblick in die Geschichte durch Gespräche mit Zeitzeugen, Sammeln alter Bilder und Gegenstände, 
Besuche im Heimatmuseum, durch Beschäftigung mit früheren Zeiten … 

 Einbindung von Ehrenamtlichen, Senioren, Nachbarn usw. in die Kindertageseinrichtung im Sinne 
eines bürgerschaftlichen Engagements. Auf diese Weise werden neue Wissens- und Zeitressourcen 
erschlossen, die sozialen Kompetenzen der Kinder gestärkt, die Fachkräfte entlastet und unterstützt. 

(…) Kooperation und Vernetzung mit anderen Stellen zählen heute zu den Kernaufgaben von Kindertages-
einrichtungen. Sie ermöglichen eine Nutzung und Bündelung der lokalen Ressourcen vor Ort“ (S. 437 f.) 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Welche Umsetzungsformen, welche Konzepterweiterungen gibt es?  

Zu welchen Netzwerkpartnern wurden Kontakte aufgebaut? 

 Welche guten Kooperationen und Vernetzungen gibt es?  

 Welche Verbindungen sind beständig und tragfähig? 

 Welche Kontakte sind nur lose? Welche Kooperationen und Vernetzungen sollten neu belebt werden? 

 Welche wollen wir neu herstellen und wie/warum? 

Beteiligt sich die Einrichtung am gesellschaftlichen Leben im Stadtteil? 

 Auf welche Weise wirken wir in der Öffentlichkeit?  

 Was macht uns für andere zu einem interessanten Partner? 

 Welche Partner haben wir in unserer politischen, wirtschaftlichen und kirchlichen Gemeinde? 

Gibt es regelmäßige Sponsoren der Einrichtung? Wie werden diese Kontakte gepflegt? 

 Was tun wir, um neue Sponsoren auf uns aufmerksam zu machen? 
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Unser spezifisches Netzwerk als Kinder- und Familienzentrum  

Curriculare Grundlagen  

BayBEP 3.3 Stärkere Integration von Jugendhilfeangeboten in Kindertageseinrichtungen  

„Bildungseinrichtungen [sind] aufgerufen, auf den wachsenden Bedarf an Elternberatung und Familienbildung zu 
reagieren. Dass Familien mehr denn je Unterstützung von außen brauchen, um den neuen Herausforderungen 
einer gelingenden Eltern- und Partnerschaft gewachsen zu sein, legen die Befunde der Familienforschung nahe. 
Ein modernes „Coaching für Familien“ in dem Sinne, dass Kindertageseinrichtungen auch ein vielfältiges Angebot 
zur Stärkung von Eltern offensiv vorhalten und anbieten (z.B. Deutschkurse für Eltern, deren Muttersprache nicht 
Deutsch ist), lässt sie zu lokalen „Kompetenzzentren für Kinder und Familien“ werden“ (S. 33). 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Woran erkennen Eltern, Kinder und Besucher, dass wir ein Haus nicht nur für Kinder, sondern auch für 
Familien sind?  

 Wie gestalten wir unsere Öffentlichkeitsarbeit dazu? 

Sehen wir Möglichkeiten, uns in Richtung Familienzentrum zu entwickeln? 

 Welche Bedarfe der Familien sehen wir bzw. wie können wir die Bedarfe ermitteln? 

 Gibt es in unserer Stadt/unserem Landkreis festgelegte Rahmenbedingungen für Kinder- und Familien-
zentren? Kennen wir diese Rahmenbedingungen? 

Welche Haltung haben wir in Bezug auf Inklusion aller Familien?  

 Nehmen wir Familien in besonderen Lebenslagen wahr? Und wie reagieren wir darauf?  

 Haben wir die Vielfalt der Familien im Blick? 

 Sind die bestehenden Angebote auf unsere Familien abgestimmt? 

 Haben alle Familien die gleiche Chance der Nutzung? 

 Sind Angebote offen für „externe“ Familien? 

 Beschäftigt sich das Team mit sozialpolitischen Themen? 

Welche Ressourcen (auch finanziell) und Rahmenbedingungen haben wir als Einrichtung? 

 Welche Räumlichkeiten können wir im Haus dafür nutzen bzw. anbieten? 

 Erkennen wir die Stärken und Ressourcen aller Eltern/Familien und beziehen sie ein, nutzen sie? 

 Welche persönlichen Ressourcen haben wir? Was können wir leisten? 

 Wie beteiligen wir Familien am pädagogischen Alltag, nutzen wir ihre Ressourcen? 

 Wer sind unsere Kooperationspartner? Welche Netzwerke können wir nutzen? Sind uns diese bekannt? 

 Sind Netzwerkpartner vor Ort erreichbar? 

Welche Begegnungsmöglichkeiten für Eltern gibt es im Haus? 

 Nutzen wir die Angebote der ortsansässigen Vereine, um allen Familien den Zugang zu erleichtern? 

 Koordinieren wir Aktivitäten von Gleichgesinnten? 

 Vernetzen wir uns generationenübergreifend, auch mit Senior/innnen als Bildungspaten für die Kinder? 

Gibt es im Haus Ansprechpartner für Familien in schwierigen Situationen bzw. besonderen Lebenslagen?  

 Haben Mitarbeiter besondere Qualifikationen oder Kompetenzen? 

 Ist unsere Einrichtung eine Schnittstelle für Zuständigkeiten, die üblicherweise bei Ämtern/ Institutio-
nen angesiedelt sind (z.B. Jugendamt, Koordinierende Kinderschutzstellen, Gesundheitsamt, Asylsozial-
beratung, Finanzamt)? 

 Gibt es am Ort noch andere Stellen für Familien? 

 Welche niederschwelligen Beratungsangebote gibt es bei uns im Haus? Gibt es in unserem Haus auch 
Möglichkeiten und Impulse für Hilfe zur Selbsthilfe zwischen allen Familien? 

 Gibt es Bildungsangebote für Eltern bei uns im Haus? 

Tragen wir als Einrichtung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei? 

 Entsprechen unsere Öffnungszeiten und Schließtage den Bedarfen der Eltern?  

 Inwieweit werden Eltern bei der Planung der Öffnungszeiten und Schließtage mit einbezogen? 
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6.3 Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdungen 

Rechtsgrundlagen 

 Bundeskinderschutzgesetz (BKSG)  

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 

SGB VIII 
 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung12 

(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kin-
des oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen 
örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kin-
deswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwi-
schen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten 
sowie das Kind … beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes … nicht in 
Frage gestellt wird. 

BayKiBiG  
 

Art. 9a Kinderschutz 

(1) 1 Die Träger der nach diesem Gesetz geförderten Einrichtungen haben sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 
ihnen betreuten Kindes … eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 
wird, 
3. die Eltern sowie das Kind … in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hier-
durch der wirksame Schutz des Kindes … nicht in Frage gestellt wird. 

2 Insbesondere haben die Träger dafür Sorge zu tragen, dass die Fachkräfte bei den Eltern auf die Inan-
spruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informie-
ren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

6.F Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdung 

„Zu den Aufgaben außerfamiliärer Bildungsorte zählen auch die Sorge um jene Kinder, deren Wohlerge-
hen gefährdet ist, sowie deren Schutz vor weiteren Gefährdungen. Ein gutes Netzwerk der mit Kindes-
wohlgefährdung befassten Stellen vor Ort trägt zur Prävention, Früherkennung und Unterstützung in 
konkreten Fällen bei“ (S. 12).  

BayBEP 8.3.3 Soziale Netzwerkarbeit bei Gefährdungen des Kindeswohls 

„Erkennen und Abwenden akuter Kindeswohlgefährdungen sind ein komplexes Aufgabengebiet, mit dem 
viele verschiedene Stellen befasst sind (…). Viele Aufgaben können nur Fachkräfte wahrnehmen, die 
dafür besonders qualifiziert sind (z.B. diagnostische Abklärung erkannter Gefährdungsanzeichen, Ent-
scheidungsfindung über Hilfebedarf und geeignete Hilfeart, Erbringen spezifischer Hilfen). Um den be-
troffenen Kindern und deren Familien in optimaler Weise helfen zu können, sind spezielle Fachkenntnis-
se und methodisches Erfahrungswissen unentbehrlich. Erforderlich ist daher, dass diese Stellen zusam-
menarbeiten, um mit vereinten Kräften den betroffenen Kindern und Familien Unterstützung, Hilfestellung 
und Schutz zu geben. Das vorrangige Ziel aller helfenden Instanzen ist es, zum Wohl des Kindes mit den 
Eltern gemeinsam eine einvernehmliche, die Gefährdung abwendende Lösung herbeizuführen. Die vor-
rangige Erziehungsverantwortung von Eltern bezieht sich auch auf die Abwendung von Gefährdungen 
von ihrem Kind, ungeachtet dessen, ob sie hierzu durch eigenes Verhalten (z.B. Vernachlässigung) bei-
getragen haben“ (...).“ (S. 443 f) 

 

 

                                                           
12

 Der für den Kitabereich einschlägige Regelung in § 8a Abs. SGB VIII hat denselben Wortlaut wir Art. 9a BayKiBiG, sodass von 
einem Andruck dieser Vorschrift abgesehen wurde. 
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Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Umsetzung  
Kinderschutzauftrag 

Wie wird die Umsetzung von § 8a SGBVIII, Art. 9a BayKiBiG gewährleistet? 

 Kennen alle Mitarbeitenden die Vorgehensweise im Falle einer Kindeswohlge-
fährdung? 

 Gibt es einen Leitfaden bzw. eine Prozessbeschreibung für den Umgang bei 
Kindeswohlgefährdung? Bauen diese auf den Vereinbarungen gemäß § 8a 
Abs. 4 SGB VIII mit dem Jugendamt auf? 

Was müssen die Eltern im Hinblick auf § 8a SGB VIII wissen? 

 Wie werden der Schutzauftrag und die damit verbundenen Aufgaben des pä-
dagogischen Personals mit den Eltern besprochen? 

 Gibt es Fortbildungen für das Team zu diesem Thema?  

 Hat eine Qualifizierung hierzu durch den Träger stattgefunden? 

 Ist die Leitung grundsätzlich sofort in alle Prozesse rund um eine Kindeswohlge-
fährdung einbezogen? 

Wie wird in unserer Einrichtung mit Grenzüberschreitungen von pädagogischen 
Kräften gegenüber Kindern umgegangen? 

 Welche Vorkehrungen werden getroffen, damit solche Grenzüberschreitungen 
nicht passieren? 

Netzwerk Gibt es ein Verzeichnis aller Netzwerkpartner mit Namen/Telefonnummern der 
Ansprechpartner und einen Flyer? 

 Wissen alle Mitarbeitenden, wo dieses Verzeichnis bei uns liegt? 

 Gibt es Partner, mit denen wir bei diesem Thema Kindeswohlgefährdung be-
sonders gut zusammenarbeiten? 

 Ist im Team geregelt, wer die Kontaktaufnahme initiiert und wie diese abzu-
laufen hat bzw. dokumentiert wird? 

Literaturempfehlungen 

BAGLJÄ-Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (2013). Handlungsleitlinien zur Umsetzung des 
Bundeskinderschutzgesetzes im Arbeitsfeld der betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen nach § 45 SGB VIII. 
(2. aktualisierte Fassung), URL: http://www.bagljae.de/downloads/115_handlungsleitlinien-
bkischg_betriebserlaub.pdf  

Bayerisches Landesjugendamt (2006/2012). Empfehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrags nach § 8a 
SGB VIII. Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses vom 15.03.2006, geänderte Fassung vom 10.07.2012. 
URL: https://www.blja.bayern.de/service/bibliothek/fachliche-empfehlungen/schutzauftrag8a.php  

Handlungsempfehlungen von einzelnen Trägern 

Der Paritätische Gesamtverband (2016). Gefährdungen des Kinderwohls innerhalb von Institutionen. Arbeits-
hilfe Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen. URL: http://www.der-
paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/kinder-und-jugendschutz-in-einrichtungen-
2016_web.pdf 

DRK – Deutsches Rotes Kreuz (2012). DRK-Standards zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. URL: http://drk-
kinder-jugend-familienhilfe.de/veroeffentlichungen.html  

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Fachbereich Kita (2016). Positionspapier Grenzüberschreitungen. Im 
Fokus: Grenzüberschreitungen von Fachkräften gegenüber Kindern – grenzüberschreitendes Verhalten im 
pädagogischen Alltag. URL: http://kita.zentrumbildung-
ekhn.de/fileadmin/content/kita/6Service/Positionspapiere/Positionspapier_Grenzueberschreitungen_final.pdf 

LAG Erziehungsberatung Bayern (2013). Münchner Handreichung „Qualitätssicherung Insoweit erfahrene 
Fachkräfte (ISEF) nach § 8a SGB VIII“. Erziehungsberatung aktuell, Fachbeiträge 1/2013, URL: http://www.lag-
bayern.de/fileadmin/user_upload/EB_aktuell/ebAktuell_1-2013_ISEF.pdf  

Landeshauptstadt München. Münchner Grundvereinbarung zu § 8a und § 72a SGB VIII.  
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7 Unser Selbstverständnis als lernende Organisati-
on 
Rechtsgrundlagen 

SGB VIII 
 

§ 22a SGB VIII Förderung in Tageseinrichtungen 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen 
durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung und 
der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrags 
sowie der Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen. 

BayKiBiG 
 

Art. 17 Wissenschaftliche Begleitung, Fortbildung 

(2) 1 Zur Qualifizierung des pädagogischen Personals sind geeignete Fortbildungsmaßnahmen sicher-
zustellen und zu fördern. 2 Hierbei sind die Fortbildungsmaßnahmen der freigemeinnützigen Träger in 
angemessener Weise zu berücksichtigen. 3 Grundschullehr-kräfte sollen im Hinblick auf die Zusammen-
arbeit mit Kindertageseinrichtungen einbezogen werden. 

Art. 19 Fördervoraussetzungen für Kindertageseinrichtungen 

Der Förderanspruch in Bezug auf Kindertageseinrichtungen (Art. 18 Abs. 1 bis 3 Satz 1 Alternative 2) 
setzt voraus, dass der Träger 

2. geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen durchführt, d.h. die pädagogische Konzeption der 
Kindertageseinrichtung in geeigneter Weise veröffentlicht sowie eine Elternbefragung oder sonstige, 
gleichermaßen geeignete Maßnahme der Qualitätssicherung jährlich durchführt, 

3. die Grundsätze der Bildungs- und Erziehungsarbeit und die Bildungs- und Erziehungsziele (Art. 
13) seiner eigenen träger- und einrichtungsbezogenen pädagogischen Konzeption zugrunde legt, … 

AV 
BayKiBiG 
 

§ 14 Aufgaben des pädagogischen Personals und des Trägers 

(3) Die Leiterin oder der Leiter der Kindertageseinrichtung (§ 17 Abs. 3) 

1. übernimmt die Verantwortung für die Gestaltung und Fortentwicklung der pädagogischen Arbeit in der 
Kindertageseinrichtung, 

2. nimmt die fachliche Unterstützung, Anleitung und Aufsicht für das pädagogische Personal wahr, … 

Curriculare Grundlagen  

BayBL 
 

3.D Inklusion – Pädagogik der Vielfalt 

„Die Verwirklichung von Inklusion ist ein Prozess, der lokal und regional zu verankern ist. Er orientiert 
sich an den Gegebenheiten vor Ort, die die spezifische Gestaltung bestimmen. Schritte der Realisierung 
sind die Analyse der aktuellen Situation, der Entwurf einer inklusiven Konzeption der Bildungseinrichtung, 
deren Umsetzung im pädagogischen Alltag sowie eine systematische und fortlaufende Reflexion des 
Umsetzungsprozesses“ (S. 33). 

7 Bildungseinrichtungen als lernende Organisation 

„Die Anforderungen an ein Bildungssystem unterliegen aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen 
einem fortlaufenden Wandel. Die aktuelle Praxis und neue Entwicklungen werden reflektiert und so eine 
Balance zwischen Kontinuität und Innovation gefunden. Daraus resultiert das Selbstverständnis von 
Bildungseinrichtungen als lernende Organisationen“ (Kurzfassung, S. 12). „Lernende Organisationen 
verstehen den Wandel als Normalfall und können sich auf Änderungen bzw. neue Anforderungen aktiv 
einstellen (S. 54). 

7.A Team als lernende Gemeinschaft 

„Als lernende Organisationen schaffen Bildungseinrichtungen den Transfer von neuem Wissen in die 
gesamte Organisation und sind daher fähig, auf neue Herausforderungen angemessen zu reagieren und 
gemeinsam aus ihnen zu lernen. Gelingende Teamarbeit ist maßgeblich für die Qualitätsentwicklung der 
Prozesse und Ergebnisse in Bildungseinrichtungen. Erforderlich ist die Kompetenz, in Arbeitsgruppen 
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gemeinsam zu planen und zu handeln sowie diese Prozesse zu reflektieren. Teamlernen erfordert Übung 
und stellt kein punktuelles Vorhaben dar, sondern erfordert den konsequenten Dialog mit Kolleginnen und 
Kollegen sowie die gemeinsame Verantwortung aller für die gesteckten Ziele und die Festlegung von 
Strategien und Regeln innerhalb einer zeitlichen und organisatorischen Struktur“ (Kurzfassung, S. 12).  

7.B Schlüsselrolle der Leitung 

„Leitungskräften in Bildungseinrichtungen kommt eine zentrale Rolle zu. Sie initiieren Lernprozesse, sie 
etablieren und unterstützen kontinuierliche Reflexion und Rückmeldung und suchen den Dialog mit Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Zentrale Anliegen sind die Entwicklung eines gemeinsamen Qualitätsver-
ständnisses, die Einbindung des gesamten Teams oder Kollegiums in den Qualitätsentwicklungsprozess 
und unterstützende Strukturen für den Austausch und die Beratung. Diese Leitungsaufgaben erfordern 
spezifische Vorbereitung, stete Weiterqualifizierung und Angebote kollegialer Beratung und Supervision“ 
(Kurzfassung, S. 12). 

7.C Evaluation als qualitätsentwickelnde Maßnahme 

„Lernende Organisationen nutzen Evaluationsverfahren zur Bestandsaufnahme, Zielbestimmung und 
Ergebnisüberprüfung. Qualitätsentwicklungsprozesse können angestoßen, geplant und reflektiert werden 
durch interne und externe Evaluation, die Bildungseinrichtungen Anregung zur Weiterentwicklung und 
Verbesserung der Prozesse und Ergebnisse gibt“ (Kurzfassung, S. 13). 

BayBEP 8.4.2 Innovationsfähigkeit und Bildungsqualität – Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
auf Einrichtungsebene 

„Die Anforderungen an ein gesellschaftlich verantwortetes System der Elementarbildung und Kinderta-
gesbetreuung unterliegen einem fortlaufenden Wandel. Auf dem Prüfstand steht die Innovationsfähigkeit 
von Kindertageseinrichtungen. Als „lernende Organisationen“ sind sie gefordert, ihr Angebots- und Leis-
tungsprofil kontinuierlich zu überprüfen, zu modifizieren und zu präzisieren. Durch eine systematische 
Qualitätspolitik können Innovationen wie die Einführung eines neuen Bildungs- und Erziehungsplans 
möglichst wirkungsvoll in bereits bestehende Arbeitsabläufe integriert werden. Ausgangspunkt ist eine 
systemische Sicht von Bildungsqualität. 

Qualitätsmanagement bei Einführung und Umsetzung des Bildungsplans 

Mit der Einstellung „Wir sind eine lernende Organisation“ ist es Aufgabe eines Qualitätsmanagements, 
prozessorientierte Veränderungsstrategien gezielt zu planen und zu gestalten. Bei der Einführung eines 
neuen Bildungs- und Erziehungsplans stehen z.B. folgende Maßnahmen an: 

 Analyse bisheriger Bildungspraxis 

 Ist-Soll-Vergleich anhand der neuen Vorgaben 

 Thematisierung von Veränderungsbereitschaft 

 Erstellen eines Stufenplans der Umsetzung 

 Formulierung von Zielvereinbarungen für ausgewählte Schritte des Stufenplans: Was soll konkret 
erreicht werden? Was sind Erfolgskriterien? 

 Aufgabenverteilung: Wer ist wofür zuständig?  

 Informationspolitik: Welche Informationen werden wie und an wen weitergegeben? 

 Kontrolle: Wie sollen Ablauf und Ergebnisse überprüft werden? Wer greift bei einer Zielabweichung 
lenkend ein? 

 Aufzeichnung (Protokolle) der vereinbarten Ziele und Rückmeldeverfahren. 

Die Realisierung eines Bildungsprogramms kann nur nachhaltige Wirkung zeigen, wenn das Programm 
selbst in ein systematisches Qualitätsentwicklungskonzept eingebettet ist.“ (S. 547) 
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7.1 Unsere Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

Reflexionsfragen zur Umsetzung 

Teamarbeit und -
kommunikation 
 

Wie begreifen wir auf Führungsebene Teamarbeit? 

 Was tragen wir auf Leitungsebene dazu bei, dass aus den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern unserer Einrichtung ein Team werden kann? 

 Welche Methoden wenden wir auf Leitungsebene an, um Teamprozesse in Gang 
zu bringen, anzuregen und weiterzuentwickeln? 

 Wie wird die Heterogenität im Team als Ressource gelebt und geachtet? 

Welche Formen der Teamkommunikation gibt es bei uns? 

 Wie regelmäßig finden Gesamtteamsitzungen statt?  

 In welcher Form besprechen sich Gruppenteams?  

 Wer bereitet die Sitzungen vor und wer leitet diese?  

 Gibt es Protokolle dazu bzw. werden Vereinbarungen festgehalten? 

Team als  
lernende  
Gemeinschaft 
 

Findet regelmäßige interne Reflexion im Team statt? In welcher Weise findet diese 
statt? 

 Wie wird Qualität im Team definiert?  

 Welche Qualitätshandbücher/Managementstrategien werden eingesetzt?  

 Wie wird es überprüft, festgehalten und dokumentiert? 

 Sind wichtige Schlüsselprozesse in der Einrichtung gemeinsam definiert, bespro-
chen und schriftlich dokumentiert z.B. in einem Qualitätshandbuch? 

 Gibt es dazu Begleitung des Teams von außen? 

Auf welche Weise werden Veränderungen geplant, durchgeführt und reflektiert? 

 Wie werden die Teammitglieder in die Planung eventueller Veränderungsprozes-
se mit eingebunden? 

 Wie werden neue Forschungen/Studien mit einbezogen?  

 Wie wird erkennbar, an welchen Stellen die Konzeption erweitert oder aktuali-
siert werden muss? 

Inwieweit werden Eltern an diesem Prozess beteiligt? 

 Gibt es regelmäßige Elternbefragungen? 

 Wie werden diese ausgewertet? 

 Was geschieht mit den Ergebnissen? 

Beschwerde- und 
Fehlerkultur 
 

Wie erleben wir eine Beschwerde- und Fehlerkultur in unserer Einrichtung? 

 Welche Fehlerkultur herrscht in unserer Einrichtung? 

 Wie wird mit Anregungen und Kritik von Eltern und anderen Beteiligten umge-
gangen? ( auch 6.1: Eltern als Partner und Mitgestalter) 

 Auf welche Weise können Kinder Beschwerden oder Verbesserungsvorschläge 
einbringen? ( auch 4.2: Kinderrecht Partizipation) 

 Können Mitarbeitende Verbesserungsvorschläge einbringen? 

 Gibt es ein einheitliches Verfahren, wie in der Einrichtung mit Anregungen und 
Beschwerden von Mitarbeitenden, Eltern, Kinder und anderen Personen umge-
gangen wird? 

Schlüsselrolle  
Leitung 
 

Wissen alle, was sie tun müssen?  

 Gibt es feste Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Träger und Leitung? Wo 
sind sie verankert? 

 Gibt es ein Organigramm? Gibt es Stellenbeschreibungen? 

 Welche Grundhaltung erwartet der Träger von den Mitarbeitern?  
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 Wie sind die Kommunikationsstrukturen von Kita und Leitung?  

Sehen wir unsere Einrichtung als „lernende Organisation“?  

 Gibt es Möglichkeiten zur gezielten Reflexion von Prozessen (pädagogische Klau-
surtage)? 

 Gibt es ein Konzept zur Team- und Personalentwicklung? 

 Gibt es regelmäßige (Team-)Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen? Welche?  

Gibt es regelmäßige Besprechungen und Kontakte mit dem Träger?  

 Gibt es Mitarbeitergespräche zwischen Träger und Leitung?  

 Zu welchen Themen und in welcher Form und Häufigkeit finden Gespräche statt? 

Welche psychohygienischen Maßnahmen (Supervision, Coaching, kollegiale Bera-
tung) werden regelmäßig für Leitung und Team in Anspruch genommen? 

 Gibt es kontinuierlich Beratung/Supervision/Coaching? 

 Gibt es ein Forum, in dem sich Führungsverantwortliche vertrauensvoll mit ande-
ren austauschen können? 

Auf welche Weise werden Mitarbeitende bei der Entwicklung ihres persönlichen 
beruflichen Profils unterstützt? 

 Finden regelmäßig interne und externe Fortbildungen statt? 

 Welche Zusatzausbildungen/Kompetenzen/Fort-und Weiterbildungen einzelner 
Mitarbeitender befassen sich mit der Qualitätsentwicklung des Hauses? 

In welcher Regelmäßigkeit wird die Konzeption überprüft und fortgeschrieben? 

 Wie kann ein jährlicher Konzeptionstag mit dem Team in Absprache mit dem 
Träger sichergestellt werden? 

 

7.2 Weiterentwicklung unserer Einrichtung – geplante Ver-
änderungen 

Reflexionsfragen 

 Was ist unsere gemeinsame Vision für die Zukunft unserer Einrichtung und die Arbeitsweise? Wo wol-
len wir hin? 

 Welche konkreten Qualitätsentwicklungs- und Veränderungsschritte haben wir im Visier und wollen wir 
als nächstes angehen? 

 Welches externes Begleitangebot (z.B. Fachberatung, Pädagogische Qualitätsbegleitung) nehmen wir in 
Anspruch, das uns bei unserem Qualitätsentwicklungsprozess unterstützt? 

 Welche externe Unterstützung bräuchten wir auf Leitungsebene, um Maßnahmen der Qualitätsent-
wicklung im Team besser initiieren und begleiten zu können? 
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8 Rahmung der Konzeption: Vorworte – Anhang 
Vorworte 

Träger Aspekte, die das Trägervorwort beinhalten kann13: 

 Auftrag der Einrichtung aus der Sicht des Trägers 

 Einbindung der Tageseinrichtung in das Gemeindeleben  

 Historisches; Informationen aus der Zeit der Einrichtungsgründung; Na-
mensgebung  

 die Kita als Ort für Kinder und junge Familien im Trägerbereich, in der 
Gemeinde  

 Verantwortung des Trägers für die Qualität der Arbeit 

Leitung und Team14 
 

Reflexionsfragen 

 Welche grundsätzlichen Aussagen zur (Weiter)Entwicklung unserer Kon-
zeption können wir treffen?  

 Welche Aussagen beziehen sich auf einrichtungsspezifische Gründe? 
Welche äußeren Faktoren spielen dabei eine Rolle?  

 Welche (neuen) Bereiche werden bei der Weiterentwicklung der vorge-
legten Konzeption speziell berücksichtigt? 

 Wann ist die nächste Überprüfung und etwaige Fortschreibung der Kon-
zeption geplant? 

Anhang  

Evtl. Glossar  
 

Reflexionsfragen 

 Welche Fachbegriffe wollen wir in unserer Konzeption erklären?  

 Welche Quellen können wir für die Erklärung heranziehen? 

Literaturverzeichnis 
und Bildnachweis 

Hinweise hierzu im 

 Modul A (4.1b) und 

 Modul C (3.2b) 
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Leitung der Einrichtung: 

Beteiligung an der  
Konzeptionserstellung 

Team:  
Eltern: 
Kinder: 
Kooperationspartner: 

 
  

                                                           
13

 Aspekte entnommen aus KTK/Caritas Münster 2014, S. 18 
14

 Reflexionsfragen entnommen aus KTK/Caritas Münster 2014, S. 19 



© Staatsinstitut für Frühpädagogik                                 82 

9 Quellenangaben zu den rechtlich-curricularen 
Grundlagen für bayerische Kitas 
Zu allen rechtlich-curricularen Grundlagen, die im Modul B genannt sind, finden sich nachfolgend die Quellen-
angaben mit Internet-Links. 

zentrale Rechtsgrundlagen 

UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK). Online verfügbar unter 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes/86530  

UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Online verfügbar z.B. unter 
https://www.behindertenbeauftragte.de/DE/Koordinierungsstelle/UNKonvention/UNKonvention_node.html  

Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII). Online verfügbar unter https://www.gesetze-im-
internet.de/sgb_8/  oder https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/BJNR111630990.html  

Bundeskinderschutzgesetz (BKSG). Online verfügbar z.B. unter https://www.fruehehilfen.de/fruehe-hilfen/rechtliche-
grundlagen/rechtliche-rahmenbedingungen-zu-fruehen-hilfen/bundeskinderschutzgesetz-bkischg/  

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). Online verfügbar z.B. unter https://www.gesetze-im-
internet.de/kkg/BJNR297510011.html  

Bayerisches Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen Kindertageseinrich-
tungen und in Tagespflege (Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz –  BayKiBiG). Online verfügbar unter 
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKiBiG  

Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (AVBayKiBiG). Online verfüg-
bar unter http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAVKiBiG  

curriculare Grundlagen 

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration/Bayerisches Staatsministerium für Bil-
dung und Kultus, Wissenschaft und Kunst (Hrsg.) (2012). Gemeinsam Verantwortung tragen. Die Bayerischen Leit-
linien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit (BayBL). München. Down-
load: http://www.ifp.bayern.de/projekte/curricula/bayerische_bildungsleitlinien.php  

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik 
(Hrsg.) (2005/2016). Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur 
Einschulung (BayBEP). (7. erweiterte Auflage mit BayBL-Kurzfassung). Berlin: Cornelsen. Zur Einsicht: 
http://www.ifp.bayern.de/projekte/curricula/BayBEP.php  

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik 
(Hrsg.) (2010). Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Eine Handrei-
chung zum Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung. 
Berlin/Weimar: das netz. Download: http://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/bep/unterdrei.php  

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (2003). Empfehlungen für die päda-
gogische Arbeit in bayerischen Horten. Bekanntmachung vom 22.09.2003 Nr. VI 4/7358-1/19/03. Download: 
http://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/kinderbetreuung/empfhort.pdf  

ergänzende Materialien zu den Curricula 

Staatsinstitut für Frühpädagogik (Hrsg.) (erscheint im März 2018). PQB-Qualitätskompass – Instrument zur Beobach-
tung und Reflexion von Interaktionsqualität in Kindertageseinrichtungen (Erprobungsversion). URL:  
https://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/pqb.php  

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration/Staatsinstitut für Frühpädagogik/Institut 
für Medienpädagogik in Forschung und Praxis (2014). Gute Praxis sichtbar machen. Fünf Begleitfilme zu den Baye-
rischen Leitlinien für die Bildung und Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit. (Mit Begleitheft). 
Download: http://www.ifp.bayern.de/projekte/curricula/begleitfilme.php 

Staatsinstitut für Frühpädagogik/Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (Hrsg.) (2014). 24 Beispiele 
guter Praxis zu den Bayerischen Bildungsleitlinien. Download: 
http://www.ifp.bayern.de/projekte/Bayerische_Bildungsleitlinien.html  

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/uebereinkommen-ueber-die-rechte-des-kindes/86530
https://www.behindertenbeauftragte.de/DE/Koordinierungsstelle/UNKonvention/UNKonvention_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/BJNR111630990.html
https://www.fruehehilfen.de/fruehe-hilfen/rechtliche-grundlagen/rechtliche-rahmenbedingungen-zu-fruehen-hilfen/bundeskinderschutzgesetz-bkischg/
https://www.fruehehilfen.de/fruehe-hilfen/rechtliche-grundlagen/rechtliche-rahmenbedingungen-zu-fruehen-hilfen/bundeskinderschutzgesetz-bkischg/
https://www.gesetze-im-internet.de/kkg/BJNR297510011.html
https://www.gesetze-im-internet.de/kkg/BJNR297510011.html
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKiBiG
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAVKiBiG
http://www.ifp.bayern.de/projekte/curricula/bayerische_bildungsleitlinien.php
http://www.ifp.bayern.de/projekte/curricula/BayBEP.php
http://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/bep/unterdrei.php
http://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/kinderbetreuung/empfhort.pdf
https://www.ifp.bayern.de/projekte/qualitaet/pqb.php
http://www.ifp.bayern.de/projekte/curricula/begleitfilme.php
http://www.ifp.bayern.de/projekte/Bayerische_Bildungsleitlinien.html

